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TEIL I GRUNDLAGEN

1 ZIELE UND  ZWECKE  DES BEBAUUNGSPLANS

Das Plangebiet  ,,Wohnen  am Schloss" in der  Stadt  Stollberg  ist gepräg+  durch  denhis+orischen  Gesamtkomplex  des Schlosses Hoheneck  einsch1ie131ich der  umliegenden
Freianlagen.  Die ehemalige  Jus+izvoIlzuganstal+  hat  eine  überregionale  Bedeu+ung  fürdie  Justiz-  und  DDR-Geschichte.

Mit Schließung  der  Strafvollzuganstalt  im Jahr 2001 stand  das Schloss Hoheneck  bis2007 leer. Die verwahrlosten  und baufälligen  Gebäude  in unmittelbarer  Umgebung
wurden  abgerissen.  Neu en+standen  ist in diesen  Bereichen  ein öffentlicher  Parkplatz
für  das  Areal  Sfölburc.  Die  S+adt  S+ollberg  strebt  mit  verschiedenen
LösungsmögIichkeiten  eine baulich-  funktionole  und nachhaltige  Gestaltung  derFreianlage  und  des Schlosses  an. Seit 2017 befindet  sich in dem  Gebäudekomplex  desSchlosses die Phänomenia,  eine interaktive  Lern- und Erlebniswelt  für Kinder  undnaturwissenschaftlich  interessierte  Erwachsene.  ZukOnftig  wird  eine  Gedenkstötte  unddas  Theaterpädagogische  Zentrum  des  Landkreises  Erzgebirge  das  Angebot

ergänzen.

Das Plangebiet  soll eine maßvolle  Bebauung  überwiegend  mit Mehrfamilienhöusern
unter  Beachtung  der Sichtbeziehung  auf das Schloss erhalten.  Die Dominanz  desSchlosses  wird  nicht  beeintröchtigt.

Um die  die  vorhandene  Fläche  effizienter  zu nu+zen,  wird  entgegen  des,,QuartiersentwickIungskonzeptes
 Hoheneck"  von 2012 auch  die Fläche  nördlich  derP1anstra13e für wohnbauliche  Zwecke  in Anspruch  genommen.  Dadurch  entsteht  mehrWohnraum  bei gleichbleibenden  Flöchenverbrauch.

Um dem  Bedarf  an Wohnbaufläche  Tür die kommenden  Jahre  zu entsprechen,  mussdie Stadt durch  die Ausweisung  neuer  Wohnbouflächen  Vorsorge  freffen.  DCI diBerschlossenen  Baugebiete  weifgehend  ausgelastet  sind, weitere  Bauflächen  inSatzungsgebieten  in Privotbesitz  sind und  nur wenige  Lücken  im Innenbereich  nutzbar
sind und um einem  schonenden  Umgang  mi+ Flöchen  Rechnung  ZU trogen,  wird andiesem  Standor+  eine  Bebauung  mit Mehrfamilienhäusern  angestrebt.
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Mit der  geplanten  Bebauung  soll  eine  städ+ebauliche  Entwicklung  und  Abrundung  des

Schlossareals  erfolgen.  Durch  das  östlich  angrenzende  Wohngebiet  am

Gartenstad+weg  erTolg+  eine  geeignete  Verknüpfung  und  Wei+erentwicklung.

Planungsziel  ist die  Entwicklung  eines  attraktiven  Wohnstandortes  im zentrumsnahen

Bereich  mit  guten  Anbindungen  an  die  vorhandene  Infrastruk+ur.

Eine  geordnete  städtebauliche  En+wicklung  wird  durch  entsprechende  Festsetzungen

gewahr+.  Die  Ausweisung  eines  allgemeinen  Wohngebietes  en+spricht  der

Umgebungsbebauung
 im Ortsteil  Hoheneck.  Das  Ensemble  des  ehem.  Schlosses  wird

durch  grüne  Durchltjsse  (priva+e  Grünbereiche,  Wege)  zwischen  den  Gebäuden

gewohrt.  Die  Sicht  zur  denkmalgeschützten
 Mauer  bleibt  in Teilen  erhalten.

Der  Sföndort  ist  aufgrund  seiner  Nähe  zu  infrastrukturellen  Einrichfungen

(Verkehrsanbindung,
 ÖPNV-Anschluss,  Einzelhandelseinrichtungen,

 Schule,

Kinderfögesstätte)  sowie  zu Arbeitsplätzen  (Gewerbegebiet,,StoIlberger
 Tor")  für  eine

wohnbouliche  Entwicklung  prödestiniert.  Die  Stadt  Stollberg  möch+e  weiterhin  ihren

rund  11.374  Einwohnern  mit  Haup+wohnsitz  und  311Einwohner  mit  Nebenwohnsitz'  ein

harmonisches  Stadtumfeld  mit  Arbeitsplatz  und  familiäres  Wohnen  bie+en.  Aufgrund

der  Gewerbeansiedlungen
 in den  vergangenen  Jahren  besteh+  der  Bedarf  ein

ansprechendes  Wohnangebot  zu schoffen.

Die Große  Kreisstadt  hat  desfü>lb  am  24.08.2015  in  der  öfferrflichen  Si+zung  des

Stadtrates  die  Aufstellung  des  Bebauungsplans  Nr.32  ,,Wohnen  am  Schloss"

beschlossen.  Die zu überplanenden  Flöchen  beTinden  sich  im Eigen+um  der  Stadt

Stollberg.  Die  Kosten  für  das  BebauungspIanverfahren
 +rög+  die  Stadt  Stollberg.

1.1  Wohnbedarfsbegründung

In Stollberg  kann  zu einem  erheblichen  Teil von  einem  aus  der  örtlichen  Eigenbedarfs-

situafion  abzuleitenden  Bedarf  an  zei+gemößen  Wohnverhältnisse  ausgegangen

werden.  Jedoch  führt  auch  die  positive  gewerbliche  Entwicklung  und  die  domit

verbundenen  hohen  Einpendlerzahlen
 zur  No+wendigkeit  weiferer

Baulandausweisungen.

' Einwohnerbestand  Stadt Stollberg/ Erzgebirge, 31.12.2020
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Zur Bedarfsermifflung  der  no+wendigen  Wohnbouflächen  sind  die

BevöIkerungsen+wicklung  der vergangenen  Jahre, die Entwicklung  der Altersstruk+ur,

insbesondere  der Frauen im gebörföhigen  Alter sowie die Pendlerbewegungen  ZU

analysieren.  Darouf  aufbauend  kann  eine  Prognose  für den  künftigen
Wohnungsbaubedarf  ers+ellt werde.

In der  BevöIkerungsen+wickIung  spiegelf  sich abhängig  von  der  generellen

Enfwicklung  des Landes ste+s die wirfschoftliche  und soziale En+wicklung  einer

Gemeinde  wieder.  Die demografische  Entwicklung  wird dabei  im Wesen+lichen  durch

die Faktoren der na+ürlichen BevöIkerungsentwickIung  (Geburfen/SferbefäIle)  sowie

der  Wanderungen  (Zuzug/Wegzug)  bes+imm+.

1.1.1 Bevölkerungsen+wickIung

Von 1990 bis 2000 sonk die Einwohnerahl  Sfollbergs um 753 Personen, dies entspricht

einem  jährlichen  Rückgang  von durchschnittlich  O,52 %. Im Jahr 2000 ha+te die  Stadt

Stollberg 13.680 Einwohner, die Zahl sank rosant bis zum Jahr 2014 auf  1'1.261

Einwohner,  dies entspricht  einem  Rückgang  - 1,26 % pro Jahr. Ab dem  Jahr 2m5  se+zfe

eine Trendwende  ein-im  Durchschni++ s+ieg die Einwohneranzahl  geringfügig  um  O,13

% pro  Jahr  und  erhöh+e  sich  so auf  11.347  Einwohner  Ende  2020.

14.00ü

13.500

13.000

12.500

12.ü00

11.500

11.OOO

10.500

10.üOO

l!)  rN  go

S  (srl v-l
rr)

CI"I

I

,S  s,,", ,,,"l, ,,,')) ,,,> ,,S ,,,(o ,,,'S @,% @,,, ,ö  @,S ,,,S ,,,S ,,,> ,,,") ,o,(o ,,,"1 ,%  ,o)  ,o
Abbildung  1: Einwohnerentwicklung  der Stodt Stollberg einschließlich  der Or+steile von 2000 bis 2020

[Quelle:  Statistisches  Landesomt,  S+odtverwaltung  Stollberg)

Die BevöIkerungsen'twickIung  im regionalen  Vergleich  zeigt,  dass  der

Einwohnerrückgang  der Stadt Stollberg bis zum Jahr 2015 dem allgemeinen  Trend
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folgt.  Die Entwicklung  des  Erzgebirgskreises  is+ mit -l,04  linear  negativ  und  zeigt  seit  20

Jahren  keine  wesentliche  Veränderung.  In Stollberg  hingegen  is+ die  Einwohnerzahl

seit  5 Jahren  konstont.
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Abbildung  2: EinwohnerentwickIung  Stollberg  und  der  Erzgebirgskreis  im Vergleich  (Quelle:  Statistisches

Londesamt,  S+adt  Stollberg)

1.1.2  Altersstruktur

Aufgrund  der  ges+iegenen  Lebenserwortung  hat  sich der  Anteil  der  über  65-Jährigen

von  20,8  %2 im Jahr  1999 auf  30,4  % im Jahr  2019 erhöht.  Die Anzahl  der  25- bis 40-

Jährigen  ist im gleichen  Zeitroum  von  20,4  % auf  15,3  % gesunken.  Auch  die  Anzahl  der

15- bis 25-Jährigen  ist von  12,1 % auf  7,0 % deutlich  gesunken.  Tro!z,  dass  der  Anteil  der

Frauen  im  Al+er  von  15  bis  40  Jahren  gesunken  ist, hat sich  der  Anfeil  der

Neugeborenen  erheblich  erhöht.lm  Jahr  1999 wurden  pro  1.OOO Einwohner  6,O Babys

geboren,im  Jahr  2019  waren  es 8, 1 Babys  pro  1.OOO Einwohner.  Der  Geburtenans+ieg

der  letzten  Jahre  führt  dazu,  dass  auch  der  Anteil  der  unter  6-Jährigen  sich  von  3,3 %

auf  5,0 % erhöh+.

a Bezogen  auf  die GesamtbevöIkerungszahl  der  Stodt  Stollberg  im entsprechenden  Jahr.
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Seit dem Zensus im Johr 201 l is+ festzustellen,  dass die Anzahl der Kleinkinder  sich

geringfügig  von 4,4 % auf 5,0 % erhöh+ hat. Die Anzahl der Kinder ha+ sich von  6,5 %

auf 7,7 % erhöht.  Die Anzohl der Jugendlichen  / jungen  Erwachsene  is+ hingegen  von

7,7 % auf 7,0 % gesunken.  Aufgrund  der  Fehlenden  Ausbildungsstätten  verlassen  einige

der 15- bis 25-Jöhrigen  die Stad+ Stollberg,  um in anderen  Städten  zu studieren  oder

eine Berufsschule zu besuchen.  Erfreulich ist, dass Sie häufig  nach der Lehre zurück

nach  Stollberg  ziehen und so die Anzahl  der 25- bis 40- Jöhrigen  geringfügig  von  14,9

% auf  15,3  % sfeigt.

1.1.3  Wanderungsbewegungen

Der zweite  Faktor,  der  neben  der  nafürlichen  BevöIkerungsen+wickIung  den

demografischen  Trend  beeinflussf,  ist das  WanderungsverhaIten.

8ü0

9 500

300

-Zuzüge  -Fortzüge

Abbildung  3: Wanderungsbewegungen  der  S+adt S+ollberg (Quelle:  Sfötistisches  Landesamt)
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Sei+ dem  Jahr  2008  nöhert  sich  die  Anzahl  der  Zu- und  Fortzüge  immer  weiter  an.  Ab

dem  Jahr  2015  dominieren  die  Zuzüge  aufgrund  der  Aufnahme  von  Asylsuchenden.

Ein Teil  der  Migranten  verlässt  im  folgenden  Jahr  die  Sfadt  S+ollberg  bereits  wieder.  Die

Anzahl  der  Zuzüge  betrögt  seit  20'15 im Durchschni++  619 Personen  pro  Jahr,  diese

Anzahl  überwiegt  dami+  deutlich  der  Anzahl  der  Fortzüge  mi+ durchschnittlich  500

Personen.  Diese  hohen  Wanderungsgewinne  von  120  Einwohnern  können  den

Bevölkerungsverlust  durch  den  Sterbeüberschuss  von  ca.  90 Einwohnern  pro  Jahr

ousgleichen

1.1.4  Pendlerbewegungen

Die  Anzahl  der  soziaIversicherungspfIich'tig  beschäftigten  Arbeitnehmer  (rote  Linie)  ha+

sich  von  4.355  im Jahr  2009  auf  3.826  im Jahr  2m9  verringert.  Dieser  Rückgang  der  in

,Stollberg  wohnhaffen  Arbeitskröfte  entspricht  dem  Rückgang  der  Menschen  im

erwerbsföhigem  Alter  (15 bis 65 Jahre).  So ist die  Anzahl  der  soziaIversicherungspfIichtig

beschöftig+en  Arbeitnehmer  innerhalb  von  10 Jahren  um 12,15  % und  im gleichen

Zeitroum  die  Anzahl  der  Menschen  im erwerbsfähigem  Al+er  um  12,35  % gesunken.

Die  Ausweisung  der  Gewerbeflächen  und  Ansiedlung  vieler  mi+telstöndischer

Gewerbebetriebe  führ+e  dozu,  dass  in den  vergangenen  Jahren  die  Anzahl  der

soziaIversicherungspflichtig  beschäf+igten  Arbeitnehmer  sich  deuflich  von  5.242  auf

6.512  erhöht  hat  (blaue  Linie).  Die  Anzohl  der  Stollberger  Arbeitskräffe  erhöh+e  sich  so

durchschnittlich  um  2,40  % bzw.  um  127  Personen  pro  Jahr.
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Abbi(dung  4:  In S+ollberg  arbeitende  bzw.  wohnende  Arbeitnehmer  (Quelle:  Statistisches

Londesamt)
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Die positiven Effekte der Gewerbeansiedlung  sind ouch  an der Zahl der Einpendler  zu

erkennen (orange Linie). Im Jahr 2010 gab es 4.172 soziaIversicherungspfIichtig

beschäftigte Einpendler, die Anzahl erhöhte sich auf 5.282 im Jahr 2019,  also

durchschnit+lich um 123 pro Jahr. Die Anzahl der Auspendler sank in den Vergangenen

Johren durchschnittlich um 39 Personen pro Jahr. Auch diese Entwicklung ist auf  die

Demografie und die Entwicklung der Anzahl der Menschen im erwerbsföhigem  Alter

zurückzuführen.
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Abbildung  5: Ein- und Auspendler  der Stadt S+ollberg (Quelle: Arbeitsagentur)

1.1.5  BevöIkerungsprognose

Auch in S+ollberg wird, wie bundesweit auch, die Anzahl der Senioren  sich

kontinuierlich erhöhen, wöhrend die Anzahl der Berufstätigen sich vermindern  wird.

Voraussichflich wird die Anzahl der Berufstfüigen in Stollberg jedoch nicht so schnell

sinken, wie die Anzahl der Berufstötigen im Erzgebirgskreis. Aufgrund  der vielen

Gewerbebetriebe,  welche  sich in den vergangenen  Jahren  in Stollberg

niedergelassen haben, sind arbei+sbedingt viele junge Familien nüch  Stollberg

gezogen. So konn+e sich nicht nur die Anzohl der 25- bis 40-Jöhrigen  in den Vergangen

10 Jahren stabilisieren, sondern sich auch die Anzohl der Kleinkinder  erhöhen.  Das

führte dazu, dass die Anzahl der Schulkinder erheblich um 25 %in den letz+en 10 Jahren

gestiegen  ist.
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Die Anzahl  der Einpendler  ist in den vergangenen  10 Jahren  stork angestiegen.

Aufgrund  der  ausgezeichneten  Verkehrslage  haben  sich in Autobahnnöhe  viele  neue

Gewerbebetriebe  angesiedelt.  Inzwischen  arbeiten  allein  im Gewerbegeb:e+  über

2.900 Menschen.  Aus  ökologischen  Gründen  ist es wünschenswert,  wenn  viele

Einpendler  in Stollberg  sesshaft  werden  und so das Verkehrsaufkommen  vermindert

wird.

DCIS  nachfolgende  Diagramm  stellt die  zwei  Varianten  der  7. regionalisierten

BevöIkerungsvorausberechnung  für den Freis+oot  Sochsen3  bis 2035 dar. Bei der

Variante  1 (hellgraue  Linie)  wird durchschnittlich  von  einem  ß5hr1ichen

Bevölkerungsrückgang  von O,89 %, bei Variante  2 (dunkelgroue  Linie) von einem

Rückgang  von O,99 % für den Erzgebirgskreis  ausgegangen.  Nach  dieser  Studie

entwickelt  sich die Einwohnerzahl  der  Stadt  Stollberg  rücklöufig  -  auf  9.940 im Johr

2035. In Abbildung  4: Einwohnerentwicklung  Stollberg  und der  Erzgebirgskreis  im

Vergleich  wird  deutlich,  dass sich Stollberg  seit 6 Jahren  von dem  Trend des

Erzgebirgskreises  abhebt.  Dies  wird  nicht  ausreichend  in der 7. regionalisierten

Bevölkerungsvorausberechnung  berücksich+igt.

Entwickelt  sich die  Einwohnerzahl  der  Stadt  adöquat  zu den  Zahlen  der  vergangenen

6 Jahre,  so s+eig+ die Einwohnerzahl  um 0, 13 % pro  Jahr  auf  1157C) Einwohner  im Jahr

2035.

12.ODD

11.500

11.OOO

10.500

10.üOO

g.soo

1  y

9.ü0ü

2018 2019  2020  2021 2022 2023 2C)24 2025 2026  2027  2C)28 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

- Variante  I  Variante  2 -«»Variante  3

Abbildung  6: Bevölkerungsprognose  (Quelle:  Statistisches  Landesamt

BevöIkerungsvorausberechnung)

7. regionalisierte

a Die 7. Regionalisierte  BevöIkerungsvorousberechnung  wurde  im Mai  2020 veröffentlicht.
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1.1.6  lnnenentwickIungspotentiale

Brachflächen

In Stollberg wurden erhebliche  Anstrengungen  unternommen,  um innerstödtische

Brachflächen  sukzessive zu beseitigen. Baufällige Gebäude  wurden  zurückgebaut

und die freigeleg+en Flächen einer neuen Nutzung zugeführt.  Diese  Moßnahmen  sind

im Integrierten  Stadtentwicklungskonzept  sowie in den  Stadtentwicklungskonzepten

der  einzelnen  Fördergebiete  ausgeführt.

Um auch bei den letzten Brachen den damif  verbundenen  stödtebaulichen  Missstand

zu beseitigen,  werden  alle rechtlichen  Instrumen+e des  Baugesetzbuches  genufzt.  Für

die Brachen,,Alte  Wäscherei"  (Zwöni+zer Straße 8) und,,Alte  Gärtnerei"  (Gärtnereiweg

13) wurde die Einleitung eines Rückbaugebo+es  noch § 179 BauGB vom  Stadtrat

beschlossen.

Gebäudeleerstand

Die im Integrierten Standentwicklungskonzept  (lnSEK, Sfönd  2016)  genannten

,,komplet+ bzw. überwiegend  leers+ehenden Geböude"  (Chemnitzer  Straße 20-24,

Garfenstraße  6, Lutherstraße 10-14) konnten saniert und so dem  Wohnungsmarkt

wieder  zugeführt  werden,  bzw. werden  derzeit sanier+. Das Objekt Schlach+hofsfraße

3 wurde  abgebrochen  und kann künftig wieder  bebaut  werden.

Wie auf allen einschlögigen  Maklerportalen  ersichtlich, gibt es in Stollberg fas+ keine

Wohnungen,  welche  größer  ols 100 m2 sind.

Baulücken

Das Luf+bild der S+adt Stollberg zeigt, dass es fast keine Baulücken  gibt. Da in den

vergangenen  5 Jahren wenig neues Wohnbauland  entwickel+ wurde, wurden  alle

verfügbaren  Baulücken bebaut.  Der Marktdruck  ist so groß,  dass Investoren sogar  mit

Brachen und Alflasten belastete Grundsfücke kaufen,  die  maroden  Gebäude

abbrechen  und mit  neuen  Häusern  bebauen.

Nachfolgend  eine Übersicht der in den vergangenen  10 Jahren  durch  private

Investoren  errich+eten  Mehrfamilienhäuser.
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Standort Anzahl  WE Nutzungsbeginn

Zu den  Teichen 24 2011

Zu den  Teichen 16 2015

Zu den  Teichen 4 2016

Zu den  Teichen 4 20'17

Zu den  Teichen 4 2017

Zu den  Teichen 2'4(8) 2018

Hoheneck/  Schlossberg 2'6  (12) 2015

Hoheneck/  Schlossberg 2'6  (12) 2016

Schillerstraße/  von Bach-Straße 6 2018

Schlossberg 6 2019

Fliederhain 6 2014

Fliederhain 6 2017

Heinrich-Heine-Str. 2'3 2013

Heinrich-Heine-Str. 6 2016

Am  Wischberg 6 Januar  2021

Fabrikstraße 6 voraussich+lich  Ende  202'1

Quelle:  S+adtverwaltung  S+ollberg (Stand April 2021 )

Die  wenigen  Baulücken,  welche  es oktuell  noch  gibt,  werden  von  den  Eigen+ümern

für die  spölere  Eigennu+zung  oder  für Nachkommen/Erben  zurückgehalten.

1.1.7  Ermifflung  des  Neubaubedarfs

In Stollberg  kann  zu einem  erheblichen  Teil von  einem  aus  der  örtlichen  Eigenbedarfs-

situation  obzuleitenden  Bedarf  an zeitgemößen  Wohnverhältnisse  ausgegangen

werden.  Mit  dem  wirtschaftlichen  Aufschwung  der  Stad+  steigt  auch  das  Bedürfnis

nach  qualitativ  hochwerfigem  Wohnraum.  Gemessen  am  Beschöftigungsaufbau  der

letzten  Jahre  wurde  nicht  in gleichem  Umfang  Wohnraum  geschaffen.  Um rosant

steigende  Mieten,  wie  in geTrogten  Bollungsröumen  zu verhindern,  ist die  Realisierung

von  neuen  Wohnungen  erforderlich.  Mehrfamilienhäuser  sind  für  den  Ortsteil

Hoheneck typisch, insbesondere gehobenen Miet- und

Eigentumswohnungssegment  bestehf  eine  hohe  Nachfroge.  Um die  At+rak+ivität  der
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Sfadt  Stollberg  weiter  zu erhöhen  und um  Abwanderung  zu verhindern,  muss

potenziellen  Zuwanderern  und jetzigen  Einwohnern  ein ottrak+ives  Wohnangebot

berei+gestell+  werden.  Die  Stadt  erfüll+  olle  Kri+erien  für  eine  positive

EinwohnerentwickIung.

Folgende  Reserven  für  Wohnbauvorhaben  bestehen  derzeit  in

BebauungspIangebieten  der  Stadt  Sfollberg  bzw.  werden  von  der  Bauverwaltung  als

real  am  Markt  verfügbare  InnenbereichsbauIücken  angegeben.

Die Sfödt  Stollberg  ho+ seit 1990 mehrere  Bebauungsplöne  zur Entwicklung  von
Wohnbauflächen  aufgestellt:

Tabelle  l Wohnbciuflächenreserven  aus Bebaüungsplönen  der  Stadt  Stollberg

Gemarkung Bezeichnung Größearn

ha

Freie  WE

;;:e  .i
s+ollberg B-Plan  l Mischgebiet 17,5 8 WE 0,6

Stollberg B-Plan  4 Gewerbe-

und  Mischgebieta

27,9 keine O,OO

Stollberg B-Plan  9.2

Wohngebiet  Hohe

Straße

4,5 keine O,OO

Stollberg B-Plan  9.3

Erweiierung

Wohngebiet  Hohe

Stroße

2,6 Keine O,O

Stollberg B-Plan  25

Feldstraße

2,2 23 WE 1,4

Gesom+: 31 2,0

Die Erschließung  der  Flächen  des Bebauungsplones  Nr. 25 scheiterte  bisher  an der

ErschIießungsbereitschaft  des Grundsfückseigentümers.  Die Sfödt  Stollberg  steht  mit

diesem  in Verhandlung.  Im Folle  dessen,  dass der  Bebauungsplan  Nr. 25 nich+  realisiert

werden  kann,  verringert  sich die Anzohl  der  noch  freien  WE um weitere  23, sodass

le+ztendlich  Flöchen  für 8 WE im Bereich  von rechtskröffigen  Bebauungsplänen  mit

gesicherfer  Erschließung  zur Verfügung  stehen.

In der  Sfödt  Stollberg  wurden  verschiedene  Klarstellungs-  /Ergönzungs-/  Abrundungs-/

Außenbereichssatzungen  verabschiede+:



Büro  für  Städtebau  GmbH  Chemnitz
15

Tabelle  2 WohnbaufIächenreserven  aus Klars+ellungs-  /Ergönzungs-/  Abrundungs-/  Außenbereichs-

sa+zungen  der  Stadt  Stollberg

öemarkung äezeichnung Größe  in ha Freie  WE

Reserve I
in ha.

Gablenz An der  Augus+-Bebel-Straße 0,14 keine O,OO

Gablenz angrenz.  Grundstücke  an der

Augus+-Bebel-Sfraße

0,23 keine O,OO

Mitteldorf Klarstellungs-  und

Ergönzungssatzung

Gablenzweg

0,6 2 WE 0,08

Hoheneck An  der  Zwönitzer  S+raße 0,45 keine O,OO

Oberdorf An der  Hartens+einer  S+raße 0,72 keine O,OO

Oberdorf Abrundungssatzung

Hartensteiner  Straße/  zum

kühlen  Grund

0,37 keine O,OO

Stollberg Außenbereichssatzung

Zwickauer  S+r/ Weststraße

1,21 keine O,OO

Stollberg Klars+eIIungssatzung

Grüner  Winkel

0,8 keine O,OO

Oberdorf Außenbereichssatzung  ,,Zum

kühlen  Grund"

2,0 keine O,OO

OberdorT Ergänzungssotzung

Hortens+einer  S+raße

0,6 5 WE 0,25

Hoheneck Außenbereichssatzung

Zwönitzer  Sfraße

keine o,oo

Gablenz Ergönzungssatzung  August-

Bebel-Straße  82-96

0,2 2 WE 0, 17

Stollberg Ergönzungssatzung

Sch1o13berg

0,3 keine O,OO

Mitfeldorf Ergönzungssatzung

An der  Har+ensfraße

0,12  ho 2 WE

Gablenz Ergönzungssatzung

Brückengasse

0,1 ha 1 WE

Gesomt
12  WE 0,5

Die  in den  Satzungen  zur  Verfügung  stehenden  Flöchen  befinden  sich  in privatem

a '-'1

Eigentum.  Häufig  werden  diese  Grundsfücke  für  die  nächste  Genera+ion  vorgehalten.
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Im Ortsteil Hoheneck  sind kaum  noch  BaulCicken vorhanden,  weiterhin  sind  diese

Flöchen  nicht in stätischem  Eigentum.  Somit sind für die  kurzfristige  bauliche

Entwicklung  keine Flächen  verfügbar.  Die Stadt  konn  den  derzeitigen  und künf+igen

Bedarf  an Wohnbauflächen  nicht decken  und damit  ihrer Vorsorgepflicht  zur

Berei+s+ellung von  Bauland  nicht  nachkommen.

Anfang/  Mitte der 90-iger  Jahre sank die Bevölkerungszahl  der Stadt Stollberg

aufgrund  von  Wanderungsverlus+en  und  einer  geringen  Geburtenra+e  stark. Dies  hatte

zur Folge, dass es zu Beginn des neuen  Jahrtausends  zu hohen  Leerständen  im

Geschosswohnungsbau  sowie  in Gemeinde-  und  Wohnfolgeeinrichtungen,  welche  zu

erheblichen  Funk+ionsverlusten  - unter  anderem  im Wohngebiet  ,,Albrecht-Dürer"

führten.  Um den Wohnungsmarkt  zu stabilisieren,  wurde  wie in vielen  os+deu+schen

Städten  auch,  im Albrecht-Dürer-Wohngebiet  rund  500 nicht  nachgefragte

Wohnungen  vom  Markt  genommen.

Parallel  dazu  entstand  in den letzten  20 - 25 Jahren  ein vielföltiges  Arbeitsplatz-  und

Bildungsangebot.  Dank  der  verkehrsgünstigen  Lage  und der  sehr gu+en Entwicklung

der weichen  Standortfaktoren  wird die Stadt Stollberg  heu+e wieder  sförk  als

Wohnsföndort  nachgefragt.

Die Eigenheims+ondorfe  sind föst vollständig  ausgelastet,  so dass auch  in diesem

Segment  weitere  Planungen  nofwendig  werden.  Eine verstörkte  Nachfrage  ist aber

für  moderne  Miet-  und  Eigenfümswohnungen  im Geschosswohnungsbau  zu

verzeichnen.

Wie aus den  Prognosen  des BBSR und des Stafistischen  Landesamtes  hervorgeht,  wird

der Wohnraumbedarf  pro Kopf weiter  s+eigen, sodass Neubauten,  trotz sinkender

Einwohner=ahl,  weiterhin  erforderlich  sind.  S+ollberg  verfügt  über  zahlreiche

Mehrfamilienhäuser  (Al+neubauten).  Die Wohnungen  sind noch  immer  durch  den

damaligen  Ers+bezug gu+ vermietet.  Durch nofürliche  Abgänge  in den nöchs+en

Jahren,  werden  zukünftig  wieder  Wohnungen  zur Verfügung  stehen,  jedoch  sind  diese

aufgrund  des Zuschniftes  und der vergleichsweise  geringen  Flächengrößen,  nur

bedingt  für junge  Familien  geeignet.  Die oben  benannten  Wohnungen  eignen  sich

eher  für Single-  und  Doppelhaushalte  mit mittleren  Einkommen.  Weiterhin  genügen  die
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Bestandswohnungen  oft nicht  mehr  den  aktuellen  Anforderungen  (großer  Balkon,

großes  Bad,  Porkett,  Fu13bodenheizung)  anspruchsvoller  Mieter.

In  den  vergangenen  5 Jahren  wurde  mittels  Bebauungsplanverfahren  keine

Wohnbauflächen  enfwickelt.  Im  Gegenzug  dazu  sfieg  aber  aufgrund  der

gewerblichen  Entwicklung  der  Stadt  die  Nochfrage  nach  modernem  Wohnraum.  Die

Stadt  hat  der  derzeit  mehrere  Bebauungspläne  zur  Wohnbaulandenfwicklung  in Arbeit

und möchfe  mit dem  Bebauungsplan  Nr.  32  ouch  Grundstücke  anbieten,  die

modernen  Miet-  und  Eigentumswohnungsbau  ermöglichen.

1.2 Verfahrenswahl

Die Große  Kreisstadt  haf  am  24.08.2015  in der  öffentlichen  Sitzung  des  Stad+rates  die

Aufstellung  des  Bebauungsplans  Nr. 32,,Wohnen  am  Schloss"  beschlossen.

Der  Bebauungsplan  mit  integriertem  Grünordnungsplan  soll  im  zweistufigen

Normalverfahren  nach  BCIUGB  aufgestell+  werden,  was  die  Durchführung  einer

Umwel+prüfung  und  die  Erstellung  eines  Umweltberichtes  nach  BauGB  beinhal+et.  Im

Rahmen  des  Vorentwurfs  wurde  zur  Gewöhrleis+ung  des  Artenschutzes  planbegleitend

eine  artenschutzrechtliche  Bestandsaufnahme  durch  die  Bauer  Tiefbauplanung

GmbH  und  igc  Ingenieurgruppe  Chemni+z  GbR  erstell+.  Darin  sind  diverse

Kompensa+ions-  und  Vermeidungsmaßnahmen  festgelegt  und  beschrieben.  Nach

der  Abwägung  des Vorentwurfes  und  des Entwurfes  kam  es zu Änderungen  in der

Planzeichnung  und  in den  textlichen  Festsetzungen,  durch  die die Grundzüge  der

Planung  berührt  wurden.  Es wurde  ein weiterer  Entwurf  erstellt.  Die Begründung  mit

Umweltbericht  entsprechend  ergänzt.

1.3 Planungsalfernafiven

Der  Verzich+  auf  die  Planung  (Nullvariante)  kann  aus  Gründen  einer  ansons+en  nicht

ausreichenden  Vorsorge  für  die  Eigenenfwicklung  nicht  in Betracht  gezogen  werden.

Der Standort  zeichne+  sich  besonders  für  seine  am  Schlossberg  bestehende

Erschließung,  dem  Ensemble  des  Schlosses  und  der  erhöhten  Lage  (attroktive

Blickbeziehungen)  über  der  Innens+adt  aus.

Im  ungüns+igsten  Falle  würden  sich  diese  Nachfragegruppen  verstärkt  nach

Alternativen  außerhalb  von  Stollberg  umsehen.
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Die Stad+  S+olberg  ist bestreb+  vorhandene  Flächen  im Innenbereich  zu überplanen.

Auch  soll  die  städ+ebauliche  Entwicklung  vorrangig  durch  Lückenfüllungen  im

Innenbereich  bestimmt  werden.

Das Potenzial  dafür  liegt  zumeist  im Bereich  privaten  Grundeigentums  und  kann  nicht

gegen  den  Willen  der  Eigentümer  bebau+  werden,  d.h.  es stellt  einen  löngeren,  teils  in

Generationen  angeleg+en,  Prozess  dar.

2 ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN

2.1 Raumordnung  und  Landesplanung

Die landesplanerischen  Ziele für das Plangebiet  sind im LandesentwicklungspIan

Sachsen  von  2013  formuliert.  Die große  Kreisstodt  Sfollberg  liegt  als Mittelzentrum  im

Verdichtungsraum  (Karte  1 Raums+rukfur).  Die  Stodf  Stollberg  +angier+  die

überregionale  Verbindungsachse  der  A 72 Chemnitz  - Plauen  - Hof  - Nürnberg.

Die Grundsötze  und  Ziele des LEP wurden  bei  der  Plonung  beachtet:

G 1.2.4

Die verdich+e+en  Bereiche  im ländlichen  Raum  sollen  als Siedlungs-,  Wirfschafts-  und

Versorgungsräume  in ihren  zentralen  Orten  in ihrer Leistungskraft  so weiterentwickelt  werden,

dass von ihnen in Ergönzung  zu den Verdich+ungsräumen  Entwicklungsimpulse  in den

ländlichen  Raum insgesamt  ausgehen.

G2.2.1.1

Die Neuinanspruchnahme  von  Freiflöchen  für Siedlungs-  und Verkehrszwecke  soll in

allen  Teilräumen  Sachsens  vermindert  werden.

Z2.2.1.9

Eine Zersiedelung  der  Landschaft  ist zu vermeiden.

Die Planung  dienf  der  Nachnutzung  des ehemaligen  stillgelegten  Gefängnisareals

und  dient  einer  geordneten  stödtebaulichen  En+wicklung  eines  allgemeinen

Wohngebietes.  Die Inanspruchnahme  geeigneter  Flächen  in Anbindung  an bereits

wohnlich  geprägte  Bereiche  trägt  entscheidend  zur  Reduzierung  der

Neuinanspruchnahme  von  Flächen  bei  und  vermeidet  Neuansiedlungen  an anderer

Stelle.  Durch  die  bereits  hohe  Auslastung  bes+ehender  Wohngebiete,  sind  nur  geringe

bis keine  Flöchenreserven  im Sfadtgebiet  vorhanden.  Eine Zersiedlung  der  Landschaft

wird  durch  eine  En+wicklung  des  Innenbereichs  vermieden.  Die
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Wiedernutzbarmachung  von  Flächen  der  Innenentwicklung  s+ehf  in Einklang  mit  dem

Landesentwicklungsplan  (LEP) 2013.

2.2 Regionalplan

Der  Regionalplan  Chemnitz-  Erzgebirge  (in Kraft  getreten  am  31.07.2008)  ist bei  der

Planänderung  zu  berücksichtigen.  In Karte2Raumnutzung  bestehen  für  das

Plangebiet  keine  Restriktionen.  Dem  Vorhaben  stehen  keine  Festsetzungen  des

Regionalplans  entgegen.  Die  Fläche  wurde  im Regionalplan  Karte  2 Raumnutzung  als

Siedlungsflöche  dargestellt.  Das östlich  gelegene  Wasserschutzgebiet  gem.  § 48

SächsWG  und  der  regionale  Grünzug  werden  durch  die  Planänderung  nicht  berührt.

STOL

Abbildung  7 Ausschnitt  Regionalplan  Chemnitz-  Erzgebirge  Karte 2 Raumnutzung

Nach  Karte  A-Naturräumliche  Gliederung:  Naturräumlich  gehör+  dos  Plangebiet

dem  Unteren  Mittelerzgebirge  an.  Nach  Karte  E -  regionale  Schutzgebietskonzepfion:

Regionale  Schutzgebiete  (LSG, NSG,  Naturpark  Erzgebirge/VogtIond)  sind  durch  die

Planung  nicht  berühr+.

Im Entwurf  des  ReqionaIpIanes,,Region  Chemnitz"  Karte  1.1 -  Raumnutzung  erföhrt

das  Plangebiet  keine  raumorderische  Ausweisung.  Das  Gebiet  wird  nachrichflich  CIIS

Siedlungsfläche  dargestellt.
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Abbildung  8: Ausschnitt  RegionalpIan,,Region  Chemnitz"  KarteL1 - Raumnutzung

Gemöß  Karfe 4 Tourismus und Erholung, liegf das Plangebiet  in einem Gebie+  mit

fouristischer  Ausstattung  und/  oder  Erholungsfunktion  (Z 1.8.3).

Abbildung  9 Ausschnitt  Entwurf  Regionolplan  Chemni+z,  Karte  4 Tourismus  und  Erholung

Um das Schloss herum befindet  sich in südlicher  Rich+ung die Schlossmauer,  welche

unter  Denkmalschutz  s+eht. Gemöß  G 2. 1.2.5 soll die Erlebbarkeit  von Kulturdenkmälern

von der Gestolf  ihrer Umgebung  mi+bestimmt  werden.  Im Rahmen der frühzeifigen

Beteiligung  der Träger öffentlicher  Belange  und Behörden,  fand  eine Abstimmung  mit

dem Landesamt  für Denkmalpflege  staft. Dabei  wurde  sich darauf  verstöndig+,  die

maximale  Gebäudehöhe  sowie eine Staffelung  der Geböude  auf ein verträgliches

Maß festzuse+zen. Dodurch  bleiben  die denkmaIschutzreIevanten  Blickbeziehungen

zur  Mauer  und  dem  Schloss  erhalten.
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Die Grundsötze  (Vorgaben  für  nachfolgende  Abwägungs-  oder  Ermessensentscheidungen)

und  Ziele  (verbindliche  Vorgaben)  des  RP Enfwurfs  wurden  bei  der  Planung  berücksichtig+:

Z 1.8.3

Die  staatlich  anerkannten  Kur-  und  Erholungsorte,  die  Städte,  Gemeinden  und

Gemeindeteile  mit touristischer  Ausstattung  und/oder  Erholungsfunktion  sollen  durch  den

nachfrageorien+ierten  Ausbou  ihrer  touristischen  Infrastruktur,  die  Erhaltung  und  Pflege  ihrer

kulturhistorischen  Sehenswürdigkeiten  und der  landschoftlichen  Besonderheiten  in ihrer

Umgebung  sowie  eine  af+rakfive  Orfsbi(dgesfaltung  in ihren  tourisfischen,  gesundhei+lichen

und  sozialen  Funktionen  gestärkt  werden.

G2.1.2.5

DCIS bildbedeutsame  Umfeld  regional  bedeu+samer  freiraumrelevanter  Kulturdenkmale  soll

von  s+örenden  visuellen  Eingriffen  frei  gehalten  werden.

Sowohl  der  LandesentwicklungspIan  Sachsen  als auch  der  Regionalplan  Chemnitz-

Erzgebirge  haben  die  Mobilisierung  innerörtlicher  Baulandreserven  sowie  die

Wiedernutzung  von  Bauflächen  in ihren  Zielsetzungen  grundlegend  'thematisiert.  Mit

der  Planung  wird  den  Grundsätzen  und  Zielen  der  Regionalplanung  und

Landesentwicklung  en+sprochen.

2.3 Flächennutzungsplan

Der  in  Aufstellung  befindliche  Bebauungsplan  kann  derzei+  nicht  ous dem  FNP

entwickelt  werden,  da  die  Stadt  Stollberg  aktuell  über  keinen  rechtswirksamer  FNP

verfügt.  Dadurch  handelt  es sich  um  einen  vorzeitigen  Bebauungsplan  nach  § 8 Abs.

4 BauGB.  DCIS heißt,  der  Bebouungsplan  muss  nach  dem  Satzungsbeschluss

anschließend  vom  Londratsamt  Erzgebirgskreis  genehmigt  werden.  Die  Darstellungen

des  Entwurfs  zum  Flöchennutzungsplan  der  Stadt  Stollberg,  mit  Stand  1999,  weisen  für

das  Plangebiet  Flächen  für Gemeinbedarf  und  Grünflöchen  aus.  Der FNP wird

überarbei+e+  und  angepassl  sodass  zukünffig  eine  geordnete  städtebauliche

Entwicklung  aus  dem  Flächennutzungsplan  erfolgen  kann.  Die  sfädtebauliche

Ordnung  wird  durch  das  Vorhaben  nicht  beein+räch+igt.  Bereits  im Jahr  2012  wurde

ein Quor+iersen'füvicklungskonzept  (Anlage  7) erstellt,  welches  eine  wohnbauliche

Entwicklung  für das  Plangebiet  vorsieht.  Der Bebauungsplan  s+eht  demnach  der

beabsichtigten  städtebaulichen  Entwicklung  des  Sfadtgebfetes   entgegen.
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4 GRUNDLAGEN

4.1 Räumlicher  Geltungsbereich  des  Bebauungsplanes

Der räumliche  Geltungsbereich  des Plangebietes umfoss+ die Flächen  um  dos

ehemalige  Schlossareal. Angrenzend  an das Plangebie+ befindet  sich überwiegend
Wohnbebauung.

Das insgesamt  3,08  ha große  Plangebiet  ist Tolgendermaßen  begrenzt:

Tabelle  4 Gelfungsbereich  des  Bebauungsplanes

im Norden: Schloss  Hoheneck  (historisch  geprög+),  Besucher-Parkplatz

im Osten: Wohnbebauung,  Zwönitzer  Straße

im Süden: Wohnbebauung,  Gar+ens+adtweg

im Westen: Wohnbebauung,  Heinrich-Heine-Straße

'L' naa ml

Abbildung  10 Planumgriff,  Schloss  Hoheneck

Folgende  Flurstücke  der  Gemarkung  Stollberg  beinhaltet  der  Geltungsbereich

des Plangebietes  vollstöndig:  1594 sowie  teilweise:  l 595, 1596/3, 1609, 1610 und

1588/2.
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4.2 Örtliche  Situation,  Bestand

Die GroBe  Kreissfadt  S+ollberg  mit ihren  Ortsteilen  Hoheneck,  Mitteldorf,  Gablenz,

Oberdorf,  Beutha  und  Raum  liegt  im Erzgebirgskreis  CCI.  15 km södwestlich  der  S'tad+

Chemnitz.  Die  überregionale  verkehrliche  Ersch1ie13ung  an Stollberg  is+ über  die

Bundesautobahn  72, die  B l 69, B 180  und  S 258  gegeben.
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Abbildung  11 Lage  im Raum  (links)  und  Überregionale  Anbindung  (rechts)

DCIS Plangebiet  liegt  im  Or+steil  Hoheneck.  Über  die  innerörtlichen

Hauptverkehrsstroßen  (B 180) Thalheimer  Straße  und  Zwönitzer  Stra13e  sowie  über  die

Straße,,An  der  Stalburg"ist  das  Plongebie+  zu erreichen.

Stollberg  ist in das  regionale  Nahverkehrssys+em  eingebunden.  Über  die  City-Bahn

(C11)  besteh+  eine  umstiegfreie  Verbindung  an  die  Chemnitzer  Innenstadt  mit

Hauptbahnhof  und  Technischer  Universitöt.  Durch  den  Ausbau  des  ,,Chemnifzer

Modells"  wird  die  Zukunftsfähigkeit  der  miteinander  verknüpf+en  S+ädfe  und

.l

Gemeinden  sowie  der  gesamten  Region  gestärkf.  Um  das  ÖPNV-  Angebot

abzurunden  besfehen  über  Buslinien  Anschlüsse  zu den  umliegenden  Stad+teilen  und

umliegenden  Gemeinden  in Richtung  Zwönitz,  Homersdorf,  Oberlungwitz,  Beutha,

Gersdorf,  Oelsnitz,  Lugau  sowie  Aue.  Die  Stollberger  Innenstadt  mit  Bahnhof  ist vom

Plangebiet  C)US  innerhalb  von  20  min.  zu  erreichen.  Die  im  Ortsteil  Hoheneck

vorhondene  Bushaltestellen  werden  einmal  in der  Stunde  durch  die  RVE GmbH,  Linie

190,  bedient.  Der  Anschluss  des  Plangebietes  an  den  ÖPNV ist gewährleistel



Büro  für  S+äd+ebau  GmbH  Chemnitz 26

4.3 Naturraum,  Geländeverhältnisse,  Topographie

Nafurraum,  GeIöndeverhäItnisse, Topoqraphie

Stollberg gehört zur Noturregion Sächsisches Bergland und Mittelgebirge.  Der Or+steil

Hoheneck liegt erhöht im Stadtgebiet  und isf na+urräumlich der Nordrandstufe des

Erzgebirges im Riedel-Rücken-Tal-Mosaik4 zuzuordnen. Die Großlandschaft  Erzgebirge

is+ Teil des Sächsischen Gebirgslandes in der Europöischen MitteIgebirgsschweIIe.

Regional bedeutsam sind die Hochlagen am Fichtelberg / Eisenberg im Süden,  der

Liebenstein- Rücken im Osten (Wasserscheide zum Sehmatol) und der Scheibenberg

im Westen. Der Talform nach handelt es sich um unterschiedlich stark ausgeprägte,

sich  nach  Norden  weitende  Kerbtäler  und  Kerbsohlentäler.

Das Plangebiet is+ terrassenförmig angelegl  Die Terrassen sind durch küns+liche

Aufschüttungen  aus  nicht  gewachsenem  Boden  erzeugt5.

Auf dem Plongebie+ befanden sich Gebäude des ehemaligen  GeTängnisses

Hoheneck,  welche  teilweise  gewerblich  genu+zt  wurden.

4.4  Altlasten,  Geologie,  Baugrund

Altlasten

Innerhalb des Geltungsbereichs  des Bebauungsplans sind keine Flächen bekannt,  die

im Sächsischen  Altlastenkataster  (SALKA)  verzeichnet  sind.

Bodenverhöl+nisse/ Geoloqie

Vom Landschaffsforschungszen'trum e.V. Dresden, welche die Kartierungen der

Söchsischen Akodemie  der Wissenschaften, AG Naturhaushalt und Gebiefschorakter

Dresden, von 2001 fortschreibf,  wird folgendermaßen  die Landschaffseinheif

beschrieben:

,,Nördlich von Lössnitz dacht  sich der Nordrand des Erzgebirges bei ca.  550 m Höhe

über die Talmulde des Beuthenbaches  auT ca. 450 m ab. Auf phyllitischer Unterlage

sind Berglehm-Brounerden entwickelt, die häufig von Pseudogleyböden  begleitet

werden. In der Gesteinsverwitterung ist schwacher Lösseinfluss vorhanden.  Am

Tolboden der zahlreichen Quellbäche  ist Auenlehm-Gley  ausgebilde+. Zwischen  dem

4 Naturräume  und Naturraumpotentiale  des Freistaates Sachsen, Landschaftsforschungszentrum  e,V,

5 Geotechnischer Bericht: Hartig & Ingenieure Gesellschaft für Infras+ruktur und Umwel+planung GmbH. Chemnitz.  2015.
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Gablenzbach  mit dem  Hauptor+  Stollberg  und  dem  nördlich  ansch1ie13enden

Würschnitz+ol  schaltet  sich  noch  der  von  Norden  nach  Südwesten  ansteigende

Niederwürschnitzer  Rücken  ein.  Im Verwitterungslehm  sind  Braunerde  und  Pseudolgey-

Braiinerde  vorherrschend.  Östlich  von  Stollberg  ist die  hier  nach  West-Nordwest

gerichtete  Nordrandstufe  deutlich  ausgeprögt  und  stellt  einen  lehn-  bis steilhängigen

SfuFenhang  dar.  Dessen  Nutzungsungunst  drückt  sich  auch  in  mehreren

Waldkomplexen  aus  (Hauwald,  Bürgerwald,  Zellerholz,  Heiliger  Wald)."

Ordovizium

Abbildung  12 Bodenkarte,  Geologische  Kar+e  GK  50,

(Quelle:  Staotsbetrieb  Geobasisinformation  und  Vermessung  Sochsen  (GeoSN),  2017)

QI-

IPlangebie+ Normregosol

Abbildung  13 Bodenkor+e  BK 50,

(Quelle:  S+ootsbetrieb  GeobasisinTormation  und  Vermessung  Sachsen  (GeoSN),  2017)
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Gemäß  Bodenkarte  BK 50 liegt  das Plangebiet  direkt  in dem  Bodenvorkommen  der

Regosol  aus gekipptem  Kies führendem  Schluff  (Lösslehm) über  tiefem  periglaziärem

Kies führendem  Sand (Konglomerot;  Schieferton).  Die Böden  sind aus anthropogenen

Sedimenten,  Industrie und Bergbaugebieten  über  tiefen Fest- und Lockergestein.

Gemäß  Bodenkarte  GK 50 lieg+ das Plangebief  auf dem Bodenvorkommen  des

Ordovizium  CIUS der  Stratigraphie  Periode.

für  die Beschaffenheit  des im Plangebiet  befindlichen  Bodens  wurde  im Jahr  2015  ein

Geotechnische  Untersuchung  beauftragt,  welche  durch  die Hartig & Ingenieure

Gesellschaft  für Infrastruktur  und Umweltplanung  mbH erstellt  worden  is+. Gemöß  der

Untersuchung  ist der  Boden  des  Plangebie+s,  bestehend  C)US anthropogen

beeinfluss+en,  küns+lichen  Baugrundschich+en,  von kambrischen  Phyllitformationen

gepräg+.  DCIS Plangebiet  isf terrassenförmig  angeleg+.  DCIS Gelände  hat ein Nord-

Südgefälle.  Die Terrassen  sind  durch  künstliche  Aufschüttungen  ous  nicht

gewachsenem  Boden  erzeugt  worden6.

Auf  dem  Plangebiet  befönden  sich  Gebäude  des  ehemaligen  Gefängnisses

Hoheneck,  welche  +eilweise gewerblich  genutzt  wurden.  Im südwesflichen  Bereich

des Plangebie+s  ist das Gelönde,  nach  Abbruch  der  Gebäude  brachliegend  und  es

entsfand  ein Gehölzbestand.  Im nordwestlichen  Bereich  des Plangebiets  befinden  sich

Aufschütfüngen  C)US Bauschutt.  Der nordöstliche  Bereich des Plangebiets  ist ein

baulich  vorgeprägter  Bereich,  welcher  derzeit  mit Aufschüt+ungen  terrassenförmig

angelegt  ist. Der Baugrund  wird  als +ragföhig  einges+uft.

Gründungshinweis  Wohnungsbau:

Die Gründung  innerhalb  des  Plangebiets  erfolgf  vorbehaltlich,  der  geplanten

Gelöndekon+ur,  mit Auffüllungen.  Hinweise  sind dem Geotechnischen  Bericht  zu

enfnehmen.  Die Einhaltung  der  Randbedingungen  gemöß  DIN 1054 wird  geboten7.

Tragfähigkeit:

Das Plangebiet  besteht  größfen+eils  aus künstlichen  und natürlichen  Auffüllungen.  Im

Falle eines Bodenaustausches,  sollten 25cm  Frostschutzmaterial  mit einer  mox.

Körnung  von  O/45 erfo1gen8.

6 Geotechnischer  Bericht:  Hartig  & Ingenieure  Gesellschaft  für Infras+ruktur  und Umwel+planung  GmbH.  Chemnitz,  2015.

7 Geo+echnischer  Bericht;  Har+ig & Ingenieure  Gesellschoft  für Infrostruktur  und  Umweltplanung  GmbH,  Chemnitz,  2015.

8 Geotechnischer  Bericht;  Hartig  & Ingenieure  Gesellschaft  für Infrastruktur  und Umweltplanung  GmbH,  Chemnitz,  2015.
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Anlage  von  Gre5ben  und  Baugruben:

Baugruben  und  Gröben  sind  für  Entwösserungsmaßnahmen  herzusfellen  und  generell

nach  DIN 4124  i.V.m.  DIN EN 1610  zu p1anen9.

Kanal-  und  Rohöeitungsbau:

gemä13  S, 60 Abs.  4 WHG  in Verbindung  mit  § 55 Abs.  5 SöchsWG  sind  innerörtliche

Kanalbaumoßnahmen  bei  der  Unteren  Wasserbehörde  anzeigepflichtig.  Die

Dimensionierung  des  Kanalnetzes  hat  auf  der  Grundlage  der  DWA  A 118  zu erfolgen.

Weitere  Ausführungen  sind  dem  Geotechnischen  Bericht  zu entnehmen.

Hydrologie

Oberf1ächengewässer:

Im Plangebiet  und  in der  angrenzenden  Umgebung  verlöuf+  kein  Gewässer.  Das

nächste  Ge'A5sser  (2. Ordnung)  befindet  sich  CCI.  120  m entfernt  südwestlich  des

Plangebiets.  Das Gewösser  wird  in Sfollberg  als ,,Hohenecker  Bach"  bezeichnel  Es

verläuft  zwischen  dem  Wohngebiet  am  Gartens+adtweg  und  der  S+roße  ,,Am

Waschbrunnen".

Eine  Beeinträchtigung  der  Fließgewässer  durch  das  Plongebie+  ist nicht  zu erwarten.

Das  Plangebiet  liegt  nich+  im Überschwemmungsgebiet.

Grundwasser:

Entsprechend  der  Angaben  des  LandschaftsrahmenpIanes  Sachsen  Kar+e  5-6 liegt

das  Plangebie+  in keinem  Grundwasserabhöngigen  Biotop-  und  Ökosystem.  Es wird

davon  ausgegangen  das  keine  Beeinträchtigung  des  Grundwasserhaushaltes  vor-

lieg+,  da  sich  das  Plangebie+  im Siedlungsbereich  befindet.  Im Plangebiet  wurde  keine

Grund-  und  Sickerwasser  bei  den  Untersuchungen  angetroffen'o.

Bei der  weiteren  Planung  und  Umsefzung  sind  die  Belange  des  vorsorgenden  und  flä-

chendeckenden  Grundwasserschutzes  gemäß  WasserhaushaItsgesetz  (WHG)  und

Söchsischem  Wassergesetz  (SächsWG)  zu beachten.  Werden  Arbeiten  vorgenom-

men,  welche  so tief  in den  Boden  eindringen,  doss  eine  Freilegung  des  Grundwassers

oder  eine  Einwirkung  auf  die  Höhe,  Bewegung  oder  Beschaffenheit  des  Grundwossers

9 Geotechnischer  Elericht;  Hartig  & Ingenieure  Gesellschaft  für  Infrastruktur  und  Umweltplanung  GmbH,  Chemnitz.  20T5.

1o Geotechnischer  Bericht:  Hartig  & Ingenieure  Gesellschafl  für Infrastruktur  und  Umweltplanung  GmbH.  Chemnitz.

2015.
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zu besorgen ist, is+ dies der Unteren Wasserbehörde spätes+ens einen Mona+ vor  Beginn
der Arbei+en gem. § 45 SächsWG onzuzeigen. Bei WasserhaItungsmaßnahmen  ist eine
beTristete wosserrech+liche Erloubnis zur Entnahme einer bes+immten
Grundwassermenge ZU beantragen. Das En+nehmen, Zutogetördern,
Zufagetageleiten  und Ableiten von Grundwasser  ist gemäß  § 9 Abs. l Nr. 5 WHG  eine
Gewässerbenutzung, ftar die eine wasserrechtliche Erlaubnis nach  § 8 WHG
erforderlich  is+.

Radonschutz

Das Strahlenschu+zgesetz (§§ 121 - 132 StrohIenschu+zgesetz) und die novellierte
S+rahIenschutzverordnung (§§ '153 - 158 Strahlenschu+zverordnung) regeln  die
Anforderungen an den Schutz vor Radon. Dabei wurde ein Referenzwert  von  300
Bq/m* (Becquerel pro Kubikmefer Luft) für die über das Jahr gemittelte Rodon-222-
Aktivitötskonzen+ra+ion in der Luff in Aufenthaltsräumen und an Arbeitsplötzen  in
Innenräumen  festgeschrieben.

Mij Inkraf+treten am 31.12.2020 wurden per Allgemeinverfügung Gebie+e nach  § 121
Abs. 1 Satz 1 S+rohIenschutzgesetz festgelegt. Für diese  sogenann+en
Radonvorsorgegebie+e wird erwartet, dass die über das Jahr gemittelte Radon-222-
Aktivitätskonzentration in der Luft in einer betröchtlichen Zahl von Geböuden  mij
Aufenthaltsräumen oder Arbei+splä+zen den Referenzwert von 300 Bq/m3
überschrei+et.

Das zu überplanende Gebiet liegt in einem Radonvorsorgegebiet. Für Neuboufen  von
Geböuden mi+ Aufen+haltsröumen oder Arbeitsplätzen ist neben der fachgerechfen
Ausführung der Ma13nahmen hinsichtlich des Feuchteschutzes nach den allgemein
anerkannten Regeln der Technik ein zusätzlicher Radonschutz einzuplanen  und  eine
der Schutzmöglichkeiten nach § ) 54 Strahlenschutzverordnung durchzuführen,
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4.5 Archäologie

Archöoloqie

Aufgrund  der  topografischen  Situa+ion  und  der  direkten  Nähe  zum  historischen  Schloss

Hoheneck  besteht  eine  erhöhte  Wahrscheinlichkeit,  dass  bei  Erdarbei+en

archöologische  Denkmale  oder  Teile  davon  angetroffen  werden.  Eine  Bebauung  ist

damit  nicht  grundsötzlich  ausgeschlossen,  der  Schutz  des  archäologischen  Kulturgutes

ist aber  als Bestandteil  der  weiteren  Plonungen  zu verankern.

In dem  überplanten  Areal  sind  alle  Erdarbeiten  mindestens  6 Monate  vor

Maßnahmenbeginn  termingenau  dem  Landesamt  für  Archäologie  in Dresden,  dem

Landesamt  für  Denkmalpflege  Sachsen  und  der  Sfad+  S+ollberg  anzuzeigen.

Vor  Beginn  von  Bodeneingriffen  im Rahmen  von  Ersch1ie13ungs-und  Bauarbeiten  sowie

Einzelbauvorhaben  muss  im  von  Bautätigkeit  betroffenen  Areal  durch  das

Landesdenkmalamt  für Archäologie  eine  archäologische  Grabung  vorgenommen

werden.  Auftre+ende  Befunde  und  Funde  sind  fachgerecht  auszugraben  und  zu

dokumentieren.

Der zukünftige  Bauträger  wird  nach  § 14 Abs.3  SächsDSchG  im  Rahmen  des

Zumutbaren  an  den  Kosten  be+eilig+.  Der  zei+liche  und  finanzielle  Rühmen  der

Ausgrabung  sowie  das  Vorgehen  werden  zwischen  Bauherren  und  Landesamt  für

Archäologie  in der  abzuschließenden  Vereinbarung  verbindlich  festgehalten.  Ein

entsprechender  Hinweis  is+ in die  Planzeichnung  aufgenommen.

Die  S+ad+ S+ollberg  beauftrag+e  das  Landesamt  für  Archäologie  im Jahr  2012,  die  im

nordöstlichen  Bereich  des  Plangebiets  befindlichen  Gebäude,  Kellerund  Fundamente

der  Gebäude  Nr.1 bis Nr. 6 auf  den  Flurstücken  1609  und  1595  abzubrechen".

Dos  Grabungsareal:

"  Grabungsbericht,  ST-06 S+ollberg:  Schloss  Hoheneck;  20i2/  2ü13.
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Abbildung  l4 Grabungsareal,  LfA 2m2.

Neben  den  o.g.  Gebäuden  wurden  weiterhin  Betonplatten,  Pflastersteine,

Be+onmas+en mit Lampen  und ein Heizkanalsystem  abgetragen.

DCIS Grabungsareal  nordöstlich  (rote Markierung)  wurde 2012 untersucht  und es

folgten  Grabungen.  Noch auss+ehend ist dos Areal, westlich  des Plangebiets  (blaue

Markierung).

Erdbeben

Das Plangebiet  liegt in der Erdbebenzone  O, Untergrundklasse  R. Erdbebenlasten  sind

nicht  relevant.

Alfberqbau

Aus einschlägigem  Kartenmaterial  ist ersichtlich,  dass im Untergrund  mit Hohlräumen

durch  historische  Bergboutötigkeit  zu rechnen  ist, siehe  Abbi1dung8.  Gemöß

Bodenguföchten  ist die Beantragung  einer  bergbehördlichen  Mitteilung  erfolgt.
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Hohlraumgebiet

Abbildung  15 Auszug  CIUS der  sächsischen  Hohlroumkarte,  Stand:  2018.

DCIS Bauvorhaben  ist in einem  Gebiet  vorgesehen,  in dem  in der  Vergongenheit

bergbouliche  Arbeiten  durchgeführt  wurden.  DC) das  Bauvorhaben  in einem  alten

Bergbaugebief  lieg+,  ist  das  Vorhondensein  nichtrisskundiger  Grubenbaue  in

Tagesoberflöchennähe  nicht  auszuschließen.  Es wird  deshalb  empfohlen,  alle

Baugruben  bzw.  sonstigen  Erdaufschlüsse  von  einem  Fachkundigen  auf  das

Vorhanden  sein  von  Spuren  olten  Bergbaues  überprüfen  zu lassen.

Über  eventuell  angetroffene  Spuren  alten  Bergboues,  einsch1ie131ich  möglicher

bergbaubedingter  Schodensereignisse,  ist gernöß  § 5 SächsHohlrVO  das  Sächsische

Oberbergamt  in Kenntnis  zu se+zen.  (vgl.  Sächsisches  Oberbergamt).

Das  Vorhaben  befindef  sich  innerhalb  des  Erlaubnisfeldes,,Erzgebirge"  (Fejdnummer

1680)  zur  Aufsuchung  von  Erzen  der  Beak  Consults  GmbH,  Am  Sf. Niclas  Schacht  13 in

09599  Freiberg.  Auswirkungen  auf  das  Vorhaben  sind  nicht  zu erwarten.
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4.6  Denkmalschutz

Aufgrund  seiner  exponierten  Lage  und  der  Historie  des Schlosses,  ist eine  enge

Abstimmung  mi+ der  Denkmalschutzbehörde  gebo+en.

Insbesondere  gilt es den  Blick  auf  den  Süd-  bzw.  Westflügel  des  Schlosses  zu sichern,

sowie  die  unter  Denkmalschu+z  s+ehende  Schlossmauer  nich+  zu überragen.  Noch  im

Vorentwurr  des  Bebauungsplanes  OUS  dem  Jahr  2018  favorisierte  die  Stadt  Stollberg

eine  Bebauung  mit  viergeschossigen  Gebäuden.  Diese  Fesfsefzung  hatie  zur Folge,

dass  der  Blick  auf  die  Schlossmauer  unterbunden  wurde.  Aus  diesem  Grund  gab  es mit

dem  Landesamt  für  Denkmalpflege  Ende  2018/  Anfang  2079  Abstimmungsgespre5che

zu  Gebe5udehöhen-  und  Vollgeschossen.  Die  abgestimmten  Höhen  galten  O/S

Orientierung  für die  Festsetzungen  des Bebauungsplanentwurfes.  Es wurde  im

sCidwestlichen  Bereich  Wert  auf  die  Sichtbeziehung  zur  Mauer  gelegt  und  entlang  der

Mauer  eine  durchgeingige  Gebe5udehöhe  von  470 m ü NHN  restgesetzt,  verbunden

mit  einer  Bebauung  mit  zwei  Vollgeschossen.  Sofern  mit  der  Geböudehöhe  vereinbar,

ist auch  ein  Staffelgeschoss  zulässig.

Weiterhin  wird  durch  die ges+affelten  Gebäudehöhen  und die Begrenzung  der

Gebäudelönge  auf  maximal  30 m, eine  offene  und  lockere  Bebauung  ermöglicht.

Die  Flächen  südlich  des  berei+s  vorhandenen  Parkplatzes  stehen  in ihrer

denkmaIpfIegerischen  Wertigkeit  hinter  den  süd-/südwestlich  gelegenen  Planflächen.

Aus diesem  Grund  ist hier  eine  höhere  Bebauung  sowie  die Einordnung  von  drei

Vollgeschossen  zulässig.

Um die  Neubauten  harmonisch  in die  Umgebung  einzufügen  wurden  verschiedene

Farbkonzept  erarbeitet  und  mit  dem  Landesomt  für  Denkmalpflege  abgestimmt.

Das  Landesam+  für Denkmalpflege  hot dem  Farbkonzept  (Teil C  der  Satzung)

zugestimmt.  Die vereinbarten  Farbkonzep+e  (1-7) werden  unter  Punkt 1.(7)  der

bauordnungsrechtIichen  Festsetzungen  übernommen.
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4.7  Besitz-  und  Eigentumsverhältnisse

Das Flurstück  (vollständig)  1594 der  Gemarkung  Stollberg  befinden  sich im Besitz der

Stadt Stollberg.  Die Flurstücke  (teilweise)  1588/ 2; 1596/3;  1595: 1609 und 1610 der

Gemarkung  Stollberg  befinden  sich ebenfalls  im Besitz der  Sfödt  Stollberg.

4.8  Plangrundlage

Die  Plongrundlage  bildet  die  Liegenschaftskar+e  aus  dem  Amtlichen

Liegenschaftskatasterinformationssystem  (ALKIS] des  Freistaafes  Sachsen,  Stand

Oktober  2017.
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TEIL Il

5

STÄDTEBAULICHE PLANUNG
PLANINHALT

5.1  Art  der  baulichen  Nutzung

Im Orfsteil  Hoheneck  sind vorwiegend  wohnbauliche  Gebäudestrukturen  vorhanden.

Durch  die hohe  Nachfroge  nach  Wohnraum  isf es erforderlich,  das Plangebie+  als

Wohnstandort  zu entwickeln.

Die  Bauflöchen  werden  als allgemeines  Wohngebiet  (WA)  nach  § 4 BauNVO

festgesetzt.  Die ausnahmsweise  zulässigen  Nutzungen  nach  § 4 Abs.  3 BauNVO

werden,  außer  2. ,,sons+ige  nich+ störende  Gewerbebe+riebe"  nicht  Bestandteil  des

Bebauungsplans  sein, sie sind daher  unzulössig  (§ 1 Abs. 6 BC)UNVO).

Nach  § 4 Abs.  2 BauNVO  sind zulössig:

1. Wohngeböude.

2. die  der  Versorgung  des  Gebietes  dienenden  Läden,  Schank-  und

Speisewirtschaften.

Die nach  § 4 Abs.  2 BauNVO  zulässigen  Nutzungen  werden  ausgeschlossen:

2. nicht  störende  Handwerksbetriebe.

3. Anlagen  für kirchliche,  kulturelle,  soziale,  gesundheitliche  und sportliche

Zwecke.

Derartige  Nutzungen  ziehen  oftmals  Fahrverkehr  nach  sich, wos  in der  überwiegend

wohnbaulich  geprögten  Umgebung  zu Lärmbeläsfigungen  führen  kann  und  für den

der  vorhandene  Straßenroum  nicht  ausgelegt  isl

Die  nach  § 4 Abs.  3 BauNVO  ausnahmsweise  zulässigen  Nutzungen  werden

ausgeschlossen:

1. Betriebe  des Beherbergungsgewerbes,

3. Anlagen  für Verwalfungen,

4. Gartenbaubetriebe,

5. Tankstellen.

Derartige  Nutzungen  ziehen  zumeist  sfarken  Fahrverkehr  sowohl  durch  die  eigentliche

Nutzung  CIIS auch  durch  Besucher  nach  sich,  was  in der  überwiegend  wohnbaulich

geprägten  Umgebung  zu Lörmbelästigungen  führen  konn  und  für  den  der

vorhandene  Straßenraum  nich+ ausgelegt  isl
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5.2 Maß  der  baulichen  Nutzung

Im Bebauungsplan  kann  das  Ma13 der  baulichen  Nutzung  bestimm't  werden  durch

Fes+se+zung  der  Grundflächenzahl  oder  der  Grundflächengröße  der  baulichen

Anlogen,  der  Geschossflöchenzahl  oder  der  GreÄ3e  der  Geschossflöche,  der

Baumassenzahl  oder  der  Baumasse,  der  Zahl  der  Vollgeschosse,  der  Höhe  baulicher

Anlagen.  Dabei  sind  die  Obergenzen  für  die  Bestimmung  des  Maßes  der  baulichen

Nutzung  nach  § 17 BauNVO  in der  PIanungsentscheidung  zu berücksichfigen.

Die Bebauungsdichte  lösst  sich  per  Grundflächenzahl  (GRZ) gemäß  § 19 BauNVO

regeln.

Bei der  Ermittlung  der  Grundflöche  sind  die  Grundflächen  von  Garagen  und

Stellplätzen  mi+ ihren  Zufahrten,  Nebenanlagen  im Sinne  des  § 14 BauNVO,  baulichen

Anlagen  unterhalb  der  Geländeoberfläche,  durch  die  das  Bougrundstück  lediglich

unterbaut  wird,  mitzurechnen.

Beispiel

Die  GRZ-Obergrenze  liegt  nach  8) 17  BauNVO  bei  O,4.  Unterstellt  man  als

größtmögliche  Grundfläche  einen  beispielhaffen  16 m x 25 m großen  Grundriss  des

Hauptgeböudes  einschließlich  einer  Terrassenüberdachung,  so  läge  die  dafür

benötig+e  Grundfläche  bei  400  m2. Ein 1000  m2 gro13es  Grundsfück  ist somit  zu 40%

überbaut.  Dank  der  50%igen  ÜberschreitungsmögIichkeit  nach  § 19 Abs.  4 BauNVO

können  Gorogen  und  Stellplätzen  mit  ihren  Zufahrten  sowie  Nebenanlagen  weitere

200  m2 in Anspruch  nehmen.  Als Höchstmaß  wurde  daher  im Baugebiet  eine  GRZ von

0,4  fes+gesetzt.

Zur  Sicherung  des  Einfügens  der  Bauvorhaben  in das  Or+s-  und  Landschaf+sbild  wurde

die  höchstzulässige  Zahl  der  Vollgeschosse  zwischen  2 und  3 fes+gese+zt.  Eine  Regelung

zur  Geböudehöhe  erfolgt  durch  die  Festsetzung  der  maximalen  Gebäudehöhe  i. V.

m. mit  dem  urferen  Bezugspunk+.  Im vorangegangen  Entwurf  kam  es zwischen  den

Baufeldern  teilweise  zu Unterschieden  in der  Gebäudehöhe  von  10 m oder  11 m bzw.

bestand  die  Möglichkeit  l 7 m hohe  Höuser  zu errichten.  Um  diese  Höhenunterschiede

zu vermeiden  wurden  im östlichen  Plongebiet  weitere  Baufelder  eingefügt  und  die

Höhen  sowie  die  Anzahl  der  Vollgeschosse  gleichmößiger  gestaffelt.  Um  eine

städtebaulich  ansprechende  Si+uation  zu schaffen,  ist das  oberste  Geschoss,  welches

Ciber dem  le+zten  Vollgeschoss  liegt,  als Staffelgeschoss  auszubilden.  Durch  diese
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Festsetzung  verjüngen  sich die  Gebäude  nach  oben.  Das WA 5 ist von  der  dieser

Regelung  ousgenommen,  da  aufgrund  der  niedrigen  festgesetz+en  Gel:xjudehöhe

eine  Regulierung  der  Geböudekubatur  an dieser  S+elle nicht  erforderlich  ist. Die

unmi++elbar  benachbarte  Bebauung  ist ebenfalls  max.  dreigeschossig,  sodass  sich  die

zwei  bis dreigeschossiges  Gebäude  harmonisch  in das  Or+sbild  einfügen.

Festgesetzte  Gebäudehöhen  und  Vollgeschosse

kommend  - linksseitig  der  Planstraße

von  der  Straße  ,,An der  Sfalburg"

Baufeld Gebäudehöhe Anzahl  der  Vollgeschosse

WA1 485 m NHN Ill

WA2 478, 70 m NHN Ill

WA3 475,70  m NHN Ill

WA4 468,8  m NHN Il

WA5 466,6  m NHN Il

Fesfgesefzte  Gebäudehöhen  und  Vollgeschosse

kommend  - rechtsseitig  der  Plansfraße

von  der  Straße,,An  der  Stalburg"

Baufeld Gebäudehöhe Anzahl  der  Vollgeschosse

WA6 470,00  m NHN Il

WA  7 472,80  m NHN Il

WA8 478,70  m NHN Ill

WA9 481,70  m NHN Ill

Der  Bebauungsplan  setzt  die  Obergrenze  fest,  ein  Unterschreiten  der  Festsetzungen  is+

möglich.

Gemöß  S, 18 Abs.  1 BauNVO  wurde  als unterer  Bezugspunkt  für  die  Höhenfestsetzung

die  Höhe  Normalhöhennull  (NHN)  fes+gesetzt.
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5.3 Überbaubare  Grundstücksfläche,  Bauweise

Die  überbaubaren  Grundstücksflöchen  können  durch  die  Festsetzung  von  Baulinien,

Baugrenzen  oder  Bebauungstiefen  bestimmt  werden.  Eine  s+ödteboulich  motivierte

Raumkantenausbildung  ergibt  sich  durch  die  vorderen  Baugrenzen  im Abstand  von

i.d.R.  5m  zur  Straßenbegrenzungslinie.  Auf  Grund  zur  Einhal+ung  des

SpitzenpegeIkriteriums  nach  TA Lörm  ist Mindestabstand  von  16 m zwischen  den

Baufeldgrenzen  für  die  Wohngebäude  und  dem  goBen  Pkw-Stellplotz  beim  Schloss

Hoheneck  einzuhalten.  Daher  ist die  nördliche  Baugrenze  des  WA-Gebietes  etwos

abgerundet.

Eine  Überschrei+ung  der  Baugrenzen  durch  un+ergeordnete  Bauteile  (z.B.

Treppenhöuser, Hauseingönge,  Terrossen, Zufahr+en  und  Zugönge,

FeuerwehraufsteIlflächen)  ist  im  Bougebiet  bis  zu  15m  unfer  Wahrung  des

Grenzabstandes  nach  SöchsBO  zulässig.

Garagen  und  Carports  sind  außerhalb  der  überbaubaren  Grunds+ücksflächen

unzulössig.  Stellplätze  sind  außerhalb  der  überbaubaren  Grundstücksflöchen  im

Bereich  zwischen  Baugrenze  und  Straßenbegrenzungslinie  zulössig.

Im  Baugebiet  ist eine  abweichende  Bauweise  zulässig.  In der  abweichenden

Bauweise  werden  die  Gebäude  mit  seitlichem  Grenzabstand  als  Einzel-  und

Doppelhöuser  errichtet,  wobei  die  Länge  der  bezeichneten  Hausformen  höchstens

30 m be+ragen  darf.  Mit  dieser  Festse+zung  fügt  sich  das  Vorhaben  in das  Ortsbild  ein.

Im  Baugebiet  sind  Ein-,  Zwei  -  und  Mehrfamilienhäuser  zulässig.  Zudem  sind

Doppelhöuser  zulössig,  die  Lönge  beider  Häuser  darf  maximal  30 Meter  betragen.

5.4 Grünflächen

Im Bebauungsplan  wurden  aussch1ie131ich  öffentliche  Grünflöchen  festgesetzt.  Die

öffentliche  Grünfläche  im nordwestlichen  Plangebief  (CEF  3) umfass+  eine  Flöche  von

5.535  m2 und  en+spricht  somit  18 % der  Gesam+flöche.  Diese  Fläche  wurde  auf  Grund

ihres  Sukzessions-Wachs+ums  als öffentliche  Grünfläche  mit  Bindung  für  Bepflanzungen,

Erhaltung  von  Bäumen,  Sträuchern  und  sonstigen  Bepflanzungen  festgese+zt.

Weiterhin  ist die  aus  dem  Artschutzgutachten  geforderte  CEF 3 Maßnahmen  in die

Fläche  integriert.
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Die  zeichnerisch  festgese+z+en  öffentlichen

Zweckbestimmung  nach  als Flächen:

Grünflächen  dienen der

- für Maßnahmen  zum Schutz,  zur Pflege  und  En+wicklung  von Boden,  Natur  und

Landschaf+.

Entlang  der  südlichen  und  westlichen  Schlossmauer,  ist eine  5 Meter  breite  öffentliche

Grünfläche  festgese+zt.  Diese  dient  u.a.  der  Flächensicherung.  Für  notwendige

lnstandhal+ungsmaßnahmen  an der  Mouer  oder  als separater  Rettungsweg  für das

Schloss  Hoheneck,  ist die  Fläche  ausreichend  dimensioniert.

5.5 Grünordnerische  Festsetzungen

Anpflanzen  von  Bäumen,  S+räuchern  und  sonstiqen  Bepflanzunqen:

Eine  effek+ive  Randeingrünung  zur  nachhaltigen  Einbindung  in das  Orts-  und

Landschoftsbild  soll am  Rand  der  südlichen  Bebauung  sichergestellt  werden.  An der

ös+lichen  und  südlichen  Grenze  des  Geltungsbereiches  ist eine  Randbegrünung,  durch

eine  görföerisch  gestoltete  Bepflanzung  vorzusehen.  Es soll eine  funktionale  und

optische  Einbindung  ols Abschluss  der  Baugrundsfücke  geben,  um das Or+s- und

londschoftsbild  auf  der  bestehenden  Hanglage  zu sichern.

Planunqen,  Nutzunqsreqelunqen,  Maßnahmen  zum  Schutz,  zur  Pfleqe  und  Entwicklunq

von  Boden,  Natur  und  Landschof+:

Im Plangebiet  werden  Flöchen  für Maßnahmen  zum Schutz,  zur Pflege  und  zur

Entwicklung  von  Boden,  Natur  und  Landschaft  nach  § 9 Abs.  1 Nr. 20, 24 und  25 BCIUGB

festgesetzt.

Gemäß  dem  Ar+enschutzgutachten  werden  artenspezifische

Vermeidungsmaßnahmen  (V1 -  V3),  vorgezogene  Kompensationsmaßnahmen  (CEF

2 und  CEF 3) und  Maßnahmen  zur  Sicherung  des  Erhaltungszustandes  (FCS 1 und  FCS

3 ) gegen  ortenschutzrechtliche  Verbotstatbestönde  § 44 BNatSchG  vorgegeben.  Um

ein Eintreten  der  Verbots+atbestönde  des  § 44 BNatSchG  zu vermeiden,  sind  folgende

artenspezifische  Vermeidungsmaßnahmen  vorgesehen:

V1: Die Beseitigung  von  Vegetationsbeständen  sind außerhalb  der  Brutzeit  der
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Vögel,  CIISO von  Oktober  bis  Februor,  vorzunehmen.  Einschränkend  sind

Baumföllungen  im Hinblick  auf  das  festgesfellte  Quartierpotential  für  Fledermäuse

in der  ersten  Oktoberhölfte  vorzunehmen.

V2: Die  Kartierarbeiten  sind  zum  Zeitpunk+  der  Baufeldfreimachung  durchzuführen

(Nachweis,  doss  keine  besetzten  Nester  bzw.  Fledermausquartiere  vorhanden  sind;

sofern  die  Beseitigung  der  Vegetationsbestände  au13erha1b  der  Bru+zeit  nicht

möglich  ist).

V3:  NaturschutzfachIiche/  ökologische  Baubegleitung  während  der  Umse+zung  der

Maßnahme.

Um ein Eintreten  der  Verbo+statbestönde  des  § 44 BNa+SchG  zu vermeiden  sind

vorgezogene  Kompensafionsmoßnohmen  (CEF) und  sogenannte  FCS Maßnahmen

durchzuführen:

FCS 1: Anbringung  von  13 Höhlenbrüter-Nistkästen  und  insgesamt14  Ersatzquartiere

für  Fledermäuse

Diese  verteilen  sich  auf  folgende  S+andorte  im Stadtgebiet:

- Nordteil  B-Plan:

- 2x Nisthöhle  3SV (2) 34 mm

1x Starenhöhle  3SV (2) 45 mm

- 2x Großraumnisthöhle  2GR  (OVC)I)

1x Fledermoushöhle  1 FD

1x Fledermaushöhe  2FN

- 2x FledermausfIachkasfen  1FF

1x Großraum-/  Überwinterungshöhle  1FW

1 Pionierpark:

1x Starenhöhle  3SV (2) 45 mm

- 2x Fledermaushöhle  2 FN

- 2 Marienpark:

1x Starenhöhle  3SV (2) 45 mm

- 1 x Großraumnisthöhle  2GR  (oval)

1x FIedermousflachkasten  1FF
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- 3 Seminarpark:

- 1 x FIedermausfIochkasten  1 FF

- 1 x Fledermaushöhle  2FN

- 4 Gehölze  an  GrünfIöche,,Dürer-Gebief":

- 1 x Nisthöhle  3SV O 34 mm

- 1 x S+arenhöhle  3SV O 45 mm

- 5 Feldqehölz,,Zu  den  Teichen":

- 1x Nis+höhle  3SV Q5 34 mm

- 1 x Starenhöhle  3SV O 45 mm

- 1 x Großraumnisthöhle  2GR  (OVCII)

- 1x Fledermaushöhle  1FD

- 1x Fledermaushöhle  2FN

- 2x Fledermousflachkasten  l FF

Die HöhIenbrut-Nis+kästen  sind bis Beginn der nächsten  Brutsaison (ab März)  an

Bäumen anzubringen.  Ein integrierfer  Katzen- und Marderschutz  isf in  allen

Nistkästen  vorzusehen.

Die  Ersatzquartiere  für  die  Fledermäuse  sind  in mindestens  3 m Höhe  anzubringen.

CEF 2: Gehölzpflanzung  von  großkronigen  Laubbäumen  im Gelfungsbereich

Anpflanzung  von 2 großkroniger  Laubbäumen  je Grundstück  in der Qualitöt  Sol.,

3xv., Sfü=16-18  cm.  Ein Verbissschufz  isf anzubringen.

CEF 3: Erhalt  bzw.  Neugestaltung  von  strukturierter  Grünfläche

Erhalt  bzw.  Neugestaltung  der  nördlichen  Grünflöche  im B-Plangebiet:

- Enfsiegelung  der  versiegelten  Flächen

- Entwicklung  als Extensivgrünland/  Sukzessionsflöche

Mit der  Maßnahme  wird  sicherges+ellt,  dass  auch  zukünftig  ein ausreichendes

Angebot  an  Nahrungsflächen  gewöhrleistet  ist.

FCS 3: Neugestoltung  C)IS O,58 ha  große  strukturierte  Grünflöche  nördlich  des

Wohngebietes,,Dürer"  (Flurstück-Nr.  1126/2,  Gemarkung  Stollberg):
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- davon  O,2 ha Fläche  als extensiv  genu+zte  Frischwiese

- davon  0,1 ha  Fläche  als Sträucher  Vogelnährgehölze

- 6 heimische  Soli+ärböume  (z.B. Kirsche,  Apfel,  Eberesche)  auf  0,1 ha  Fläche

- heimische  Strouchpflanzungen  auf  O,09 ha  Fläche

- Sukzessionsfläche  auf  O,09 ha  Flöche

Unter  der  Voraussetzung,  dass  die  o.g.  Maßnahmen  ordnungsgemöß  und  vollständig

umgesetz+  werden,  tri+t für  keine  der  behandelten  Arten  ein  Verbotstatbesfönd  des

§ 44 BNa+SchG  ein.

Eine  Ausnahme  gemäß  § 45 Abs.  7 BNatSchG  bzw.  Befreiung  nach  § 67 Abs.  2

BNa+SchG  ist bei  Einhaltung  der  zeitlichen  Beschränkung  zur  Baufeldberäumung  und

Vorhandensein  der  Ersa+zquartiere  zu Beginn  der  neuen  Brutsaison  für keine  der

behandelten  Arten  erforderlich.  Andernfölls  ist ein  entsprechender  Antrag  durch  den

Vorhabenträger  zu stellen.

Anpflanzen  von  Bäumen,  Ströuchern  und  sonstiqen  Bepflanzunqen  sowie  Bindunqen

für Bepflanzungen  und  für die  Erhal+unq  von  Böumen,  Sträuchern  und  sonstiqen

Bepflanzunqen  (E3 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB):

Über  die  allgemeine  Begrünungspflicht  nach  SöchsBO  hinausgehend  soll eine  die

Wohnqualität  unterstreichende  Begrünung  das  Orts-  und  Landschaftsbild  bereichern.

Der  städtebauliche  Ordnungsbedarf  berührt  hier  folgende  Themen:

- Die nich+  überbaubaren  Grundstücksflächen  sind  gär+nerisch  zu gestalten  und

dauerhaft  zu pflegen  und  zu erhalten.

Zeichnerisch  wurde  lediglich  eine  bis zu 6,00  m brei+e  Fläche  zum  Anpflanzen  als

Randbegrünung  des  südös+lichen  WA-Gebiets  festgesetzt,  der  Rest  wurde

folgendermaßen  textlich  geregelt.

Anpflanzung  einer  Hecke  zur  Randeingrünung  der  privaten  Grundstücke:

Anpflanzung  einer  gestuf+en  Mittelhecke  aus  mind.  4 standortheimischen  Gehölzarten

- Pflanzgut:  Bäume  und  Sträucher  gemöß  der  Artenlisten  A oder  bis zu einem  Anteil

von  50%  der  Artenlis+e  B.

- Pflanzqualität:  Bäume  als Heister  125/150cm,  Sfammumfang  12 - l4cm,  2 x

verpflanzt,  ohne  Ballen;  S+räucher  als Heckenpflanzen,  mindesfens  2 x verpflanzt,

100 - 150cm,  3triebig,  wurzelnackt:  Gleichwer+iges  outochthones  Pflanzgut  ist

zulässig.
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Pflanzschema:  3 reihig, reihenweise versefz+; Bäume nur in der innenliegenden

Pflanzreihe

Pflanzdichte: Pflanzobstand der Sträucher 1 m - 1,5 m, ergänz+ durch je  1

standortheimischen  Baum  je l O Ifm Hecke

Vorhandene  Gehölze sind in die Pflanzung zu integrieren,  dauerfü>ft  zu erhalten,

zu pflegen  und  bei  Abgang  gleichwertig  zu ersetzen.

Monitoring:  jährliche Kontrolle durch die Stadt - bei Austoll Nachpflanzung  zur

nächstmöglichen  Pflanzperiode

Säm+liche festgese+zte Anpflanzungen  sind bis spätes+ens 1 Johr noch  der

FIöcheninanspruchnahme  auszuführen,  dauerhaf+  zu pflegen  und  zu erhalten.

Abgängige  Gehölze sind gemäß  Artenliste A oder B gleichwertig  zu ersetzen.

Die Artenlisten  entsprechen  den  jeweiligen  Anforderungen  bezüglich

Standortgerechfhei+,  gewünschter  Wuchsendhöhe  und Robus+heit. Die einheimischen

Arten gewährleisten  dobei  eine Integration  des Vorhabens  in einen  grünen  Ortsrand

mit Biotopverbund  in die freie Landschaft. Die Pflanzliste trägt als Posi+ivliste im

öffentlichen  Raum rechtlich  verbindlichen,  ansons+en  empfehlenden  Charakter,  d,h,

sie wird durch diese Satzung bei privaten  Anpflanzungen  nichf  einklogbar.

Zuordnunqsfestsetzunq für Flöchen zum Ausqleich von  Einqriffen inNatur  und

Landschaft  (E19 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BCIUGB):

Da das Vorhaben einen Eingriff in Natur und Landschaft  darstellt, der nicht  im

Plangebiet  ausgeglichen  werden  kann, wurde  eine O,58 ha große Grünflöche  auf  dem

Flurstück-Nr. 1126/2 als externe Ausgleichsfläche  A4 festgesetzt. Diese Maßnahme

wurde mit der Unteren Naturschutzbehörde  des Landratsamtes  Erzgebirgskreis

abgestimmt.

Bei dem Flurstück 7 126/2 der Gemarkung  Stollberg handelt  es sich um eine  Fläche  mit

Altablagerungen.  Sensible Nutzungen  wie Wohnen oder  Spielplatz sind nicht  zuk5ssig.

Zur Ermittlung des Ersatzbedarfs wurde eine Eingriffs- AusgleichsbiIanzierung  auf

Grundloge  der  Festsetzungen  in der  Planzeichnung  unter  Anwendung  der

"Handlungsempfehlung  zur Bewertung und Bilanzierung  von  Eingriffen  im Freistaot

Sachsen"  vom  Juli 2003  in der  Fassung  des  SMUL vom  Mai  2009
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(Quelle:  ht+p://www.umweIt.sachsen.de/umweIt/natur/8516.h+m)  durchgeführt.  Diese

Berechnung  ist unter  Pkt.  Ill Umweltbericht  Bestandteil  der  Planunterlagen.  Betonf  wird,

dass  die  Kompensationsfestsetzung  letztendlich  verbal-argumentativ  begründet  wird.

Eingriffe  in Natur  und  Landschaft  sind  bei  VorhabenreaIisierung  frofz  o.g.  Minimierungs-

maßnahmen  unvermeidlich.

Entsprechend  den  Vorgaben  aus  der  ArtenschutzrechtIichen  Bes+andsaufnahme

,,Maßnahme  FCS 1"  sind  dem  Plangebie+  außerhalb  des  Geltungsbereichs  des

Bebauungsplans  auf  den  Flurstücks-Nummern:  49/a,  49/6,  456/2,  514/155,  705, 716/1,

1126/2  der Gemarkung  S+ollberg der S+adt S+ollberg Flächen  für Maßnahmen  zum

Ausgleich  im Sinne  des  § 1a Abs.  3 BauGB  zugeordnet.

Als Maßnahmen  sind  Festgesetzt:

-O Pionierpark  (Flurstück-Nr.  705, Gemarkunq  Stollberg):

1x Starenhöhle  3SV (25 45 mm

- 2x Fledermaushöhle  2 FN

-O Marienpark  (Flurstück-Nr.  7l6/l,  Gemarkung  Sfollberq):

1x Starenhöhle  3SV (2) 45 mm

1x Großraumnisthöhle  2GR  (oval)

1x Fledermausflachkasten  l FF

-O Seminarpark  (Flurstück-Nr.  49/a,  49/6, 456/2, Gemarkunq  Stollberq):

1x FIedermousflachkasten  l FF

1x Fledermaushöhle  2FN

-O Grünfläche  nördlich  des  Wohnqebietes,,Dürer"  (Flurstück-Nr.  l 126/2,

Gemarkung  Stollberq):

1x Nisthöhle  3SV (2) 34 mm

-O
1x Starenhöhle  3SV (;Z::r 45 mm

Feldgehölz  an  den  Teichen  (Flursfück-Nr.  514/155,  Gemarkung  Stollberq):

1x Nisthöhle  3SV (2) 34 mm

1x Starenhöhle  3SV (2) 45 mm

1x Großraumnisthöhle  2GR  (OVCII)

1x Fledermaushöhle  1 FD

1x Fledermaushöhle  2FN

- 2x Fledermausflachkasten  1 FF
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Ausgleichsfläche  A4 - dauerhafte  Anlage  einer  strukturierten  Grünfläche  ouf  FI.- Nr.

1 126/2  der  Gemarkung  Stollberg  (Ausgleichsfläche  en+spricht  der  Maßnahme  FCS 3).

Größe  der  Maßnahmenflöche  FI.- Nr. 1126/2  der  Gemarkung  Sto11berg:5.831  m2

Nördlich  des  Wohngebietes,,Dürer"  wir  eine  bislong  strukturarme  Grünfläche  in eine

s+rukturierte Grünflöche  umgewandelt.  Mi+ der  Umsetzung  wird  der  Empfehlung  der  FCS

Maßnohme  aus  der  artenschutzrechtlichen  Bestandsaufnohme  gefolgt.

Von  der  insgesamt  O,58 ha  großen  Flöche  wird  folgendes  realisier+:

- 0,2  ha Flöche  als extensiv  genutzte  Frischwiese

- O,1 ha Fläche  als Sträucher  Vogelnöhrgehölze

- 6 heimische  Sulilöiböume  (z.B. Kirsche,  Apfel,  Eberesche)  auf  0,1 ha Flöche

- heimische  Strauchpflanzungen  auf  O,09 ho  Flöche

- Sukzessionsflöche  auf  O,09 ha  Flöche

(1) Der  Ausgleich  für den  Eingriff  in den  Natur-,  Boden-  und  Wasserhaushalf  ist im

Gesamtumfang  von  53.061  Wer+einheiten  (WE) nach  der,,Handlungsempfehlung  zur
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Bewer+ung  und  Bilanzierung  von  Eingriffen  im Freisfaat  Sachsen"  vom  Juli  2003  in der

Fassung  des  SMUL  vom  Mai  2009  nachzuweisen.

(2) Die  gemäß  des  Bebauungsplanes  erforderlichen  Kompensafionsmaßnahmen  sind

in  Abstimmung  mit der  Unteren  Naturschutzbehörde  vertroglich  zu binden  und

spätestens  1 Jahr  nach  Flächeninanspruchnahme  vollstöndig  umzusetzen.  Die  Unter-

haltung  und  Pflege  sind  douerhaft  zu sichern.  Abgöngige  Gehölze  sind  gleichwertig

gemäß  der  Ar+enlisten  A oder  B zu ersetzen.

(3) Die  Ersatzquartiere  sind  in einem  Abstand  von  zwei  Jahren  zu reinigen,  zu warten  und

auf  Präsenz  und  Funktionstauglichkeit  zu  kontrollieren.  Funktionsuntaugliche  bzw.

gesfohlene  Ersützquartiere  sind  schnellstmöglich  zu ersetzen.

5.6 VersorgungsIeitungen  und  Flächen  mit  Leitungsrechten

Stadf+echnische  Ver-  und  Entsorgungslei+ungen  sind  regelmäßig  im öffentlichen  bzw.

öffentIich-rechtIich  für  diesen  Nutzungszweck  gesicherfen  Raum  zu verlegen.

Die  mit  zeichnerisch  Testgesetzten  Leitungsrech+en  zu belastenden  Flöchen  sind

folgendermaßen  entsprechend  der  Planzeichnung  festgesetzt:

L1 Leitungsrecht  - Die  Fläche  L1 ist mit  einem  Leitungsrechts  zuguns+en  des

für den  Bau-  und  Betrieb  von  StromversorgungsIeitungen  zuständigen

Unternehmenströger  zu  belasten  und  dien+  der  Versorgung  des

Schlossareals.

L2 Leitungsrecht  -  Die  Fläche  L2 ist mit  einem  Leitungsrechts  zugtinsten  des

für  den  Bau-  und  Betrieb  von  Abwasserleitungen  (Schmutz-  und

Regenwasserentsorgung)  zustöndigen  Unternehmensträger  zu belasten.

L3 Lei+ungsrecht  - Die  Fläche  L3 ist mit  einem  Leitungsrechts  zugunsten  des

für  den  BCIU- und  Betrieb  von  Fernwörmeleitungen  zus+ändigen

Unternehmensfräger  zu belasfen.



Büro  für  Stödtebau  GmbH  Chemnitz 48

L4 Leitungsrechf  - Die Fläche L4 ist mit einem  Leitungsrechts  zugunsten  des

für den Bau- und Betrieb von StraßenbeIeuchtungsanIogen  zuständigen

Unternehmenströgerzu  belasten.

L5 Lei+ungsrecht  - Die Fläche L5 ist mit einem  Leitungsrechts  zugunsten  des

für  den  BCIU- und  Betrieb  von  Gaslei+ungen  zus+öndigen

Unternehmensträger  zu belasfen.

Eine Überbauung,  Gelöndeverönderung  oder  Bepflanzung  mit Gehölzen  der  mit den

Leitungsrechfen  festgesetzfen  Flöchen  ist nur mif Zustimmung  der begünstigten

Leitungströger  zulössig.

5.7 Immissionsschutz

Auf der Grundlage  des § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB werden  aufgrund  der Ergebnisse  der

vorliegenden  schalltechnischen  Untersuchungen  für dos  Wohngebiet

Immissionsschutzmaßnahmen'2  aufgenommen.

Für die im nordös+lichen  Bereich  (WA 1) geplanten  Wohngebx5ude  sind  für

schutzbedürftige  Räume,  die  an  den  der  Zwönitzer  und  Thalheimer  S+raße

zugewandten  bzw. an den seitlichen  Fassaden und innerhalb  des Bereiches  der

Überschreitungen  der  scholltechnischen  Orientierungswerte  gemäß  Beiblatt  1 zu DIN

18005 angeordnet  werden  sollen,  Schutzmaßnahmen  vorzusehen  (z.B. Einbau

geeigneter  Schallschutzfenster,  ggf.  in Verbindung  mit  schallgedömmten

Lüftungseinrichtungen  für die zur Nachtzeit  schutzbedürftigen  Räume).

12 Schallimmissionsprognose,  Ingenieurbüro  für Schallschutz,  Förster und Wolgast,  Stond  08.03.2018
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Tageszeit  (6 Uhr-  22 Uhr) Nachtzei+  (22 Uhr-  6 Uhr)

<=30dB(A)

X)...35  df3(A)

3S...40  dB(A)

40...4S  dB(A)

45...50  dB(A)

50...55  dB(A)

55...60  d8(A)

60...65  d8(A)

65...70  dB(A)

70...7S  dB(A)

7S...80  dB(A)

>  80dB(A)

Abbildung  16 Schallimmissionsplan  Plangebie+  Tag-  und  Nochfzeit.

(Quelle:  Schallimmissionsprognose,  Ingenieurbüro  für Schallschutz,  Förster und Wolgast,  Sfönd

08.03.2018)

Die  Überschrei+ungen  der  scholltechnischen  Orientierungswerte  reichen  von  der

nordöstlichen  BauFeldgrenze  der  sOdösflichen  Teilfläche  WA  1 bis in ca.  s = 27 m Tiefe

in  südwestliche  Richtung  in  diese  Teilfläche  hinein.  Die aus den  angegebenen

Lörmpegelbereichen  resultierenden  erforderlichen  bewerte+en  Schalldömm-Maße

der  Au13enbaufei1e  sind  mit  einem  SchalIschu+znachweis  gemöß  DIN 4109  (Sfönd  Juli

2016)  im Rahmen  des  jeweiligen  Baugenehmigungsvert'ahrens  durch  den  Archi+ek+en

zu ermit+eln.

An  den  vorgesehenen  Baufeldgrenzen  wird  der  onzustrebende  Beurteilungspegel  für

Außenwohnbereiche  von  64  dB(A)  vollumfänglich  eingehalten,  sodass  eine

Beeintröch+igung  der  tageszeitlich  genu+zten  Außenwohnbereiche  im Plangebiet

unter  diesen  Bedingungen  ausgeschlossen  werden  kann.



Büro für Städtebau  GmbH  Chemnitz 50

5.8  Bauordnungsrechtliche  Festsetzungen

Ansatzpunk+  für die Erarbeitung  der  bauordnungsrechtlichen  Festsetzungen  war  die

Schaffung  von dem  Orts- und Landschaftsbild  zuträglichen  Rahmenbedingungen,

ohne  effizientes  und  modernes  Bauen  zu verhindern.  Folgendes  wurde

bauordnungsrechtIich  festgesetzf:

Äußere  Gestalfünq  der  baulichen  Anlaqen  und  der  Werbeanlaqen:

Im allgemeinen  Wohngebie+  sind Flachdöcher  und Pultdöcher  zulössig.  Je nach

Gebäudefyp  ist eine  geringe  Neigung  der  Flachdöcher  möglich.

Die  beiden  minimalis+ischen  Dachformen  sind  zwar  untypisch  für  den  Ortsteil

Hoheneck,  bauen  aber  eine  Brücke  zur heutigen  Zeit. Ziel der  Stadt  ist es den  Blick  auf

das  Schloss  zu lenken  und  das  Wahrzeichen  noch  störker  in Szene  zu setzen.

Mit dem  Landesamt  für Denkmalpflege  wurde  ein Farbkonzept  erarbeitet.  Es stehen

verschiedene  Vorschlöge  zur Gestal+ung  zur Auswahl.

Dochbegrünungen,  Sonnenkollektoren  und FotovoItaik-Dachanlagen  sind zulässig.

DCIS Einfügen  von Gründächern  in das Orts- und Landschaftsbild  ist unstri+tig.  Ferner

sollen  moderne  Wörme-  und Energiegewinnungskonzepte  nicht  verhindert  werden.

Anlagen  zur Energiegewinnung  sind  auf die  Gestaltungsdetails  des jeweiligen

Gebäudes  abzus+immen.  Zumeis+ lassen  sie sich gut  integrieren,  sollen  auf  jeden  FC)II

nicht  als Fremdkörper  obenauf  gesetzt  werden.  Es dürfen  keine  Blendwirkungen

ausgehen.

Gestaltunq  der  unbebauten  Flächen

Stellplätze  und  Wege  innerhalb  der  Grundstücke  sind in wasserdurchlässiger  Bauweise

auszuführen.  Zulässig  sind Pflasterbeläge  mit  einem  Fugenanteil  von  mindes+ens  20 %,

wassergebundene  Wegedecken  oder  sons+ige  wosserdurchlössige  Beläge.

Bei der  Versickerung  von  Oberflächenwasser  über  die  Bodenzone  (wosserdurchlössige

Beläge,  teilversiegelte  - wasserdurchlässige  Flächen)  is+ sicherzustellen,  dass eine

schadlose  Versickerung  erfolgt  bzw.  Vernössungserscheinungen  und/  oder

Bodenerosion  auf den betroffenen  Flächen  bzw. eine  Beeintröchtigung  Dritfer

auszuschließen  sind.

Vorgärten  dürfen  nich+ CIIS Arbeits-  und  Lagerflächen  (z.B. Kaminholzlagerung)  genutzt

werden.  Die Vorgärten,  das ist der Bereich  zwischen  vorderer  Baugrenze  und
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StraßenbegrenzungsIinie,  sind das  Aushängeschild  der  Vorhaben  und  sollen  daher  nur

untergeordnet  durch  Zufahrten  und Stellplätze  geprägt  sein. Diese Flächen  sind

gärtnerisch  zu gestalten  und  dauerhaTt  zu pflegen.

Entlang  der  Verkehrsflächen  sind Stü+zmauern,  Einfriedungen  und  sonstige  Sicht-  und

Abschirmwönde  nur im Abstand  von  O,50 m zugelassen.  Auf  dieser  Abstandsfläche

eingeordnete  Straßenbeleuchtungsanlagen  und  -beschilderungen  sind zu dulden.

Einfriedungen:

Stra13enseitig  sind Einfriedungen  bis zu einer  Höhe  von  max.  1,50 m nur in Form von

Hecken  und Sträuchern  oder  mit Hecken  kombinierte  Stahlgitterzäunen  zulössig.

Stü+zmouern  und befestigte  Böschungen  sind nicht  steiler  CIIS 1: 1,5 ouszuführen.

Befreiungen  sind in begründeten  Einzelföllen  möglich.

Effiziente  Nutzunq  von  Enerqie

Die Berücksichtigung  der  Belange  der  Elektromobilität  is+ zulässig.  In jedem  Gebäude

(Tiefgarage)  sind Ladestationen  für Elektrofahrzeuge  zulässig.  Die Errichtung  einer

Ladestationen  oder  zumindest  die  Bereitstellung  von  Leerrohren  zur spöteren

Errichtung  von  Ladestationen  ist nach  aktueller  Rechtslage  nicht

genehmigungspflichtig.
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5.9  Flächenbilanz  Planung

Tabelle  3 Flöchenbilanz

Pos. Flächenart Fläche  [m2]

1 Baugebiete  nach  § 4 BauNVO-  Allgemeines  Wohngebiet 19.205  m2

1.1 darunter  innerhalb  der  Baugrenzen 10.353  m2

1 .2 darunter  Flöche  zur  Anpflanzung  (§9 Abs.1 Nr.25) 1.710  m2

1 .3 dorunter  sonstige  Bauflöchen  fC.ir Nebenanlagen 7.142  m2

2 Grünfläche  (Öffentlich) 6.627  m2

2. 1 darunter  sonstige  Grünfläche 1.092m2

2.2 darun+er  CEF 3 (Extensivgrünland/  Sukzessionsfläche) 5.535  m2

3 Verkehrsfläche 3.814  m2

4.l darunter  Bestand  (Gartenstadtweg) 587 m2

4.2 darun+er  Planstraße 2.214  m2

4.3 darunter  Stellplätze 201 m2

4.4 Verkehrsflöche  besonderer  Zweckbestimmung:  Fußweg 812 m2

4 Regenrückhaltebecken
.  .  .. . ..  . -..  .. i

1.181  m2

I I I I I I # I I I I l..,,""""'  l. . .. .. ... - = =. Il, i =. I

30.827  m2

6 ERSCHLIEßUNG

6.1  Verkehr

Das  Wohngebiet  ist über  die  äußere  Zufahr+  der  Straße,,An  der  Stalburg"  erschlossen.

Im  Plangebiet  soll die öffentliche  ,,Planstraße"  im Zuge  der  Gebietserschließung

hergerichtet  werden.  Die Planstraße  wird  im östlichen  Teil des  Plangebietes  zwischen

den  Baufeldern  1, 2, 3, 8 und  9 als Mischverkehrsflöche  mit einer  Breite  von  7,5 m

ausgebildet.  Die  Planstraße  lösst  Parkflöchen  ouf  Streifen  und  in Buchten  in

Längsaufstellung  sowie  Geh-  und  Radweg  und  Grün  bzw.  Seitens+reifen  zu. In Richtung

Westen  verengt  sich die  Straße  auf  5,5 m. In diesem  Bereich  sind Parkflöchen  in

Löngsaufstellung  möglich.  Auf  einen  Fußweg  kann  aufgrund  der  zu erwartenden

geringen  Verkehrsbelastung  in einem  Wohngebiet  verzichtet  werden.

Die Festlegung  der  Ausbauquerschnitte  ist nicht  Gegenstand  der  Bebauungsplanung.

Die  Wendeanlage  am  Ende  der  Planstroße  ist für  3-achsige  Ver-  und

Entsorgungsfahrzeuge  sowie  für Feuerwehr  und Rettungsfahrzeuge  geeigne+  bzw.

ausgelegt.

Der  festgesetzte  Weg  südlich  des  Plangebiets  zwischen  den  WA-Gebieten  ausgehend
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von  der  Planstraße  in Richtung  Gartenstadtweg  soll als Verkehrsflöche  besonderer

Zweckbestimmung  (Fußweg)  ausgebaut  werden.  Die  Plans+raße,  einsch1ie131.

öffentliche  Sfellflächen  sowie  die  Fußwege  werden  öffentlich  gewidmet.

Die  erforderlichen  Stellplätze  (entsprechend  der  VwV  der  SächsBO)  sind  innerhalb  der

privaten  Grundstücksflöchen  nochzuweisen.  Es sind  2 S+ell- oder  Garagenplötze  je

Wohneinheit  zu errichten.  Fußlöufige  Verbindungen  durch  das  Plangebiet,  um  das

Schloss  herum,  sind  über  die  Fußwege  im Wohngebiet  und  über  den  bestehenden

Weg  westlich  des  Plongebie+s  in der  öffentlichen  Grünflöche  möglich.

6.2 Stadffechnische  Ver-  und  Entsorgung

Die  stadttechnische  Ver-  und  Entsorgung  des  Gebie+es  kann  grundsätzlich  ausgehend

von  vorhondenen  Leitungen  gewährleistet  werden.  Anbindepunk+e  wurden  durch  die

Ver-  und  Entsorgungsunternehmen  benannt.  Die  Neuverlegung  von

Entsorgungsleitungen  in  der  Planstraße  ist erforderlich.  Die Leitungsführung  ist im

Rahmen  der  ErschIießungsplanung  zu koordinieren.  Die Leitungsverlegung  erfolgt

entsprechend  DIN  1998  im  öffentlichen  Straßenraum  bzw.  in öffenfIich-rechtIich

gesicherten  Bereichen.

Abwasserentsorgunq

Die  Abwasserentsorgung  wird  durch  die  Westsöchsische  Abwasserentsorgungs-  und

Dienstleistungsgesellschaft  mbH  (WAD)  betrieben.

Nach  Aussagen  WAD  mit  Schreiben  vom  27.07  20'17  und  14.11.2012ist  hinsichtlich  der

Abwosserentsorgung  des  Wohngebiets  die  Aufnahme  des  Schmutzwassers  in den

neugeplanfen  Sammler  im Garfenstadtweg  unproblema+isch.

Die  WAD  geht  von  verhö1tnismä13ig  geringen  Schmutzwassermengen,  unabhöngig

von  der  Art  der  Wohnbebauung,  aus  welche  in den  neu  geplanfen  Sammler  (DN  250

PP) abgeleitet  werden  können.

DCIS Regenwasser  muss  auf  Grund  der  geringen  Verschmutzung  nicht  im

Mischwassersystem  zur  Behandlung  in die  Klöranlage  Steegenwiesen  eingeleite+

werden.

Das  Plangebiet  liegt  nicht  im Hochwasserschutzgebiet.  Gemöß  dem

Baugrundgutachten  ist  aufgrund  der  nur  geringfügigen  Überdeckung  mit
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Lockergesteinen  und der Neigung  der Festgesteinsoberkon+e  bei der Versickerung

von Niederschlagswasser  mit einem  Ablaufen  in der  Schieferzersofzzone  zu rechnen.

Hieraus ergibt  sich eine Beeinflussung  der  Unterlieger,  sodass für das Baugebiet  eine

Ablei+ung  von  Niederschlagswasser  über das  örtliche  Kanalsystem  vorgesehen

werden  muss'3.

Regenwasser

Das Oberflächenwasser  wird über  eine im Jahr 2018 im Gartens+adtweg  und der

Heinrich-Heine-Sfraße  gelegte  Leitung  auf  direktem  Weg  in die  Vorflut,  dem

Hohenecker  Bach  geführt.  Die neu gelegte  Leitung DA 315 PP SN 16 beginnt  an der

südwes+lichs+en  Plangebie+sgrenze  und binde+  nach  ca.  65 m auf  die Heinrich-  Heine-

Straße  auf  und  wird  ols DA 400 PP SN 16 weifer  bis zum Hohenecker  Bach  geführ+.

Im südwestlichen  Bereich  des  Plangebietes  ist ein  1.182  m2 großes

Regerückhaltebecken  (RRB) vorgesehen.  Dos RRB wurde  für  ein  30-jöhriges

NiederschIagsereignis  dimensioniert  und soll mit einem  DrosseIspi+zenabfluss  von  ca.  40

I/s (miftlerer  Abfluss  34 I/s) das Wasser  ableiten.

Die Einlei+ung des anfallenden NiederschIagswassers ist im

Baugenehmigungsverfahren  hydraulisch  nachzuweisen.  Eine angemessene

RegenwasserrückhaItung  isf durch  das RRB vor Einleitung  ins Gewässer  vorgesehen.

Der Drosselabfluss  bei  StarkniederschIagsereignissen  ist in Anfrägen  nach  SöchsWG  bei

der  Erschließungsplanung  nachzuweisen.

Im Zuge des weiteren  Planfortschrit+s  der ErschIießungspIanung  für das Wohngebiet

,,Wohnen  am  Schloss"  ist die  zulössige  Regenwassermenge  und  somit  der

moßgebende  Drosselabfluss  aus dem  geplanten  Regenrückhalfebecken  (RRB) des  B-

Plangebiets  mit der zuständigen  Unteren  Wasserbehörde  abzustimmen  und  - auf

dieser  Grundlage  - die notwendige  wasserrech+liche  Erlaubnis  für das Einleifen  von

Niederschlagswosser  aus dem  Satzungsgebiet  des B-Plans Nr. 32 in den Hohenecker

Bach  zu beanfragen.

"" Bericht  Elougrundgutach+en  har+ig  &ingenieure.  Stand  04.12.2015,  Seite  24.
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Eine  Übernahme  dieses  Regenwasserkanals  durch  die  WAD  GmbH  erfolgt  dann  mit

der  Übernahme  der  gesamten  öffentlichen  Kanalisation  des  B-Plangebiefs  auf  der

Basis  einer  noch  abzuschließenden  ErschIießungsvereinbarung  mit  dem

ErschIieI3ungs+räger  des  geplan+en  Wohngebiets  ,,Wohnen  am  Schloss"  (Quelle:

Stellungnahme  der  WAD  GmbH  vom  03.04.2020  zum  Sa+zungsemwurf).

Trinkwasser

Der  TrinkwasseranschIuss  könnte  von  der  Versorgungsleitung  in der  S+raße  ,,An der

Stalburg"  oder  der  Zwönitzer  Stra13e  aus  erfolgen.  In der  Planstraße  is+ die  Verlegung

einer  neuen  Versorgungsleitung  vorgesehen.  Die  einzelnen  Baugrundstücke  werden

über  HousonschIussIeitungen  von  der  Erschließungsstraße  aus  mit  Trinkwasser  versorgt.

In der  Zwönitzer  Straße  befindet  sich  eine  Trinkwasserlei+ung  aus  l 60*9,5  PE IOO  und  in

der  S+raße,,An  der  Stalburg"  befindet  sich  eine  Trinkwasserleitung  aus  90"5,4  PE IOO.

Eine  Sicherung  der  Trinkwasserversorgung  für  den  o.g.  Stondort  is+ über  die  Erweiterung

der  öffen+lichen  Trinkwasserversorgungsanlage  im Rahmen  einer  StandorterschIießung

möglich.  Für die  Erschließung  ist die  Verlegung  einer  neuen  Trinkwasserleitung  inkl.

Endhydran+  in der  Erschließungss+raße  notwendig.

Die  Ersch1ie13ung  des  Standortes,  die  notwendige  Erweiterung  der  öffenflichen

Trinkwasserversorgungsanlagen  sowie  die  daraus  resultierenden  Kosten  werden  vom

RZV im Rahmen  eines  ErschIiel3ungsvertrages  ouf  den  Erschließungsträger  übertragen.

Hierfür  ist  eine  Planung  der  Trinkwasserversorgung  (4-fach)  notwendig.  Die

Genehmigungsplanung  ist auf  Grundlage  der  HOAI  von  einem  leistungsfähigen

Ingenieurbüro  zu erbringen,  die  nach  Prüfung  durch  den  RZV den  Prüfvermerk  "Zur

Ausführung  freigegeben"  erhäl+  (Quelle:  Stellungnahme  des  RZV vom  24.04.2020  zum

Satzungsentwurf)

Löschwasser

Zur  Sicherung  der  Löschwasserversorgung  für  das  Gebie+,  is+ entsprechend  Arbei+sblatt

405 des DVGB  eine  Löschwassermenge  von  48 m3/h  über  einen  Zeitraum  von  2

Stunden  erforderlich.  Die  geforderte  Löschwassermenge  kann  aus  dem  öffentlichen

Trinkwasserne+z  voll  berei+  ges+ellt  werden.
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EIek+roenerqieversorqunq

Im angegebenen Baubereich befinden sich Mittel- und

NiederspannungskabelanIagen  sowie  NiederspannungsfreiIeitungsanIagen  der

Verbundwerke  Südwes+sachsen  GmbH (VWS GmbH).  Weiherhin  befindet  sich im

Planungsbereich  eine  Trafosfation,  zu der  ein stöndiger  Zugang  zu gewöhrleisten  isl Es

besteht  grundsötzlich  die Möglichkei+  zum Anschluss des Plangebietes  an  das

Niederspannungsnetz.  Für die elektrotechnische  Erschließung  ist die Verlegung  von

NiederspannungskabeIn,  ausgehend  von  der  Ortsnetzsto+ion,,STVE"  auf  dem  Flursfück

1609, notwendig.  Die Herstellung  der  künftigen  Hausanschlüsse  soll im Vollzug  des  BP

verfroglich  abgesichert  werden.

Nach  § 72 Niederspannungsanschlussverordnung  kann  der  Grundstückseigentümer

die Verlegung  der  Freileitungen  verlangen,  wenn  sie on der  bisherigen  Stelle für ihn

nicht  mehr  zumutbar  sind (Ouelle:  Stellungnahme  der  MitNefz  Stromgesellschaft  mbH

vom  18.02.2020.

Gasversorqunq

Die gosseitige  Ersch1ie13ung des Standor+es  ist grundsfüzlich  möglich.  Die Herstellung

der künftigen  Hausanschlüsse  soll im Vollzug  des  Bebauungsplanes  vertraglich

abgesichert  werden.

Telekommunikation

Die  Telekom  Deu+schland  GmbH  (nachfolgend  Telekom  genannf) CIIS

Netzeigen+ümerin  und  Nutzungsberechtigte  i.S.v. § 68 Abs. 1 TKG unterhölf  ein

Telekommunikationsnetz  in der  Stadt  Stollberg,  weshalb  von  einer  qualitotiv

ausreichenden  (Breitband-  DSL per Kabel) Versorgungsmöglichkeit  ausgegangen

wird,

Das öffentliche  Telekommunikation  im Erzgebirgskreis  wird durch  unterschiedliche

TeIekommunikationsunternehmen  betrieben.  Eine Übersicht  der regionalen  Betreiber

ist unter  www.erqebirqe24.de  zu finden.
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7 WESENTLICHE  AUSWIRKUNGEN  DER PLANUNG

7.l Auswirkungen  auf  die  Umwelt  (Boden,  Natur  und  Landschaff)

Am  Sföndort  sind keine  Schutzgebiete  bzw.  Schu+zobjekte  gemöß  EU-Rech+  (FFH-

Gebiete,  VogeIschutzgebiete),  BNatSchG  sowie  SächsNa+SchG  vorhanden.

DCIS Plangebiet  liegt  außerhalb  von  Schutzgebieten  nach  Bundesnaturschutzgesetz

(LSG,  NSG)  sowie  von  Schu+zgebieten  mit  europöischem  Rong  (FFH-Gebiete,

Vogelschutzgebiete).

Durch  den  Bebauungsplan  ,,Wohnen  am  Schloss"  wird  das  bisher  überwiegende

Grünland  mi+ Sukzessivgehölzen  durch  ein  teilversiegel+es  Wohngebiet  ersetzt.

Das  Plangebiet  ist  eine  baulich  vorgeprög+e  Flöche  (ehem.  Schloss  und

Geföngnisgeböude  und  Bunker/  Höhlen  elc.),  auf  der  in den  letz+en  Johren  auf

natürlichem  Wege  Gehölze  und  Grünstrukturen  ents+anden  sind.

Mi+ dem  Wohngebiet  ,,Wohnen  am  Schloss"  wird  ein AusgIeichspfIichtiger  Eingriff

begründe+.  Dieser  Eingriff  ist entsprechend  §§ 1 a BauGB  in Verbindung  mit  BNatSchG

bzw.  SächsNa+SchG  auszugleichen.

Weiterhin werden entsprechende Vermeidungsmaßnahmen gegen

ortenschutzrechtIiche  Verbotstatbestände  des  § 44 BNa+SchG  auf  dem  Plangebiet

festgesetzt.

Im  Teil  lll - Umweltbericht  befindet  sich  eine  auf  die  Schutzgüter  abgestellte

Konflikfanalyse  und  Bewertung  der  Auswirkungen  dieses  Bebauungsplans.  DC) die

Inhalte  des  Umweltberichts  normiert  sind,  wird  auf  eine  doppel+e  Darlegung  in der

Begründung  verzichtet.  Auf  der  Grundlage  konkreter  Flöchenbilanzen  mif  Darstellung

des  Vor-  und  Nacheingriffszustandes  wurde  eine  Eingriffs-AusgIeich-Bilanzierung

basierend  auf  der  ,,HandlungsempfehIung  zur  Bewertung  und  Bilanzierung  von

Eingriffen  im Freistaat  Sachsen"  durchgeführt.

Der  Eingriff  kann  durch  Maßnahmen  innerhalb  des  Plangebietes  minimiert  aber  nicht

vollständig  ausgeglichen  werden.  Die Ausweisung  und  Zuordnung  von  externen

Flächen  und  Ma13nahmen  is+ erforderlich.

Die  Versiegelungsbilanz  stellf  den  funktionol  nachhaltigen  Eingriff  in den  Besfönd  dar.
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'föbelle  4 Versiegelurigsbilanz

Bestand  [m2] Bestand

[%]

Planung

[m!

Planung

[%l

Veränderung

[ml

in %

Vollversiegelung 589 1 ,9% 7.4l0 23,5% 6.821 21,7

%

Teilversiegelung 8.121 25,8% 1 .490 4,7% -6.630

211

%

unversiegelte

Flöchen

22.  117 72,3% 21 .927 7l,7% -190 -0,6%

Gesamt 30.827 100% 30.827 100,O% o O,O%

7.2 Auswirkungen  auf  den  Immissionsschutz

Auf  Grundlage  der  Schalltechnischen  Untersuchung  (SchaIIimmissionsprognose)  vom

Ingenieurbüro  für Lärmschufz  Förs+er & Wolgast,  ist im Plangebiet  mit Immissionen  zu

rechnen.

Entsprechend  Beiblatt  1 zur  DIN 18005  Teil 'l sind  folgende  schalltechnische

Orientierungs-  und  Richtwer+e  im wei+eren  Planbereich  maßgebend:

Tabelle  5 schalltechnische  Orientierungs-  und  Richtwerte

Baugebiet +ags nach+s  1 ) nach+s  2)

WA 55 dB (A) 40 dB (A) 45 dB (A)

Ml / MD 60 dB (A) 45 dB (A) 50 dB (A)

GE 65 dB (A) 50 dB(A) 55 dB (A)

Die schalltechnischen  Orientierungswer+e  gemöß  Beiblatt  1 /9/  zu DIN 18005 /8/  für

,,Allgemeine  Wohngebiete"  von  55 dB(A)  togs  bzw.  45 dB(A)  nacms  werden  lediglich

an den  der  Zwönitzer  und  Thalheimer  S+raße am  nöchsten  gelegenen  Baufeldgrenzen

im nördlichen  Plangebiet  durch  die Beurteilungspegel  ,,Straßenverkehrsgeräusche"

um bis zu 3 dB fags  und um bis zu 5 dB nachts  überschritten.  Grund  hierfür  sind die

geringen  Abstände  zur Zwönitzer  und  Thalheimer  Straße,  die in nordöstlicher  und

östlicher  Richtung  die  Planflöche  tangieren.

Durch  die Festsetzung  im WA 1 sind für besonders  schutzwürdige  Röume  die  an der

Zwönitzer  Straße  und  Thalheimer  Stroße  zugewandten  bzw.  an den  seitlichen  Fassaden
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und  innerhalb  des  Bereiches  der  Überschreitungen  der  schalltechnischen

Orientierungswerte  gemäß  Beiblatt  l ZU DIN 18005  liegen,  Schu+zma13nahmen  (Einbau

geeigneter  Schallschutzfenster,  ggT.  in  Verbindung  mit  schallgedämmten

Lüftungseinrichtungen  für  die  zur  Nachtzeit  schutzbedürf+igen  Räume)  vorzusehen.

Durch  den  großen  bes+ehenden  Parkplatz,  nördlich  des  Plangebiets  entstehen  ebenso

Immissionen.  Im Bebouungsplon  wurde  dem  vorab  begegnet,  indem  die  Baugrenze

des  nördlichen  WA-Gebietes  abgerundet  wurde.  Durch  den  Abstand  von  l 6 m zum

Parkplatz  wurde  den  Abstandanforderungen  aus  dem  SchaIlschutzgutachten

Rechnung  getragen.

Auswirkungen  des  Wohnqebie+s

Durch  das  Plangebie+  ist mit  einer  geringen  Erhöhung  des  Verkehrsaufkommens  in der

Zwönitzer  Straße  zu rechnen.  Die  Nutzung  durch  ein  Allgemeines  Wohngebiet  führt  zu

keiner  negativen  Auswirkung  auf  die  Umgebung,  zumal  die  Verkehrszunahme  aus  der

Wohnnu+zung  resultiert,  die  ovch  in den  benachbarten  Wohngebieten  zulässig  ist.

7.3  Auswirkungen  auf  die  Wirtschaft  und  die  sozialen  Verhältnisse

Durch  die  Entwicklung  des  Standortes  erfolgt  die  Bereitstellung  von  nachgefragten

Wohnstandorten  in dem  Or+s+eil  Hoheneck.  Die  Lage  nahe  der  Ortsmit+e  ermöglicht

kurze  Wege  zwischen  Wohnen  und  WohnfoIgeeinrichtungen  (Grundschule,

Kindertagesstötte).  Die  baulich  vorgeprägten  Brachflächen  werden  revifölisiert  und

der  Siedlungskörper  sinnvoll  nachverdichtef.  Dadurch  bleiben  soziale  Infrostruktur

(Schulen,  ÖPNV) weiter  tragföhig.  Durch  die  Bereitstellung  von  Wohnraum  bindet  die

Stadt  Stollberg  Einwohner  an sich,  was  sich  posi+iv  auf  die  Einwohnerzahl  und  die

Schlüsselzuweisungen  auswirkt.

7.4  Auswirkungen  auf  den  Verkehr

Durch  die  Bebauung  der  Wohngrunds+ücke  sind  keine  wesentlichen  Auswirkungen

auf  das  Verkehrsaufkommen  zu erwarten  (siehe  Punkt  7.2).  Der  Standort  bietet  für  den

Individualverkehr  güns+ige  Erschließungsbedingungen.  Die angrenzenden  S+raßen

können  den  zusätzlichen  Verkehr  aufnehmen.  Je Wohneinhei+  sind zwei  priva+e

Stellplötze  als Tiefgarage,  Carports  oder  offene  Stellplätze  in  den  Grundstücken

bereitzustellen.  Durch  die  Festsefzung  zur  Einordnung  von  Garogen  und  Corports  in

einem  Abstand  von  5 m zur  Straßenbegrenzungslinie,  ges+alten  sich  der  Straßenraum

übersich+lich.  Das  Verkehrsoufkommen  wird  durch  die  geplante  Wohnbebauung  nur



Büro  für  S+ädtebau  GmbH  Chemnifz 60

unwesentlich  erhöht.  Stellplätze  können  in den  privaten  Grundstücken  untergebrocht

werden,  so dass für Anwohner  in der Zwönitzer  S+raße und Thalheimer  Straße keine

wesentlichen  Auswirkungen  durch  Fahrverkehr  und ruhenden  Verkehr  zu erwarten

sind.

7.5 Auswirkungen  auf  den  Bestand

Die Blickbeziehungen  zum Schloss bleiben  erhalten,  die Fernwirkung  wird  nicht

wesentlich  beein+rächtig+.  Das Wohngebiet  fügt  sich nach  Art und Maß harmonisch  in

die nähere  Umgebung  ein. Es sind keine  erheblichen  Auswirkungen  auf  die unmittelbar

angrenzend  wohnende  und  arbeitende  Bevölkerung  zu erwarten.  Durch  die  geplonte

Wohnbebauung  sind keine  wesentlichen  Auswirkungen  auf  den  Besfönd  zu erwarten.
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TEIL Ill  UMWELTBERICHT

1 EINLEITUNG

Dos  Aufs+ellungsverfahren  des  BebauungspIans,,Wohnen  am  Schloss"  wird  nach  dem

BauGB  in der  Fassung  der  Bekann+machung  vom  23.09.2004  (BGBI.  I S.24'14),  zuletz+

geöndert  durch  Artikel  2 Abs.3  des  Gese+zes  vom  20.07.2017  (BGBI.  I S.2808)

durchgeführt.

Die Sfodt  Stollberg  ho+ in einer  Umweltprüfung  nach  § 2 Abs.  4 S. 1 BOUGB die

voraussichtlichen  erheblichen  UmweItauswirkun<:1en  der  Planung  auf  die Belonge  des

Umweltschutzes  (§ l Abs.  6 Nr. 7 und  § 1a  BauGB)  zu ermitteln,  in einem  Umweltberichf

(§ 2a  BauGB  und  Anlage  1) zu beschreiben  und  in der  Abwögung  zu berücksichtigen.

1.1 Kurzdarstellungen  des  Inhalts  und  der  wichtigsten  Ziele  des

Bebauungsplons

Planungsanlass

Die Stodt  Stollberg  hat  den  AufstellungsbeschIuss  für den  Bebauungsplan  Nr. 32

,,Wohnen  om  Schloss"  am  24.08.2015in  öffentlicher  Sitzung  des  Stadtrates  beschlossen.

Um dem  Bedarf  an  Wohnboufläche  für  die  kommenden  Jahre  zu entsprechen,  muss

die  Stodt  durch  die  Ausweisung  neuer  Wohnbauflächen  Vorsorge  +reffen.  DCI die

erschlossenen  Baugebiete  weitgehend  ausgelastet  sind,  wei+ere  Bauflöchen  in

Satzungsgebieten  wegen  des  privaten  Bedarfs  nicht  verfügbar  sind  und  nur  wenige

Lücken  im Innenbereich  nutzbar  sind,  gibt  es zur  Ausweisung  von  neuen  Bauflächen  in

Anbindung  an  vorhandene  Siedlungsstrukfuren  keine  Alternafiven.

Die verwahrlosten  und  baufälligen  Gebäude  in unmittelbarer  Umgebung  wurden

abgerissen.  Neu  entstanden  ist in diesen  Bereichen  ein  öffentlicher  Parkplatz  für  das

Areal  Stajburc.  En+sprechend  den  Festsetzungen  des  Bebauungsplanes,  werden  die

Freiflöchen  mit  einer  ma13vo11en  Bebauung  mi+ Mehrfömilienhöusern  unter  Beachtung

der  Sichtbeziehung  auf  das  Schloss  sowie  die  Entwicklung  einer  Grünanlage  unterhalb

der  Schlossmauer  erhalten.  Die  Bebauung  soll sich  harmonisch  in das  Landschaftsbild

einfügen,  so dass  die  Dominanz  des  Schlosses  nicht  beeinträch+ig  wird.
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Anqaben  zum Standort

Der räumliche  Geltungsbereich  des  Plongebietes  umfasst  die  Flächen  um  das

ehemalige  Schlossareal.  Angrenzend  des  Plangebietes  befinden  sich

Wohnbebauungen.

Das insgesamt  3,08 fü> große  Plangebiet  ist folgendermaßen  begrenzt:

Tobelle  6 Geltungsbereich  des  Bebauungsplanes

im Norden: Schloss  Hoheneck  (historisch  geprägt),  Besucher-Parkplatz

im Osten: Wohnbebauung,  Zwönitzer  Straf3e

im Süden: Wohnbebauung,  Gartenstadtweg

im Westen: Wohnbebauung,  Heinrich-Heine-Straße

Folgende  Flursfücke  der Gemarkung  Stollberg  beinhalte+  der  Geltungsbereich  des

Plangebietes  vollsfändig:  1594 sowie  teilweise:  l 595, 1596/3,  1609, 1610 und 1588/2.

Inhalf  des Bebauungsplons

Art  der  baulichen  Nutzung:

Die  Bauflächen  werden  als  Allgemeines  Wohngebiet  (WA)  noch  § 4 BOUNVO

fes+gesefzt.

Maß  der  baulichen  Nutzung:

Als Höchstmaß  wurde  im Baugebie+  eine  GRZ O,4 festgesetz+.  Zur Sicherung  des

Einfügens  der  Bauvorhaben  in das Orts- und Londschaftsbild  wurde  eine  gestaffelte

höchstzulössige  Geböudehöhe  festgesetzt.

1.2 Übergeordne+e  Ziele  des  Umweltschutzes

Entsprechend  der  Anlage  1 (zu §2 Abs.4  und den  §§2o  und  4c BauGB)  ZUm  BauGB

sind die ,,in einschlägigen  Fochgese+zen  und Fachplänen  festgeleg+en  Ziele des

Umweltschutzes,  die für den  Bauleitplan  von  Bedeutung  sind, und  die  Art, wie  diese

Ziele und die Umwel+belange  bei der Aufsfellung  des Bauleitplans  berücksichtigt

wurden  im Umweltberich+  darzustellen.
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Berücksichtigung  der  Fachgesetze:

Tabelle  7 allgemeine  Ziele  des  Umweltschu+zes

Fach6esefz 'l Berücksichtigung  fn aer Planung "

Gebiete  von  gemeinschafflicher  Bedeufüng  (Notura  2000  -  Gebiete  und  Schutzgebiete

nach  fMoturschutzrecht)  / Biotop-  und  Arfenschutz  -  Schutzausweisungen

§ 1a Abs.4  BauGB/

BNo+SchG

- Schutzgebiete  nach  Natura  2000 (FFH, SPA) nicht  be+roffen

- LSG, FND, Bio+ope  nicht  betroffen

Schutzgut  Menschen,  ssine  Gesundheit  sowie  die  Bevölkerung  insgesamf

BC)UGB, BlmSchG,

BlmSchVO,  TA Lärm,  DIN

18005,  WHG

- Lörmeinwirkungen  während  der  Bouzeit

- Durch  benachbarte  WA keine  Störwirkungen  zu erwarten

- Keine  störanfälligen  Nu+zungen  in der  Umgebung

- Lage  außerhalb  von  Uberschwemmungsgebie+en

Nafurhaushalf  und  die  Landschaft

Schufzgut  Tiere,  Pflanzen  und  biologische  Vielfalt

BNotschG,

SächsNatSchG,  BauGB

- Grünland,  Gehölzwuchs  und  baulich  vorgeprögte  Fläche

(BrachTläche)

- Erhaltung,  Umbau  von  Gehölzen  im Plangebie+

- durch  Randeingrünung  Schaffung  neuer  Lebensröume  und

Vernetzung  von  Grünstrukturen

Schutzgut  Fläche  und  Boden

I

 BBodSchG,  BauGB

I

- Neubebauung  in Anbindung  an vorhandene

Wohnbebauungen

- Sparsamer  Umgang  mi+ Grund  und  Boden

- Mutterboden  separaf  gewinnen  und  wieder  einer  Nu+zung

zuführen

Schutzgut  Wasser

WHG,  SöchsWG

- Loge  oußerhalb  von  Trinkwasserschutz-  und

Überschwemmungsgebieten

- Oberirdische  Gewösser  sind nicht  betroffen

- Anschluss  an öffentliche  Trinkwosserversorgung

- Anschluss  an öffentliche  Abwasseren+sorgung

Schutzgut  Luff und  Klima

BlmSchG,  BlmSchVO,

BauGB,  TA Luft,

SächsNaßchG

- Plangebiet  und  Umgebung  als WA fes+gesetzf,  keine

Konflikte

- Anlogen  für Energiegewinnung  ouf  Döchern  zulössig

Schutzgut  Landschaff  unc  Landschaffsbild

BNatschG,

SächsNatSchG,

WoldG,  SöchsWaldG

- Schloss  Hoheneck  mit  denkmalgeschützter  Mauer

- Blick  vom  Schloss  zur Stadt  und  von  der  Stadt  zum  Schloss

- GroBer  Parkplafz  nördlich  des  Plangebie+s

- durch  Randeingrünung,  Schaffung  neuer  Lebensräume  und

Verne+zung  von  Grünstrukturen

Schutzgut  Kultur-  und  sonstige  Sachgüter-

SächsDSchG
- Kulturdenkmale,  orchäolog.  Denkmale  im Plangebief

vorhanden

Wechselwirkungen  der  Sc:hutzgüter

BauGB,  BNatSchG

- Öurch  Neubebauung  auf  bisher  unversiegelten  Flöchen  sind

Auswirkungen  auf  die  Schutzgü+er  Tiere, Flöche,  Boden,

Wasser  zu erwarten

- durch  Erhaltung  und  Ergänzung  von  Gehölzflächen  werden

die  Schutzgüter  Pflanzen  und  Tiere posi+iv  beeinflusst
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Berücksichtiqte  Fachpläne:

Der Bebauungsplan  is+ den  Zielen  der  Raumordnung  anzupassen  (§ 1 Abs.  4 BauGB).

Die relevanten  Ziele und  Grundsätze  der  Raumordnung  zum Umgong  mit Umwel+,  den

Schutzgütern  und  der  Londschaft  sind im Umweltbericht  und Landschaftsprogramm

des  LandesentwicklungspIan  Sachsen  2013 (LEP 2013),in  Kraft  getreten  am  14.08.2013,

als  landesweife  Gesamtkonzeption  festgeschrieben.  Die  Umweltziele  des

LandesentwicklungspIanes  sind  in den  Regionalplänen  nöher  ausges+altet  und

röumlich  konkretisierl  Zuständig  für  die  Regionalplanung  sind  die  Regionalen

Planungsverbönde  in Trögerschaft  der  Landkreise  und  kreisfreien  Sh5dte.

FCir den  Standort  in Stollberg/  Hoheneck  gilt  der  Regionalplan  Chemnitz-  Erzgebirge  (in

Kraft  getreten  am  31.07.2008)

LandesentwickIunqsplan  Sachsen  2013  (LEP 2013)

Tabelle  8 Ausweisungen  des LEP 2013

G/Z Beschreibung  der  Ausweisung Beschreibung  der Befroffenheit/  Auswirkung

G

'l .2.4

Die  verdichteten  Bereiche  im

ländlichen  Raum  sollen  als

Siedlungs-,  Wirtschafts-  und

Versorgungsräume  in ihren

zentralen  Orten  in ihrer

Leis+ungskroft  weiteren+wickelt

werden

Durch  die  positive  Entwicklung  der  Stadt

steigt  auch  die  Nachfrage  nach  Wohnraum.

Dieser  Bedorf  konn  durch  die  Schoffung  von

Bauland  teilweise  befriedigt  werden.  Mit

dem  Vorhaben  steigt  die  stödtebauliche

Dichte  und  damit  auch  die  Leistungsföhigkeit

der  Stadt.

G

2. 1 .2.5

Bildbedeutsame  Umfeld  regional

bedeutsamer  freiraumrelevanter

Kulturdenkmale

Das Plangebiet  wird  durch  das  Schloss

Hoheneck  geprägt.  Die  maximalen

Geböudehöhen  sind  nach  Abs+immung  mit

dem  Denkmolschutz  festgesetzt.  Sodass  der

bedeutsame  Fernblick  auf  das  Schloss

unbeeinträchtigt  bleibt.

G

2.2.1.1

Die  Neuinanspruchnahme  von

Freiflöchen  soll in allen  Teilräumen

Sachsens  vermindert  werden.

Durch  die  Revitalisierung  einer  Brachfläche,

wird  die  Neuinanspruchnohme  von

Freiflöchen  vermindert.

Z 1 .8.3 Staatlich  anerkann+en  Kur-  und

Erholungsor+e,  die  Stödte,

Gemeinden  und  Gemeindeteile

mit  touristischer  Ausstattung

und/oder  Erholungsfunktion

Die  Erlebbarkeit  von  Kulturdenkmälern  von

der  Gestalt  ihrer  Umgebung  mitbestimmt

werden.  Daher  sind  die  Gebäudestellungen,

Geböudeabstände  und  Sichtachsen

zwischen  den  Gebäuden  und  Sichtachsen

von  und  zur  Mauer  zu gewährleisten.

z

2.2.1.9

Eine  Zersiedlung  der  Landschaft  ist

zu vermeiden.

Bei dem  Vorhaben  handelt  es sich  um  eine

Maßnahme  der  Innenen+wicklung.  Der

Siedlungskörper  wird  an  dieser  Stelle  sinnvoll

nachverdichtet.  Eine  Zersiedlung  der

Landschaft  wird  damit  vermeiden.
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Reqionalplan

Der  Regionolplan  Chemnitz-  Erzgebirge  (in Kraft  getreten  am  31.07.2008)  ist bei  der

Planänderung  zu  berücksichtigen.  In Karte  2 - Raumnutzung  bestehen  für das

Plangebiet  keine  Restriktionen.  Dem  Vorhaben  stehen  keine  Festsetzungen  des

Regionalplans  en+gegen.  Die  Fläche  wurde  im Regionalplan  Karte  2 Raumnutzung  als

Siedlungsfläche  dargesfell+.  Das ös+lich  gelegene  Wasserschu+zgebie+  gem.  § 48

SöchsWG  und  der  regionale  Grünzug  werden  durch  die  Planönderung  nicht  berührt.

ReqionaIen+wurf,,Reqion  Chemnitz"

Im Entwurf  des  Regionolplanes  ,,Region  Chemnitz"  Karte  1.1 - Raumnutzung  erföhrt

das  Plangebiet  keine  raumorderische  Ausweisung.  Das  Gebiet  wird  nachrichtlich  als

Siedlungsfläche  darges+ellt.

Flächennu+zunqsplan

Der Bebauungsplan  kann  derzeit  nicht  aus dem  Flächennutzungsplan  entwickelt

werden,  da  noch  kein  rechtswirksamer  FNP vorliegt.  Die  Dars+ellungen  des  Entwurfs

zum  Flächennutzungsplan  der  Stadt  Stollberg,  mit Stand  1999  weisen  für  dos

Plangebiet  Flächen  für  Gemeinbedarf  und  Grünflächen  aus.
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2 BESCHREIBUNG  UND BEWERTUNG  DER ERHEBLICHEN

UMWELT  AUSWIRKUNGEN

Nach  §2 Abs.  4 BauGB  wird  für,,die  Belonge  des  Umweltschutzes  nach  §1 Abs.  6 Nr. 7

und  § 1o BauGB  (...)  eine  Umweltprüfung  durchgeführt,  in der  die  voraussichtlichen

erheblichen  Umweltauswirkungen  ermittelt  werden".

Erheblich  sind  die  Auswirkungen  dann,  wenn  sie röumlich,  zeitlich  oder  funk+ional  ein

bestimmtes  Maß  an  negativen  Verönderungen  überschrei+en.

,,Die  Gemeinde  legt  dozu  für jeden  Bauleitplan  fest, in  welchem  Umfang  und

De+oillierungsgrod  die  Ermittlung  der  Belonge  für  die  Abwägung  erforderlich  ist. (...)

Das  Ergebnis  der  Umwel+prüfung  ist in der  Abwägung  zu berücksichtigen"  (§ 2 Abs.  4

BCIUGB).

Die  ermittelten  erheblichen  Umweltauswirkungen  sind  entsprechend  der  Anlage  1 zum

BauGB  im Umweltbericht  zu beschreiben  und  zu bewerten:

1. eine  Besföndsaufnahme  des  derzeitigen  Umweltzustands  (Basisszenario),

einschließlich  der  Umweltmerkmale  der  Gebiete,  die  voraussichtlich  erheblich

beeinflusst  werden  und  eine  Übersicht  über  die  voraussichtliche  Entwicklung

des  Umweltzustands  bei  Nichtdurchführung  der  Planung,  (...);

2.  eine  Prognose  über  die  Entwicklung  des  Umweltzustands  bei  Durchführung  der

Ptanung  durch  die  Beschreibung  insbesondere  der  möglichen  erheblichen

Auswirkungen  während  der  Bau-  und  Betriebsphase  der  geplanten  Vorhaben,

auf  die  Belange  nach  § 1 Absatz  6 Nummer  7 Buchstabe  a bis i.

3.  eine  Beschreibung  der  geplanten  Maßnahmen  mit  denen  festgestellte

erhebliche  nach+eilige  Umweltauswirkungen  während  der  Bau-  oder

Betriebsphase  vermieden,  verhindert,  verringert  oder  soweit  möglich

ausgeglichen  werden  sollen  sowie  geplon+e  Überwachungsmaßnahmen.

4. in Betracht  kommende  anderweitige  PIanungsmögIichkeiten,  wobei  die  Ziele

und  der  räumliche  Geltungsbereich  des  Bauleitplans  zu berücksichtigen  sind

und  die  Angabe  der  wesentlichen  Gründe  für  die  getroffene  Wahl;

5.  eineBeschreibungdererheblichennachteiligenAuswirkungennoch§1Absatz

6 Nummer  7 Buchstabe  j sowie  Maßnahmen  zu deren  Verhinderung  oder

Verminderung  und  ggf.  Einzelheiten  zu  Bereitschafts-  und

Bekömpfungsmaßnahmen  derartiger  Krisenfälle.
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2.1 Besfandsaufnahme  des  derzeitigen  Umweltzustands  (Basisszenario)

Entsprechend  der  Anlage  1 zum  BCIUGB ist eine  Bestandsaufnahme  des  derzeitigen

Umweltzustands  (Basisszenario),  einschließlich  der  Umweltmerkmale  der  Gebiete,  die

voraussichtlich  erheblich  beeinflusst  werden  und  eine  mi+ zumutbaren  Aufwand

abgeschätzte  Übersicht  über  die  voraussichtliche  Entwicklung  des  Umwelfzusfands  bei

Nichtdurchführung  der  Planung  aufzustellen.

Nach  § 1 Abs.  6 Nr. 7 BauGB  sind  bei,,der  Aufstellung  der  Bauleitpläne  (...)  die  Belonge

des  Umweltschutzes,  einschließlich  des  Noturschutzes  und  der  Landschaftspflege,  zu

berücksichtigen,  insbesondere:

a) die  Auswirkungen  auf  Tiere,  Pflanzen,  Fläche,  Boden,  Wasser,  Luft,  Klima  und  das

Wirkungsgefüge  zwischen  ihnen  sowie  die  Landschaft  und  die biologische

Vielfalt,

b) die  Erhaltungsziele  und  der  Schufzzweck  der  Nafura  2000-Gebiete  im Sinne  des

Bundesnaturschutzgesetzes,

c) umweltbezogene  Auswirkungen  auf  den  Menschen  und  seine  Gesundheit

sowie  die  Bevölkerung  insgesamt,

d) umweltbezogene  Auswirkungen  auf  Kulturgüter  und  sonstige  Sachgü+er,

e) die  Vermeidung  von  Emissionen  sowie  der  sachgerechte  Umgang  mit  Abfällen

und  Abwössern,

f) die  Nutzung  erneuerborer  Energien  sowie  die  sparsome  und  effiziente  Nutzung

von  Energie,

g) die  Dorstellungen  von  Landschaftsplänen  sowie  von  sonstigen  Plänen,

insbesondere  des  Wasser-,  Abfall-  und  Immissionsschutzrechts,

h) die  Erhaltung  der  bestmöglichen  Luftqualitöt  in Gebieten,  in denen  die  durch

Rechtsverordnung  zur  Erfüllung  von  Rechtsakten  der  Europäischen  Union

festgelegten  lmmissionsgrenzwerte  nich+  überschritten  werden,

i) die  Wechselwirkungen  zwischen  den  einzelnen  Belangen  des  Umwelfschutzes

nach  den  Buchs+aben  a bis d,

unbeschadet  des  § 50  Satz  1 des  Bundes-Immissionsschutzgesetzes,  die

Auswirkungen,  die  aufgrund  der  Anfölligkeit  der  nach  dem  Bebauungsplan

zulässigen  Vort"iaben  für  schwere  Unfälle  oder  Katasfrophen  zu erwarfen  sind,

auf  die  Belange  nach  den  Buchstaben  CI bis d und  i"
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Derzeitige  Nutzung:

Das Gebiet  ist insgesamt  weiträumig  durch  angrenzende  Wohnbebauungen  geprägt.

DCIS nördlich  angrenzende  Schloss  Hoheneck  hat  ols  Ensemble  eine  große

Außenwirkung.  Es wird derzeit  als Veronstaltungsort  genutzt.  Der große  Parkplatz

nördlich  an das  Plangebie+  angrenzend,  ist dem  Schloss  Hoheneck  zugehörig.

DCIS Plangebiet  selbst  wird  nicht  genutzt.  Im Geltungsbereich  befinden  sich Brach-  und

Grünflöchen  sowie  einige  Gehölze  unterschiedlichen  Alters.
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Bestandsaufnahme  des  Umwelfzustandes (Basisszenarto), einschließlich  derzu  erwartenden  Umweltbeeinträcht!gungen

nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und !  1a BauGB

§ T Abs.  6 Nr.  7 BauGB

(und  !  fö  BauGB)

umwelhustand/

Empflndlk:hkelt  des

Plangsbleles

Emarlele  Indliekle/  Dliekls

S+örungen/  Emlsslonen  und  sonsl.

UmweIlbselnhtich+Igungen

I
Umweltiusland/  Empffndllchkell

der  angrenzendsn  Nutzungen

Ausgangs-  I
zcis+and

I
Erwarlele

äeeln#ächllgung

a)

Schulzgul  Tieie.  PTlanzen  und

biolügiiche  Vielioll

 randlicher  Gehblzbeilond.

Gtünlond

- Inanipruchnahme  Grt)nlünd.

klelii+eilige  Inansptuchnühme

Gehölzfläche

Verlegung  der  Höhlen-  und

NischenbnJler

- Erhall  und  Neuanlage  von

iandlichen  Geh(lzen

 Angrenzend  Wohngebiele mT
Schu+zgut  Fk)che  und  Boden  (und

§ 10  Abi.2  BüuGB  -

Bodenschulzklausel)

Schu1zgul  Waiier

. Brüchtlache  Iboulich
vorgeprbgl)

 Anlhropogen  [)berprög+e

FR'chen

. Keine  Gewösiei  vorhünden.

Keine  Bsltoffenheil

Großleil  det  Bebauung  (]Ul  bereili

baulich  vorgeprägler

BrachTlbche

Teilberelche  der  Bebüuung  üul

Gfünland  und  klelnleilig  üul

Geht'lztläche

- Genngfügiger  Verlus1  vün

Büdenfunklionen

Kelne  Beeln1rtichtlgung

- Keine  Betrollenheil

- Keine  Belroflenheil
I

M

Il,Ila"
@;$:-lJ$

i@li'ii-Wh»""'
a,»5, !t:fi'A.. mR:.,.  .
!i!i'Ui«!Nb«tä  i4'  l=  .l"  - iil

Schulzgu1  Lulj  und  Klima  (und  §1a

Abi.5  BauGB  -  Maßnahmen  dei

Klimaichutzei)

Schutzgul  Landschafl  und

landichaffiblld

 Kalllullabiluii  hangabm)rls

 Londichaltibild  m berells

durch  umgebende

Wohnbebauung  geptt)gl

Bebouung  mil  angemesiener

Höhe

- Keine  aeeitmbchllgung  des

Kallluftübllustes

Berei1s  beilehende  Prtigung

durch  Wohnbaugebleie  wlrd

nlchl  weienllich  versförkl

KeineBe'o"-nhel I
- ÖstNch.  südlich  und  weillk_h

Wohnbebauungen

- nördlich  Schloss  Hoheneck

1,t!i:!v""!'!.-'g- !:v-,ll,!TN I
f'-n'- -'---- -----r

MI

l.

Wlrkungigei[)ge  zwischen  den

Schuizgölem INüturhauihüll)

 Vegefölionifl(:chen  ble1en

Lebeniraum  lürTlere.

 Hoher  Antell  unversiegeller

Flöchen  gewährlelilel

WaiiettiufnahmeTt'hlgkeil

durch  Versiegelung  geöngere

WasierüuTnahmelöhlgkeil  und

Elngfüle  In Lebenitöume.

- dutch  Ethall  und  Neuonlage  von

randtlchen  Gefü5tüen  werden

neue  Lebenitöume  peichaTlen

- Waiietspeichenung  in  '

Gehölzflöche

=----------==-i

I_ t i
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Bestandsaufnahme des Umweltzusfandes (Basisszenario), einsch1ieß1ich der  zu emarfenden  UmweItbeeinträchtigungen
nach  § 1 Abs.  6 Nr. 7 und  § 1 a BauGB

fl1 Abs.  6 Ny. 7 ßauGB
(und  § Ta BauGB)

Umweltzusland/
Empffndllchkell  des

Plangebleles

Erwartele  Indliekle/  Dlie+de

Slbrungen/  Emlsslonen  und  soiist
UmweItbeeInkächflgungen

Umwelhusland/  Empffndllchkell
dei  angieiizenden  Nuhungen

Ausgangs-

ztts!and

Erwafete

Beelnhächll(iung

b)

c)

d)

e)

l)

Erhalfüngszlele  und  Schu+zzweck

det  Nalura  2000-Geb1e1e  I.S.d.

BNatSchG  lund  r3 io  Abs.4  BOllGB  -
Schu1zgüler)

Mentch.  Geiundheil  sowie

Bevölkerung  inigeiaml.

umwellbezogene  Auswirkungen

üUl  Kulturgüler  und  sonsllge

Sachpi]let.

Vemieidung  von  Emitiionen  sowle

der  itichgerechle  llmgang  mit

AbTallen  und  Abwt)iiem,

Nuizung  emeuetbtter  Energien

süwie  dle  ipai'iame  und  eTfiüenle

Nutzung  von  Enetgie,

- Keine  Schulzgebiete

beltoflen

Keine  BeliotTenheil

- Angienzende

Woh  nbebau  ungen

Kein Denkmalschulz  auj  Flbche

Gebiel  mil  ürchbologischer

Relevanz

- Vom  Plangebiel  gehen

keine  Emiiiionen  aui.

Keine  AbR)Ile  und  Abwöiiet

- Flt)chen  ungenulzl

Keine  Belroffenheil

- Kelne  8eein1r('ch1igung

- Planung  und  Ausfühnung  nach

dem  Sland  derTechnlk

Wohnnulzung  fügl  slch  ein

- Archt)ülügltche  Relevanz  im BP
beochlel

Wühngebielslypliche  Emiiiiünen
zu etwürlen.

Antchluss  an eilien+llche

Abwoiietenlsoigung

- Neubauien  / Sünierungen  un1er

Beüchlung  EnEV

allemülive  Ensrgiegewinnung  üul
Döchem  zul(iiiig

- Keine  Belroffenheil

- relevanle  L6mi-  und

Slüubbelatlung  nurin  Bauphaie

daher  Beachfüng  der  Beliiebi-

und  Ruhezeilen.  Slaubbindung

Angrenzende  Müuer  dei

Schloiiei  lit  denkmolgeichi]lzl

I

Keine  Bekoffenheil  I

Keine  Beeinlröch1igung  der

umgebung

Keine  emplindlichen  Nu12Ungiii  I

voföanden

wapm m'iM!)iff!Tln'i«'Jl

:!':fl#=!'U!!'!!M-i!l
r7,'t45GffllÄ}-!kThllä
mi!tttmix
tfk'i. fkWJ

I "

M li
M

l-_ö

M!

!'iffiWl&jl
:H.a'%itl!m

Ui'!i'h_[' tt"!

I,.!)f!!i','i . :!t!tJ.Ilj!l,Il(=l%:ll
g)

h)

Dürilellungen  von

Landichaffiplanen  iowie  von

toniligen  Plönen.  intbesündere

des  Waiier-.  Abfall-  und

Immiiiionsichulzrechls.

Erhallung  der  beilmöglichen

Luflquoliföl  in Geblelen.  in denen

die l. .) leitgeleglen
Immiiiiünigienzwerle  nichl

ubencht1llen  werden.

- Brachllöchenbeselllgung

- Maßnahmen  zum  Schu+z  dei
Oberbodeni

 Emlllenlen  dei  ntkd)ch

ongrenzenden  Paüplalzei

voföanden

Londichaffigerechle  Geilüllung

- Müßnahmen  zum  Schulz  des
Oberbodens

- Keine  planbedinglen  Steiningen

bei  Elnhallung  geielzlicher

Vürgaben

Keine  Beeln1röchligung  der  I
umgebung i

==:==::=:::::::-l
Ißll-,,',v,ll. f!f j!"i,!Ilil,:[, l,hl.,iiila:!Lll!MNffiffl€!' j ' t '-)fFK'l!!a'äW;t';(  i'  t "

l-
-"  - ""'-"l

M

I)

die  Wechselwirkungen  zwiichen

den  einzelnen  Belangen  dei

Umwellichulzei  nach  den

ßuchs1aben  ü bli  d.

- baulich  vorgepr('gle  Flöche

- Anlhropogen  (iberpreigle

Flöchen

- WaiierauInahmeTöhigkeil

der  Bbden,

Emiiiionen  durch  nördlich

angrenzenden  Pa6p1otz

durch  Erhall  und  Neut>nlage  von

randllchen  Gehtlzen  werden

neue  Lebensräume  geichalfen

- Bodenver'siegelung -==============-ll- M
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Bestandsaufnahme  des  umweltzustandes  (Basisszenario),  einschließlich  der  zu erwartenden  Umweltbeeinträchtigungen

nach  § 1 Abs.  6 Nr. 7 und  § la  BauGB

@ l Abs. 6 Ni. 7 BauGB
(und N 1a BauGa)

Umwelhusland/
Empfliidllchkel+  des

Plangebietes

Erwade+s Indlrekta/ Dltakle
SRkuiigen/ Emltslonen und sonsl.
UmwelrbeeInWic)fögungeh

Umwelhustiind/  Empffndlli:hkeff

der  angrenzenden  Nuhungsn

Ausgangs-

zusland

Eiwor+ale

BeelnhticMlgung

Abküizungen:  X -  T(n Planung / Schutzgu+ nicht  relevant:  sowie @-  nicht beeinträchtigt.  8  - mi++el beein1räch+ig+ bzw. l-  eföeblich  beeinträchtig+
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Entwicklung  des  Umweltzustandes  bei  Nichtdurchführung  der  Planung:

Es wurde  eine  Übersicht  über  die  voraussichtliche  Entwicklung  des  Umweltzustandes

bei  Nich+durchführung  der Planung,  soweit  diese  Entwicklung  gegenüber  dem

Basisszenario  mit zumutbarem  Aufwand  auf  der  Grundlage  der  verfügbaren

Umweltinformationen  und  wissenschaftlichen  Erkenn+nisse  abgeschätzt  werden  kann,

erstellt.  Aufgrund  der  unterschiedlichen  Nutzungen  im Plangebiet  is+ eine  differenzierte

Betrachfüng  der  Bereiche  erforderlich.

Tabelle  9 voraussichtliche  En+wicklung  des  Umweltzustands  bei  Nichtdurchführung  der  Planung

Teilbereiche  des

Geltungsbereichs

Entwicklung  des Umweltzustands  bei  Nichtdurchführung
der  Planung

L Brachflöche/  vorgeprögte

bauliche  Fläche

Weitere  Brachflöche  ohne  Nutzung,

Weitere  Verfall  der  Flöche,

Entwicklung  von  möglicher  Sukzession

2. Grünlond Weiteres  Grünland  der  Flöchen  ohne  Nutzung,

Mögliche  Entstehung  von  Sukzession und  Verbuschung,

Keine  weiteren  Wohnbauflöchenausweisungen  möglich

3. Gehölzflöche Entstehung  von  Wald,  Einschränkung  der  Bebaubarkeit  im

Wohngebiet

2.2 Prognose  über  die  Entwicklung  des  Umweltzustands  bei

Durchführung  der  Planung  und  Beschreibung  insbesondere  der

erheblichen  Auswirkungen

Die  Belange  des  Umweltschutzes,  einschließlich  des  Naturschu+zes  und  der

Londschaftspflege  nach  § 1 Abs.  6 Nr. 7 a-i  BauGB  werden  anhand  der  in der  Anlage

1 BauGB  genonnten  Kriterien  untersucht.

Die Beschreibung  der  möglichen  erheblichen  Auswirkungen  wöhrend  der  BCIU-  und

Betriebsphase  soll sich auf  die  direkten  und  die  etwaigen  indirekten,  sekundären,

kumulativen,  grenzüberschreitenden,  kurfristigen,  mittelfristigen  und  langfristigen,

ständigen  und  vorübergehenden  sowie  positiven  und  negativen  Auswirkungen  der

geplanten  Vorhaben  erstrecken;  die  Beschreibung  soll zudem  den  auf  Ebene  der

Europöischen  Union  oder  auf  Bundes-,  Landes-  oder  kommunaler  Ebene  festgelegten

Umweltschutzzielen  Rechnung  tragen.
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Bestand:  überwiegend  Grünland,  Kleifüeilige  GehölzTläche  und  Brachfläche  ibauliche  vorgeprä(Je  Flächel

Planunp:  Allgemeines  Wohnqebie+

Beschrelbung  der  Auswkkungen  wöhrend  der  Bou-  und

Betriebsphase  auf  d}e Schutzqü+ei  nach fl1 Abs.  6 Nr. 7a BauGB:

' Betro Tlenfüll  ' BögiündunO  gowIe'Veinielaungs-,  M1nlmleiurigs-  und  "

Kompensatlonsmaßnahmen  ,% Belnebsphose

Schu+zgutTiereundPflonzen  I

i [

M

I

-Durch  +eilweise  Inanspruchnahme  der  Gehölziläche  mif

I Ar+envieltal+  und  EingrilTe  in Schutzgu+  PTlanzen.

- Überwiegend  Bodenlebewesen  beeintR)ch+ig+.

- Anen,  wie  Fledermöuse  beeimrächfigt.

Erhall  und  Neuanlage  von  Randeingrünung  festgesetzt.

Fesfsetzung  der  CEF und  V- Maßnahmen

Schuizgut  Fläche

x s
- Nutzung  einer  Res+Tläche  am  Rande  des  Schlosses  Hoheneck.

- Angrenzende  Wohnbebauung  vorhanden

- Sparsame  FI('chenihanspruchnahme  durch  Anbindung  an

bes+ehende  Bausiruk+uren.

Scllu+zgu+  Boden
x l,l

Verlus+  von  BodenTunklionen.

I' ::=:=:::::::=%4;::,=:H.:ö,::::=----------=-
Schutzgut  Wosser

Xi I MQ
- Verlus+  der  WasserauTnahmefähigkei+  des  Bodens.

- Fläche  unfer2  ha. Bodeninansptuchnahme  durch  Anbindung  an

bes+ehende  Bauskukturen

Schu+zgu+  Luft  und  Klima x x
Bebauung  mi+ angemessener  Höhe

- Keine  Beeinkächligung  des  Kal+luffabflusses

Wkkungsgefüge zwlschen den Schu+zgü+ern nere, Pflanzen.i
Flöche,  Boden,  Wasser,  Luft,  Klima  r

L,_ 'l
-Eingriffe  in Schutzgü+er  Pflanzen  und  Tiere  können  du+ch  Erhal+

i und  Neuanlage  durch  CEF und  V- Maßnahmen  kompensier+

werden.

- Flöchenverbrauch  mi+ EingnTfen  in Boden  und  Wasser  is+ durch

Plangebielsgröße  iVersie(:)elunql  von  unter 2 ha

Landschafl  I
-l s

- Die  bereils  besfehende  Pr%ung  des  Landschaffsbildes  durch  das

ehem.  GeTängnis  wird  nun  durch  SchaTiung  neuer  quali+afiver

Gebäude  das  Ofs-  und  Lahdschaffsbild  verbessem

BiologischeVielfal+  i

IF
j  ' -'  - - ' "  'l

M

- Eing;ffe  in Schutzgüter  PTlanzen  und  Tlere  können  durch  Erhall

und  Neuanlage  durch  CEF und  V- Maßnahmen  kompensier+

_  werden

rabelle  lO Schulzgü+er  nach  Tabelle:  Schutzgü+er  noch  F3 l Abs.  6 Nr. 2a BauGB

Abkürzungen:  X -  für  Planung  / Schufzguf  nichf  relevan+:  sowte  §-  nicht  beeinträchligi,  gl  - mi++el beeintraclMgl  bzw.  l-  erheblich  beeirilrächtigt
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Besland:  übeiwiegend  Grünland.  Kleifüeilige  Gehölzfläche  und  Brachfläche  jbauliche  vorgeprägte  Fläche)
Planung:  Allgemeines  Wohngebiet

ßeschielbung  dm  Auswkkungen  während  der  Bau-  und
Beklebsphase  aul  dle  Schulzgüler  nach  § 1 Abs.  6 Nr. 7b-I  BauGB:

' "!1etr6ffen6e11" Bt'grlindunj  sowle VernieldÜngs-. hllnlföieröri(is- una' . "  "  '
Korr)pensaflonstnaßnahmenBauphoie Be1nebiphate

bl Eihaltungszlele und  Schutnweck  der  Nofuto  2000-Gebiefe

I.S.d. BNatSchG iund !l T a Abs. 4 BauGB -  Schut410fer)
x x

- Keine  Betroffenheil

- keine  Schu+zqebiele  in der  Umgebunq  voföanden
c) Mensöh.  seine  Gesundhei+  sowie  die  Bevölkerung  irisgesam+

x [fffa!l  Schaffung  und  Slcherung  von  Wohnfläche
- Vorhandene  Wohnnutzung  in der  Umgebury:).

d) umwellbezogene  Auswirkungen  ouf  KulturgOter  und  sonslige
Sachgüter x !Ek%

- Keine  Belroffenheii  von  Denkmalen.  Angrenzende  Mauer  ist
Denkmal.  Abs+and  is+ eingehalten

- En+zug Grünland  und  Gehötze
e) Vermeldung  von  Emissionen  sowie  der  sachgerech+e  Umgang

mit  AbR)Ilen  und  Abwässern x Bt:[!i - Einfüal+ung  des  Abfallrechts  zur  Kreislauiwirlschaff

il , Nutzung  erneueiboter  Energien  sowie  die  spoisame  und
effizlen+e  Nulzung  von  Energie

x
I?J!i!:lü'ffi
[f!llY!'l:Nljl.i!j;iib

- Dachbegrünungen.  Sonnenkollekforen  und  Fotovollaik-Anlagen

l- s;ndazguet'nsszugr Energiegewinnung  sind  CIUl die  Ges+al+ungdelails  des
jeweiligen  Gebäudes  abzus+immen.

g) Dars+ellungen  von  LandschaTfsplänen  sowie  von  sons+igen
Pl{'nen.  insbesondere  des  Wasser-.  Abfall-  und
Immissionsschutzrechts

x

k"  it!!P
bmck.  x:

';'t6."";(!11."' al
- Einbindung  der  Baukörper  in die  Landschaff.
- Maßnahmen  zum  Schu+z  des  Oberbodens

h) Erhal+ung der bes+möglichen Luffqualiläi in Gebie+en. in -ldenen  die  durch  Rechtsverordnung  zur ErfOllung  von

:,'a;o';';,;:'..:,::::',::rr;.';':#:.+'::.'r,:':"  IF
ffläiM
:WÜffiF&
:W5

' - Plangebiet  durch  {'ußere  Immissionen  iZwönitzer  Slraße  und
I ThalheimerSkaße)  bekoffen
, - Schutzmaßnahmen  Testgeseizl

il

';":;":=':'=:"n"='::"="=""=""""-""'-'a=a""alI-
"'  ""'  ""' "- "i

M

- Entzug  GrOnland  und  Gehölze

- Eingriffe  in SchuJüter  PTlanzen  und  nere  können  durch  Erhült
und  Neuanlage  kompensier+  werden

Tabelle  TT Schu+zgfüer  nach  § 1 Abs.  6 Nr. 7b-i  BauGB

Abkürzungen: X -  Tür Planung / Schulzgu+ nich+ relevam: sowie §  - nich+ beeinkächtigl.  ß5 - millel beeinlröchtigt  bzw. l-  erheblich beeinlr{'chtig+



Büro  für  Stödfebou  GmbH  Chemnifz
75

Bestand:  übeiwiegend  Grünland.  Kleinfeilige  Gehötdl('che  und  Brochfleiche  (bauliche  vorgeprögte  Fl('chel

Planung:  All(:lemelnes  Wohnqebiet

Beschielbung  der  Auswlikungen  während  der  Bau-  und

Bekiebsphase  Infolge:

"  . ' Betroff Jerih:elF"  ' Be6gtföauög  iowls  Verie14iirigs-.  Min1fö1erun6s-  u.nd  "

Kompeniaflonsmaßnqhmen,  , , .  , ,
Bauphase  _

aaldes  Baus und  des Vorhandenseins  der  geplamen  Vorhaben.

soweit  relevant  einschließlich  Abrissarbei+en,

j1
_l

T
- Bebauung  überwiegend  in baulich  vorgepr('gten  Bereichen,

- Kumeilige.  vom)bergehende  Beeintröchtigung  durch  Läim.

Staub  während  der  Bauphase.

- Eirigriff  in Boden-%%sser-Regime.

- Enlfernung.  Umbau  von  Vegeta+ionsbes+änden  riur  außeföalb

der  Bru+zei+en  vornehmen

bb)der Nuhung na+fülicher Ressourcen. insbesondere Fl('che-.i

EE=5=:H;=""'=':ag"e"-"="'o="'==="'=s=1

i

Bpu
- Fleichenvetbrauch  mit  Eingriffen  in Boden  und  Wasser  ist durch

I ::;:=':':':io:i.':::;:,.r.a=',::=i.,tg.,.tzi
- Etsa+zhabitate  lOt Fledermäuse  und  weifere  Arten  werden

festgeselzl

- Fesisetzunq  der  CEF und  V- Maßnahmen

cc)der  Art und Menge  an  Emissionen  von  Schadstoffen,  Lärm.

Ersciüf%.rungen.  Licht.  Wärme  urid  Skahlung  sowie  der

Verursachung  von  Bel('sligungen, '-'-'-Jtfl
- Lärm-  und  Sfaubeinwirkungen  in der  Bauphase.

- bei  Planung  und  Aus{ührung  nach  dem  Stand  der  Technik  in der

Belriebsphase.  keine  Auswirkungen  zu eiwar+en

dd)der  Ar+ und  Menge  der  erzeu6+en AbR)Ile  und  ihrer  Beseitigung
und  Vemerfung,

ee}der  Risiken fOr die  menschliche  Gesundheit  das kul+urelle  Erbe

oder  die  Umwel+  Izum Beispiel  durch  Unfölle  oder  Ka1oslrophen).

ff)  der  Kumulierung  mit  den  Aumirkungen  von  Vorhaben

benachbar+er  Plangebiete  unter  Ber(k:ksichtigung  etwaiger

bes+ehender  Umweltprobleme  in Bezug  auf  möglichemeise

be+roffene  Gebiete  mit  spezielJer  Umwel+relevanz  oder  auf  die

Nu1zung  von  nattklichen  Ressourcen.

gglder  Auswirkungen  der  geplaiifen  4orhaben  ouf das  Klima  lzum
Beispiel  An  und  Ausmaß  der  Treibhausgasemissionen)  und  der

Anfölllgkeit  der  geplan+en  Vorhaben  gegenüber  den  Folgen  des

Klimawandels,

x

x

x

I

x

Ill
- bei  Planung  und  Aus{ührung  nach  dem  Stond  der  Technik  in der

i Befriebsphase  keine  Auswirkungen  zu erwarten

- Einhaltung  des  Abfallrechts  zur Kreisloufwirtschaft

LP Q'!!iQ
- Sicherungsabstand  zwi.  Wohnbebauung  und  Mauer

 Immissionsschutzmaßnahmen  festgesetzt

- Konkre+e  Nachweise  sind  Baugenehmigungsverfahren  zu führen.

- im Umfeld  sind  ketne  bestehenden  Umwel+probleme  bekonm

ll,l,I$,, ,'
»miaitl';ifüli
I!V&E,'ii  I

&ukVm.

- Erhal+ung  und  Anpflanzung  von  Bäumen  und  Sträuchem  träg+  zur

C(Y  - Bindung  und  Sauerstofibildung  bei.

- FeslsetzungderCEFundV-Moßnahmen

hh) der  eingesetz+en  Technlken  und  S+offe - Il!ai!Al
- bei  Planung  und  AusTührung  nach  dem  Stand  der  Technik  keine

Auswirkun0en  zu erwarlen

Tabelle  12 Besclveibung  dei  Auswirkungen  w('hrend  der  Bau-  und Bekiebsphase

Abküizungen: X -  ltk Planung / Schulzgul nichl relevanf: sowie §  - nicht beeinkächfigt,  8  - mi++el beeinfrächligt  bzw. l-  eföeblich  beeinlrächtigf
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Tabelle  13 Wechselwirkungen  zwischen  Schutzgü+ern

Wechselwirkungen  mischen  SchutzgÜtern

von  -}

Wechselwiikungen

zwischen  den  Schutzgütern

sk auf

Mensch,  seine

Gesundheit  /

Bevölkerung

insgesam+

nere,  PTlanzen

und  biologische

Vielfolt

Fläche  und

Boden
Wasser Luff  und  Klima

Landschaft  und

Lt>ndschaffsbild

Kultur-  und

sonstige

Sachgütet

Mensch.  seine  Gesundheil

/ Bevölkerung  insgesomt
o o * o o

Tiere,  Pflanzen  und

biologische  Vielfalt
o o o

Fläche  und  Boden + + o

Wasser o o o o o

Luf+ und  Klima + o o o o

Landschaft  und

Landschafisbild
o o o o +

Kulfur-  und

sonslige  Sachgüier
o o o o

Bewerlungikolegonen  Wechselwlikungen  in Prü+mülnx: ffi  erhcbllch  negallv
-  nego1iv
o neukol

poiiliv
eföebllch  poiiliv

Fazit: Negativ  planbedingte  Eingriffe betreffen  die Schufzgüter  Tiere, Pflanzen und biologische  Vielfalt,  Fläche  / Boden  und Wasser, und

zwar  bereits  in der  Bauphase.
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Mittlere  Beeintröchtigung  betreffen  die  Schutzgüter  Tiere,  Pflanzen  und  Biologische

Vielfalt sowie  Boden/  Fläche  und  Wasser.  Diese  können  jedoch  durch  die

Erhol+ungsfes+setzung  der  im westlichen  Plangebiet  befindlichen  Grünfläche  mit

Gehölzflöche,  der  Anpflanzungsfläche  als  Randeingrünung  in  den  Privaten

Grünflächen  sowie  der  CEF und  V-Maßnahmen  minimiert  werden.  Der  Eingriff  in Notur

und  Landschaf+  kann  durch  Ausgleichs-  und  Ersatzmoßnahmen  kompensiert  werden.

Durch  die  Anpossung  der  zeichnerischen  und  texflichen  Festsetzungen  soll das

vorhandene  Flöchenpoten+ial  vollsfändig  ausgelas+et  werden  und  damit  die  Flöchen-

neuinanspruchnahme  verhinder+  werden.
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3 BEWERTUNG  DES EINGRIFFS  UND DER EINGRIFFS-  UND
AUSGLEICHSMAßNAHMEN

Der Verursacher  eines  Eingriffs  ist nach  § 15 Abs.  1 und  2 BNatSchG  verpflichte+,

vermeidbare  Beeintröchfigungen  von Natur  und  Landschaft  zu unterlassen  und

unvermeidbare  Beeintröchtigungen  durch  Maßnahmen  des Naturschutzes  und  der

Landschaftspflege,  innerhalb  einer  zu bestimmenden  Frisf (nach  § 8 Abs.  2 Satz  1

BNatSchG)  auszugleichen  (Ausgleichsmaßnahmen)  oder  in sonstiger  Weise  ZU

kompensieren  (Ersafzmaßnahmen).

Um einen  Eingriff  in Natur  und  Landschaff  gemäß  § 1a BCIUGB bewerten  zu können,

wird  auf  der  Grundlage  der  Flöchenbilonz  des  Vor-  und  des  Nacheingriffszustandes

eine  Eingriffs-Ausgleich-BiIanzierung  nach  der,,HandIungsempfehIung  zur Bewertung

und  Bilanzierung  von  Eingriffen  im Freisfaat  Sachsen"  durchgeführt.  Dazu  wird  zwischen

biotop-  und  funktionsbedingten  Auswirkungen  (Wer+verlusten)  sowie  Maßnahmen  zum

Ausgleich  und  Ersa+z (Wertgewinne)  unterschieden.

Fk5chenbi1anz  Bestand

Tabelle  14 Flöchenbilonz  Bestand

Pos. Flächenart Flöche  in m2 Anteil  von  Gesamf[%]

B1 Grünland 12.467 38,83%

B2 Gehölzflöche 9.749 30,97%

B3

B4

Baulich  vorgeprägte  Fläche,
Broche

Baulich  vorgeprög+e
versiegelte  Betonfläche

6.Ä95

419

22,20%

1,33%

B5
Verkehrsfläche
(Gartenstadtweg) 564 1,79%

B Weg  (teilversiegelt) 1.133 3,60%

GESAMT 30.827 100  %
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Flöchenbilanz  Planung

Tabelle  l 5 Flöchenbilanz  Planung

Pos. Flächenart
Fläche  [m2]

1 Baugebiefe  nach  § 4 BauNVO-  Allgemeines  Wohngebiet 19.205  m2

1.1 darun+er  Baugrenze
10.353  m2

1 .2 darunter  Fläche  zur  Anpflanzung  (§9 Abs.1 Nr.25) 1.710  m2

1 .3 darunter  sonstige  Wohnbaufläche 7.142  m2

2 Grünfläche  (Öffentlich)
6.627  m2

2.1 darunter  sonstige  Grünfläche
1.092  m2

2.2 darunter  CEF 3 (Ex+ensivgrünland/  Sukzessionsfläche) 5.535  m2

3 Verkehrsfläche
3.814  m2

3. l darunfer  Bes+and  (Gar+enstodtweg)
587  m2

3.2 darunter  Planstroße
2.214  m2

3.3 darunter  Stellplö+ze
201 m2

3.4 Verkehrsflöche  besonderer  Zweckbestimmung:  Fußweg 812  m2

4 RegenrückhaItebecken
1.181  m2

!-,;.:'=',:=.f=:2.
.l.  ,,  :,.

h  oa ,i

'),} ii
%":ö:?a:,:'m!-l":,:i3;a"'(+'
aa'+"!"'i Tr"+"" i 'll. :A';'i11l%o'ftlxsl:"_aay-"';llt"a'1,lll'5li;ll,lll'i;l<ail=:"4"1y'it»i")a.'=7_x,':','xll1(,,l,l,alt"r'a"")-ai'o"'-4aa";:a';-',":41'xll.

,,%%lllll;,Il,l..  1l,i

:l":::lal;l"I1i'..l,,,T"';....')..t'1:.
;."  %3' .l":='t;!a'(ll.'

L!allT"::i!)al,a!..lll'i'):l:,'j3la0,';öa!li::.E:=;i=.,!-=)
30.827  m2

3.1 Maßnahmen  zur  Vermeidung,  zur  Minirnierung  und  zum  Ausgleich

nachteiliger  Umweltauswirkungen

Bauphase Betriebsphase

Vermeidung  und

Verhinderung

geeignete  Standortwahl,

Nachnutzung  einer

brachliegenden  Flöche,

Bebauung  entsprechend  den

Festsetzungen  des  BBP

Ressourcenschonende  Nufzung,

fachgerechte  Pflege  der

Gehölze  und  begrünten

Flöchen

Veningerung

I

Bebauung  +eilweise  auf  bereits

baulich  vorgeprögien  Flächen,

Baumbes+and  im  ehem.

Gelönde  weitestgehend

erhalten,  Baumschutz  bei

erhaltenswerfem  Baumbestand

Wasser  und  energiesparende

Betreibung  der  Wohngebäude,

schonender  Umgang  mit

Sachwerten,  insbes.  mutwillige

' Beschädigungen  vermeiden,

Erhattung  der  Gehölze,

Schaffung  von  Habitate  für

Fledermöuse

Ausgleich Ersatzpflanzungen  in nich+  von

Bautötigkeit  betroffenen

Bereichen,  Externer  Ausgleich

Ersatzpflanzungen  im  gesamten

Plangebiet,  Nachpflanzungen

bei  Abgang  von  Gehölzen,

Ex+erner  Ausgleich

Tabelle  16: Maßnahmen  zur  Vermeidung,  Minimierung  und  zum  Ausgleich  nach+eiliger

Umwelföuswirkungen
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80

Da das  Vorhaben  Bebauungsplan  Nr. 32,,Wohnen  om  Schloss"  gemäß  § 1a BauGB

einen  Eingriff  in  Natur  und  Landschaft  darstellt,  wird  auf  der  Grundlage  der

Flächenbilanz  des Vor-  und  des Nacheingriffszustandes  eine  Eingriffs/Ausgleichs-

Bilanzierung  durchgeführt.  Dazu  wird  zwischen  biotop-  und  funktionsbedingten

Auswirkungen  (Wer+verlusten)  sowie  Maßnahmen  zum  Ausgleich  und  Ersatz

(Wertgewinne)  un+erschieden.

Zum  Ausgleich  von  Eingriffen  wurden  im  Bebauungsplon  folgende  Festsetzungen

getroffen:

Planungen,  Nutzungsregelungen,  Maßnahmen  zum  Schutz,  zur  Pflege  und  Entwicklung

von  Boden,  Na+ur  und  Landschaft  (§ 9 Abs.  1 Nr. 20, 24 und  25 BCIUGB)

(1 ) Der  Drosselabfluss  bei  StarkniederschIagsereignissen  ist in  Anträgen  nach

SächsWG  bei  der  ErschIieI3ungspIanung  nachzuweisen.

(2)  Maßnohme  V1 - Die Beseitigung  von  Vegetationsbeständen  is+ außerhalb  der

Brutzeif  der  Vögel  und  somit  von  Oktober  bis Februar  vorzunehmen.  Einschrönkend

sind  BaumTällungen  - im  Hinblick  auf  das festgestellte  Quartierpotential  für

Fledermöuse  - in der  ersten  Oktoberhälfte  vorzunehmen.

(3)  Maßnahme  V2  - Die  Kartierarbeiten  sind  zum  Zei+punkt  der  Baufeldfreimachung

durchzuführen  (Nachweis,  dass  keine  besetzten  Nes+er  bzw.

Fledermausquartiere  vorhanden sind;  wenn  Beseitigung  der

Vegetationsbestände  außerhalb  der  Brutzeit  nicht  möglich  ist)

(4) Maßnahme  V3 - NaturschutzfachIiche/  ökologische  Baubegleitung  während  der

Umsetzung  der  Maßnahme

Maßnahme  FCS 1 - Anbringung  von  insgesamt  13 Höhlenbrüter-Nistkästen  und

insgesamt  14  Ersatzquartieren  für  Fledermäuse.  Diese  verteilen  sich  auf  den  Nordteil

des  Plangebiets  und  verschiedene  Standor+e  im  Stadtgebiet  (siehe  Punkt  8. (1 )der

Zuordnungsfestsetzungen  für  Flächen  zum  Ausgleich  von  Eingriffen  in Natur  und

Landschaft)  :

- Nordteil  B-Plan:

- 2x Nisthöhle  3SV Q:) 34 mm

1x Starenhöhle  3SV (Z)45  mm

- 2x Großraumnisthöhle  2GR  (oval)
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1x Fledermoushöhle  1FD

1x Fledermaushöhe  2FN

- 2x Fledermausflachkasten  1 FF

1x Großraum-/  Überwinterungshöhle  1FW

(6) Maßnahme  CEF2 - Gehölzpflanzung  von  2 großkronigen  Laubbäumen  je

Grunds+ück:

Anpflanzung  von  2 großkronigen  Laubbäumen  je Grundstück,  in der  Quali+öt

Sol., 3xv.,  Stammumfang  von  16-18  cm  im Plangebiet  bzw.  im engeren  Umfeld

des  Plangebietes.  Mindestens  einer  der  beiden  Böume  muss  zwingend  zwischen

der  StraßenbegrenzungsIinie  und  der  Baugrenze  gepflanzt  werden.  Ein

Verbissschutz  ist anzubringen.

(7) Maßnahme  CEF3 - Neugestaltung  der  nördlichen  Grünfläche  im B-Plangebiet:

- Entsiegelung  der  versiegelten  Flöchen

- Entwicklung  als Extensivgrünland/  Sukzessionsfläche

Anpflanzen  von  Böumen,  Sträuchern  und  sonstigen  Bepflanzungen  sowie  Bindungen

für Bepflanzungen  und für die Erhaltung  von  Bäumen,  Ströuchern  und  sonsfigen

Bepflanzungen  (§ 9 Abs.  l Nr. 25 BauGB)

(1) Die  nicht  überbaubaren  Grundstücksflächen  sind görtnerisch  zu gestolten  und

douerhaf+  zu pflegen  und  zu erhalten.

(2) lnnerhalbderzeichnerischfestgesetztenFlächenzumAnpflanzenvonBöumen,

Sträuchern  und  sonstigen  Bepflanzungen  sowie  der  Flächen  mit  Bindungen  für

Bepflanzungen  und  für die  Erhaltung  von  Böumen,  Ströuchern  und  sonstigen

Bepflonzungen,  sind aus dem  Bestand  heraus  folgende  Bepflanzungen  zu

entwickeln:

Anpflanzung  einer  Hecke  zur Randeingrünung  der  privaten  Grundstücke:

Anpflanzung  einer  gestuften  Mittelhecke  aus  mind.  4 standortheimischen

Gehölzarten
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- Pflanzgut:  Böume  und S+räucher  gemöß  der  Artenlis+en  A oder  bis zu

einem  Anteil  von  50% der  Ar+enliste  B.

- Pflanzqualität:  Böume  ols Heister  1 25/  150 cm,  Stammumfang  12 - l4  cm,

2 x verpflanzf,  ohne  Ballen;  Sträucher  als Heckenpflanzen,  mindestens  2 x

verpflanzt,  100 - 150 cm,  3triebig,  wurzelnackt;  Gleichwertiges  autochthones

Pflanzgut  ist zulässig.

Pflanzschema:  3 reihig,  reihenweise  versetzt;  Böume  nur  in der

innenliegenden  Pflanzreihe

- PfIanzdichte:PfIanzabstondderS+röucher1m-1,5m,ergänztdurchje1

s+andor+heimischen  Baum  je 10 Ifm Hecke

- Vorhandene  Gehölze  sind in die Pflanzung  zu integrieren,  douerhaff  zu

erhal+en,  zu pflegen  und  bei  Abgang  gleichwertig  zu ersefzen.

Moni+oring:  jährliche  Kontrolle  durch  die  Stadt  -

Nachpflanzung  zur nächstmöglichen  Pflanzperiode.

bei  Ausfall

(3) Sämtliche  festgesetzten  Anpflanzungen  sind bis spätestens  1 Jahr  nach  der

FIächeninanspruchnahme  auszuführen,  dauerhaft  zu pflegen  und  zu erhalten.

Abgöngige  Gehölze  sind gemöß  Artenliste  A oder  B gleichwertig  zu erse+zen.

Zuordnungsfestsetzung  für Flächen  zum  Ausgleich  von  Eingriffen  in Nafur  und
Landschaff

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und  Abs. 1 a BauGB)

Maßnahme  FCS 1 - Dem  Plangebiet  sind außerhalb  des Geltungsbereichs  des
Bebauungsplans  auf  den  unten  aufgelistefen  Flurstück-Nummern  der  Gemarkung
Stollberg  der  Stadt  S+ollberg  Flöchen  für Maßnahmen  zum Ausgleich  im Sinne  des
§ 1a Abs. 3 BauGB  zugeordnet.  Als Maßnahmen  sind festgesetzt:
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Quelle:  @ Staatsbetrieb  Geobasls{nformafion  und  Vermessung  Sachsen  (GeoSN),  2019  t,,,

-C) Pionierpark  (Flurstück-Nr.  705, Gemarkung  Stollberq):

- 1 x Starenhöhle  3SV (2) 45 mm

- 2x Fledermaushöhle  2 FN

-O Marienpark  (Flurstück-Nr.  716/'1,  Gemarkunq  Stollberg):

- 1 x Starenhöhle  3SV (2) 45 mm

-O

-O

- 1x Großraumnisthöhle  2GR (oval)

- 1x FIedermausflachkas+en  1 FF

Seminarpark  (Flursfück-Nr.  49/a,  49/6,  456/2,  Gemarkung  Stollberq):

- l x FledermausfIachkasten  l FF

- 1x Fledermaushöhle  2FN

Grünflöche  nördlich  des Wohnqebietes,,Dürer"  (Flurstück-Nr. 1 126/2,

Gemarkung  Stollberg):

- 1x Nisthöhle  3SV (2) 34 mm
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-O
- 1x Starenhöhle  3SV O 45 mm

Feldgehölz  Zu den  Teichen  (Flurstück-Nr. 51 4/l55,  Gemarkung  Stollberq):

- 1x Nisthöhle  3SV (2) 34 mm

- 1x Starenhöhle  3SV (Z145 mm

- 1 x Großroumnis+höhle  2GR  (oval)

- 1 x Fledermaushöhle  1 FD

- 1 x Fledermoushöhle  2FN

- 2x FledermausfIachkasten  1 FF

Die  HöhIenbru+-Nis+kösten  sind bis Beginn  der  nöchsten  Brutsaison  (ob  März)  an
Böumen  anzubringen.  Ein integrierter  Kotzen-  und  Marderschutz  is+ in allen
Nistkös+en  vorzusehen.

Die  Ersatzquartiere  für  die  Fledermäuse  sind  in mindestens  3 m Höhe  anzubringen.

Externe  Ausqleichsfläche

A4 - dauerhafte  Anlage  einer strukturierten  Grünfläche  auT FI.- Nr. 1126/2  der
Gemarkung  Stollberg  (Ausgleichsflöche  en+sprich+  der  Ma13nahme  FCS 3).

GesamtmaßnahmenfIöche  A4:  5.831 m2
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(2)  Mo13nahme  FCS 3 - Neugestaltung  als O,58 ha große  strukturierte  Grünfläche

nördlich  des  Wohngebie+es,,Dürer"  (Flursfück-Nr.  1 126/2,  Gemarkung  Stollberg):

- davon  O,2 ha  Fläche  als extensiv  genutzte  Frischwiese

- davon  Ol  ha  Fläche  als Ströucher  Vogelnährgehölze

- 6 heimische  Soliförbäume  (z.B. Kirsche,  Apfel,  Eberesche)  auf  O,1 ha  Flöche

- heimische  Strauchpflanzungen  auf  O,09 ha Fläche

- Sukzessionsfläche  auf  O,09 ha  Flöche

(3) Der  Ausgleich  für  den  Eingriff  in den  Natur-,  Boden-  und  Wasserhaushalt  ist im

Gesamtumfang  von  53.061  Werteinheiten  (WE) noch  der,,Hondlungsempfehlung

zur Bewertung  und  Bilonzierung  von  Eingriffen  im Freistact  Sachsen"  vom  Juli 2003

in der  Fassung  des  SMUL  vom  Mai  2009  nachzuweisen.

(4) Die  gemäß  dem  Bebauungsplan  erforderlichen  Kompensationsmaßnahmen  sind

in Abstimmung  mit  der  Unferen  Naturschutzbehörde  verfraglich  zu binden  und

spätestens  1 Jahr  nach  Flöcheninanspruchnahme  vollstöndig  umzusefzen.  Die

Unterhaltung  und  Pflege  sind douerhaft  zu sichern.  Abgängige  Gehölze  sind

gleichwertig  gemäß  der  Ar+enlisten  A oder  B zu ersetzen.

Im Ergebnis  konn  fesfgestellt  werden,  dass  mit  den  festgesetzten  Maßnahmen  der

Eingriff  im Plangebiet  nicht  vollständig  ausgeglichen  werden  kann.  Es sind ex+erne

Flöchen  und  Maßnahmen  erforderlich.

DCIZU wird  zwischen  biotop-  und funktionsbedingten  Auswirkungen  (Wertverlusfen/  -)

sowie  Maßnahmen  zum  Ausgleich  und  Ersa+z (Wertgewinne/  +) un+erschieden.  Für das

Plangebie+  und  die  nicht  im Plangebie+  gelegenen  Ausgleichsflöchen  werden  diese

Wertverluste  und  -gewinne  anhand  der  nachfolgenden  Tabellen  sowie  verbal

argumentativ  dargestellt.

Der  Ausgleichs-  und  Ersatzbedarf  bemisst  sich  om  Ausgangszustand  der  Biotope  und

Biotopfunktionen  innerhalb  des Plangebietes  und  daran,  was  durch  den  Eingriff

verloren  geht  oder  beeintröchtig+  wird.  In der  Tab.  20 - Biotopbezogener  Wertverlust

und  Ausgleich  im Plangebiet  werden  die  bestehenden  Flöchen  und  Biotope  anhand
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ihres  Biotopwer+es  in Bezug  zur Fläche  als Wer+einhei+en  [WE] ( l O.OOO WE = 1 Ökopunk+)

charokterisiert.  Dem  gegenüber  stehen  die  zukünftig  zu  erwartenden  Bio+ope

einschließlich  ihrer  Biotopwerte,  den  sog. ,,Planungswerten".  Biotope  die  bestehen

bleiben,  erhalten  den  gleichen  Biotop-  und  Planungswert.  Biotop-  und  Planungswerte

im Bereich  0-5  gelten  für vollversiegelte  und  anthropogen  stark  beeirfrächtigte

Flöchen.  Werte  zwischen  5 - 15 besitzen  einen  eingeschränkten  bis  mittleren

ökologischen  Wert,  der  u.a.  mit einer  langen  En+wicklungsdauer  einhergeht.  Werte

zwischen  16 -  25 zeigen  besonders  wertvolle  Biotope  für  Flora  und  Fauna  an,  wie  z.B.

Gehölze  und  artenreiches  Grünland.  Der Biotopwert  wird  etwas  geringer  bestimmt,

sofern  die  anthropogenen  Einflüsse  das  Biotop  erkennbar  beeinfröchtigen.
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Biotopbezogener  Werlverlu:t  und  Ausgleich  im Plangebiet

(liofoofünon  im  Planaobiot  Bos+ond
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gesamt:

Abbildung  l 7: Bio+opbezogener  Wertverlusi  und  Ausgleich  im Plangebiel
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Funktlonsbezogener  Werfverlust  und  Ausgleich

Zusö+zlich  zu den  biotopbezogenen  Wer+verlus+en  und  Kompensationen  sind die relevanten  funktionsbezogenen  Wertverluste  den

Wertgewinnen  des  Noturhaushalts  entsprechend  der  Hondlungsempfehlung  gegenüber  zu stellen.

Funl'tionsvedusl  / Funktionsminderuia  und Funl:fionsbezoatner  Ausaleich  im Planaebiet

Nr. Funkfion Mlndeiung/

Veilud

Auagl*iah/

@unMlon*-

i+eig*vng

Nuhung  / äia+optyp Fltich*  (mal
Mind*turig

IWii

cebeiiiitium!iinl  lion Veiluil  dsi  (-iiinlondei  und  von  Oeh61zen  dutch  Teilvgüiegelung 2.t  I IOO -1.:)55  5T

7 , ceben+itiumtunl.tion l/eiluif  dex  Gtfinlondei  uno  von  Gehölzen  durch  Vollvsiiieqelung 6.851 0D ., :51 :  :).
LebeniiaumTunlficn I .0 Öffenliiche  Gtünflbche.  Eihallung  Hecken-und  Boumbeiland 5.535.OD 5.535.CD
hebeniiaumIuii+alion TO Pnvol'_  Ciönll(icm  mii  Anpfii:irizunq '.7  IO.CC i.zio.co

Biotopenlwic)'longiiunl  lion
Wtluii  dex  Grt)nlandei  und  von  Gehölzen  duich  Voll-  und
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ö4 siotopenjwifüungiiunklion I .O öt!enlliclie  GSjniltiche.  Eföalturig  Hecl  enund  Boumbeiloiid 5.535.C0 5.533.DDP,
Biolopenlwid  lungdun+.lion lO Ptivüte  Grf)nil(lche  mi(  Anpflanzung 1.71ö,00 I .711..:)I)r

9 'i"eibund+unl.tion
VOTluIl  dei  Gt(lnlondei  und  von  (aeh61zen  durch  Volk  und

Teilvenieelung 8.9a2.ö

P9 Vetburifüuhl_tion i .O öffenlliche  Gfünllt'che.  Erhollung  ileclen-und  Eoumbeslond S.535.ö0 5.535,00
F9 S'e+bundtiirik+ion l .O Pnvaie  (.rOnilOclie  mi!  Anpllünzung i.71ö.0ö L7T  O.C'O

aei.
4J166.50

'Funk'IonibezoqgnerWerlverlus+  lVVEI ' -15JT3. €H)
Funl:ilonibezogenei  Auylelcli  Irn Plüngebiel  [WEj  

2r.7-i5,00
Vetbleibendettunkilonibezogenei  Ertalzbedtm Intgetom+ 0WE] 5.922.00
iEiSafö5pdafblQt0p:uöfüunktlönsbeiOgänGt+KamjInWE:  . ' -SÄ.259,ü0
'Er«atzbedaf  blo+op-  und  funklionföezogen  Geitiml  in Öko-Punkien:

.-5,6269

Abbildung  18: Funklionsverlus+/ Funk+ionsminderung

Es sind  keine  plonbedingten  Funk+ionssteigerungen  zu erwar+en.
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Der  Biotop-  und  Funktionsbezogene  Wertgewinn  innerhalb  des Geltungsbereiches

kann  den  Wertverlust  nicht  ausgleichen,  aber  minimieren.  Der  jetzige  Stand  der

Planung  erzielt  ein  Defizit  von  5,6259  Ökopunkte.

Entsprechend  der  Wertverluste  und  der  Wertgewinne  ergibf  sich  folgende  Bilanzierung

für  das  Plangebiet:

Bestand Planung

biotopbezogener  Wertverlust  -278.543,00

funktionsbezogener
Wertverlust  -15.8"13,00

2a16.362,00  biotopbezogenerAusgleich
Funktionsbezogener

21.735,00  Ausgleich

Wertverlust  -294.356,00 +

Ausgleich  im

238.097,00  Geltungsbereich

noch auszugleichen: -56.259,00 -5,6259  Ökopunkte-Defizit

föbelle  17 Ausgleichsbilanz  im Plangebiet

Ers+ mit  entsprechenden  Ausgleichs-  und  KompensationsmaI3nahmen  au13erha1b  des

Plangebietes  konn  der  Bio+op-  und  funktionsbezogene  Wertgewinn  erbracht  und

ausgeglichen  werden.  Der  erTorderliche  Ausgleich  soll außerhalb  des  Plangebie+es

erfolgen.

3.3 Ausgleichsmaßnahmen  außerhalb  des  Plangebietes

Im Planverfahren  sind  die  weiteren  Flächen  für  Ma13nahmen  zum  Ausgleich  und  Ersatz

im Sinne  des  § 1 a Abs.  3 BauGB  einzustellen  und  im Rahmen  einer  Zuordnungs-

festsetzung  in  die  Planzeichnung  aufzunehmen.  Diese  Flächen  befinden  sich

außerhalb  des  Geltungsbereiches  des  Bebauungsplanes.

Das  BauGB  kasst einen  Ausgleich  an  onöerer  Stelle  au13erha1b  des  Plangebietes  zu,

wenn  folgende  Voraussetzungen  erfüllt  sind:

der  Ausgleich  muss  mit  einer  geordneten  stödtebaulichen  Entwicklung

vereinbar  sein

der  Ausgleich  muss  mi+  den  Zielen  des  Naturschutzes  und  der  Land-

schoftspflege  vereinbar  sein

der  Ausgleich  muss  mit  den  Zielen  der  Raumordnung  vereinbor  sein
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Da das Vorhaben  einen  Eingriff  in Natur  und  Landschaft  darstellt,  der  nicht  im

Plangebiet  ausgeglichen  werden  konn,  wurde  eine  O,58 ha  große  Grünfläche  auf  dem

Flurs+ück-Nr.  1 126/2  als ex+erne  Ausgleichsflöche  A4 festgesetzt.

Quelle:  @ S+aatsbe+rieb  Geobosisinforma+ion  und  Vermessung  Sachsen  (GeoSN),  2019

Abbildung  19: Ausgleichsfläche  A4

Moßnahme  FCS 3 - Neugesfaltung  als O,58 ha große  strukturierte  Grünflöche  nördlich  des

Wohngebietes,,Dürer"  (Flurstück-Nr.  l 126/2,  Gemarkung  Stollberg):

- davon  O,2 ha Flöche  als extensiv  genutzte  Frischwiese

- davon  O,1 ha Fläche  als Ströucher  Vogelnährgehölze

- 6 heimische  Solitärbäume  (z.B. Kirsche,  Apfel,  Eberesche)  auf  0, 1 ho Flöche

- heimische  Strauchpflonzungen  auf  O,09 ha Flöche

- Sukzessionsflöche  auf  O,09 ha Flöche

Zur vollständigen  Kompensation  der  Eingriffe  in das  Schutzgut  Boden  ist prioritör  die

Verfügbarkeit  von  Flöchen  zur Entsiegelung  oder  Abriss im Stadtgebiet  Stollberg

gemö13  "EntsiegeIungserIass"  vom  30.07.2009  des  Sächsischen  Ministeriums  für  Umwelt

und  Landwirtschaft  (SMUL) Sachsen  zu prüfen.  Die  Prüfung  ha+ ergeben,  dass  die  Stadt

Stollberg  über  keine  Flächen  zur Entsiegelung  verfügt.
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4 ANDERWEITIGE  PLANUNGSALTERNATIVEN

Da  die  erschlossenen  Baugebiete  weitgehend  ausgelastet  sind  weitere  Bauflächen  in

Satzungsgebieten  wegen  des  privaten  Bedarfs  nicht  verfügbar  sind  und  nur  wenige

Lücken  im Innenbereich  nutzbar  sind,  gibt  es zur  Ausweisung  von  neuen  Bauflöchen  in

Anbindung  an  vorhandene  Siedlungsstrukturen  keine  Alternativen.

Die Stadt  Stollberg  plant  langfristig  die  Entwicklung  der  umliegenden  Fläche  des

Schlosses  Hoheneck  als Wohnungsbaustandort.

Die  Nullvariante  kann  infolge  des  dringenden  örtlichen  Bedarfs  an  Wohnbauflächen

und  der  deshalb  erforderlichen  Vorsorgepflicht  der  S+adt  hinsichtlich  der  Bereits+ellung

von  Bauland  nicht  gewählt  werden.  Die  zentralörtliche  Lage  des  Standortes  sowie  die

gesicherte  Erschließung  und  die  infrastrukturellen  Voraussetzungen

(Verkehrsonbindung,  ÖPNV-Erschließung,  Innenstadtanbindung  etc.)  führten  zur

Auswahl  dieses  Standortes.

5 AUSWIRKUNGEN  NACH  §1 ABS. 6 NUMMER  7 BUCHSTABE  J

BAUGB

Mit  der  Aufstellung  des  Bebauungsplans  Nr. 32,,Wohnen  am  Schloss"  is+ die  Auslastung

eines  vorhandenen  Flöchenpotentials  vorgesehen.  Es sind  keine  Nutzungen

vorgesehen,  die  eine  Anfälligkeit  für  schwere  Unfölle  und  Katas+rophen  nach  § 1 Abs.  6

Nr. 7j BauGB  ear+en  lassen.  In der  Umgebung  des  Plangebietes  sind  Wohngebiete

vorhonden.  Die  Zulössigkeit  störanfälliger  Nutzungen  ist in  den  benachbarten

Gebieten  im  jeweiligen  konkreten  Baugenehmigungsverfahren  zu prüfen.

6 ZUSÄTZLICHEN  ANGABEN

6.1 Beschreibung  der  wichtigs+en  Merkmale

technischen  Verfahren

der  '!C!rvvbi'iJC'l'eii

Die Bewer+ungen  und  Prognosen  basieren  auT dem  gegenwärtigen  Kenntnissfönd

zum  Vorhaben  und  wurden  unter  Berücksichtigung  geltender  Gesetzlichkeiten

aufgestellt.  Eine  Vor-Ort-Begehung  erfolg+  im Moi,  August  und  November  2017.
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Die vorliegenden  Gutachten  und  Studien  zum Vorhaben  wurden  berücksichtigt.  Für

den  Vorentwurf  werden  die Kenntnisse  als ausreichend  angesehen,  um im Rahmen

der frühzeitigen  Behördenbeteiligung  den  erforderlichen  Deföillierungsgrad  der

Umweltprüfung  (Scoping)  mit  den  zuständigen  Behörden  abzustimmen.

Geänderte  oder  neue,  relevan+e  Erkenntnisse  mit Auswirkungen  auf  die Schutzgü+er

und  deren  Bewertung  werden  in der  Plonung  und  dem  integrierten  Umweltbericht  für

den  En+wurf  entsprechend  forfgeschrieben.

6.2 Maßnahmen  zur

Umweltauswirkungen
Überwachung der erheblichen

Die S+adt  Stollberg  und  die  zus+öndigen  Behörden  nehmen  die  erforderlichen  Kon+roll-

und  Monitoring-Funktionen  wahr.  Die zu vertre+enden  Belange  des Umweltschutzes

und  die  Fragen  der  Umweltüberwachung  sind in das  Monitoring  einzubeziehen.

Die plankonforme  Realisierung  und qualifötsgerechte  Durchführung  ist von  den

zuständigen  Behörden  noch  Abschluss  fes+zustellen.  Die  Fertigstellung  der

festgesetzten  Pflanzungen  zum  Ausgleich  soll  spätestens  ein  Jahr  nach  der

Ferfigs+ellung  der  Hochbaumaßnahme  erfolgen.  Das ist durch  die S+adt Stollberg  zu

kontrollieren.

Die in der  Planzeichnung  festgesetzten  bestehenden  und  neu  ZU pflanzenden  Böume,

S+räucher  und  sonstigen  Bepflanzungen  sind dauerhaft  zu pflegen,  zu erhalten  und  bei

Abgang  wertgleich  zu ersetzen.  Eine erneufe  Kontrolle  soll 5 Jahre  nach  der

Fertigstellung  der festgesetzten  Pflanzmaßnahmen  erfolgen,  um den Zustand  der

Pflanzungen  zu prüfen  und  ggf.  Ersotzpflanzungen  zu verfügen.

7 ALLGEMEIN  VERSTÄNDLICHE  ZUSAMMENFASSUNG

Vorhaben

- Schaffung  von  qualita+ivem  Wohnraum  am  Fuße des  Schlossensembles

- Neuerrichtung  von  Wohngeböuden  mi+ 2-3 Geschossen

- Größe  des  Plangebiets  3,08 ho

- Bisherige  Nu+zung  des Plangebiets  als bauliche  vorgeprögte  Fläche/  Brachfläche,

Grünland  und  Gehölzfläche
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- WA-Gebiet  GRZ  O,4

- 2- 3 Geschosse

Maßnahmen  zum  Umweltschutz

- Minimierung  der  Eingriffe  in Boden  und  Naturhaushalt  durch  Bebauung  überwiegend

in bereits  baulich  vorgeprägten  Bereichen,

- Erhaltung  von  Gehölzbeständen  im westlichen  Bereich  des  Plangebiets  und  deren

Ergönzung,

- Integration  in das  Or+s- und  Landschaftsbild  durch  Festsetzung  einer  max.  Bauhöhe

von  3 Vollgeschossen  und  Begrünungsmaßnahmen

- Maßnahme  zur  Beseitigung  von  Vegetationsbesfönden

- Ma13nahme  Kartierarbeiten  zum  Zeitpunkt  der  Baufeldfreimachung

- Maßnahme  NaturschutzfachIiche  / ökologische  Begleitung  der Umsetzung  der

Maßnahme

- MaBnahme  Schaffung  6 Höhlenbrüterkäs+en

- Maßnahme  Gehölzpflanzung  von  6 Winter-Linden

- Ma13nahme  Erholt  bzw.  Neugestaltung  von  O,7 ha/  m2 s+rukturierte  Grünfläche

- Maßnahme  Schaffüng  von  8 Ersatzquartiere  fOr Fledermäuse

Externe  Ausgleich  folg+  zum  Entwurf.

Zu prüfende  Aspekfe/

Schutzgüter

Umweltzustand Auswirkungen  der  Planung

Bauphase Betriebsphase

Tiere,  Pflanzen,  biol.  Vielfalt

Fläche  und  Boden

Wasser

Luff  und  Klima

Landschaff  und  Landschaffsbild
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Mensch  und  seine  Gesundheif

Kultur-  und  sonstige  Sachgüter _I
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[,_J am;i».at*at
Tobelle  18: Bewertung  der  ermittelten  Umweltauswirkungen  im Zuge der  Planung

tlil'i 1iei6ö  Aiiswirk«rnqei

Durch  das  Vorhaben  sind  keine  erheblichen  Auswirkungen  zu erwarten.


